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^Vi0. 51.

Herhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.
Außerordentliche Herbstsitzung, 5836.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben an alle Mitglieder des Großen Raths.

T i t.
Vom eidgenössischen Vorort ist den sämmtlichen Ständen

mit einem Krcisschreiben vom 29. Herbstmonat die
abschriftlich beiliegende Note des französischen Herrn Botschafters
vom 27. gleichen MonatS, betreffend die am 29. August vermöge
des damaligen Tagsatzungsbeschlusses an den gedachten Herrn
Botschafter erlassene Note und die Verhandlungen wegen August
Conseil/ mitgetheilt/ und zugleich eine außerordentliche Tagsatzung
auf Montag den l7. Weinmonat ausgeschrieben worden.

Da nun auch unser Stand eine Gesandtschaft auf diese

Tagsatznng zu ernennen und sie mit den nöthigen Instruktionen
zu versehen hat / so wird von Mmhghrn. Landammann der Große
Rath außerordentlich einberufen auf Montag den 10. Weinmonat
und allen Mitgliedern eine Abschrift der erwähnten Note deS

französischen Gesandten zugesandt/ damit sie sich gehörig auf die
bevorstehende Berathung vorbereiten können. Wegen der
Wichtigkeit derselben sind sämmtliche Mitglieder bei ihrem Eide
eingeladen und aufgefordert sich an gedachtem Tag/ deS Morgens
um 9 Uhr/ in der Sitzung einzufinden. Daö Ausbleiben könnte

nur durch die dringendsten Gründe entschuldigt werden/ die auf
jeden Fall dem Landammann zu Handen der Versammlung schriftlich

angezeigt werden sollen.
Nach Behandlung deS HanptgegenstandcS werden noch das

Begnadigungsgesuch des wegen Raubmordes zum Tode verurtheil-
ten Jakob Gattikcr und vielleicht noch einige weniger wichtige
Gegenstände zur Berathung vorgelegt werden.

Bern/ den i. Oktober 1836.
Aus Auftrag deS Hghrn. LandammanitS.

Für die StaatSkanzlei:
Der StaatSschreibew

F. May.

Erste Sitzung.

Montag/ den 10. Oktober 1836.

(Morgens um s Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Meßmer.

Beim Namensaufrufe/ welcher 223 anwesende Mitglieder

zahlt/ lassen sich schriftlich entschuldigen: die Herren Isen-
schmid, Mauerhofer/ Geißbühler/ Kasthofer/ Grosse

an, v Ler be r/Lüdi und K iß ling —wegen Krankheit/ und
die Herren W ei bel und v. Sinner wegen AmtSgeschäften.

Der Hr. Landammann eröffnet nun die Sitzung mit
folgender Rede:

Tit.
Der Regterungsrath der Republik Bern/ als eidgenössischer

Vorort/ hat sich auf eine von dem französischen Botschafter
eingelangte AntwortSnote über einen von der ordentlichen Tagsatzung
unter'm 29. August letzthin gefaßten Beschluß verpflichtet gefunden/

nach Anleitung des Art. 8 der bestehenden Bundesakte/
auf Montag den 17. d. Mts. eine außerordentliche
Tagsatzung einzuberufen.

Zu Ernennung der Gesandtschaft des Standes Bern/ so
wie zu Erthcilung der nöthigen Instruktionen/ ist demnach der
Große Rath der Republik Bern durch Kreisschrctben vom i. Okt.
auf den heutigen Tag außerordentlich versammelt/ und/ der
Wichtigkeit des Gegenstandes wegen/ sämmtliche Mitglieder bei
Eiden aufgefordert worden/ dieser Sitzung beizuwohnen.

Ja / Hghrn./ wenn eS je der Fall war/ im Gefühl deS be-
schworncn Eides »nach Wissen und Gewissen einzig zum
Wohk des Vaterlandes zu rathen und zu stimmen/"
so '6 zg hcutt, daß wir unâ mehr ÄS je mit dieser ernsten
Aufgabe zu befassen und dieselbe so zu erledigen habe«/ wie es die
Ehre und die Wohlfahrt der Republik/ so wie des schweizerischen

Vaterlandes überhaupt/ erfordern. Demzufolge ist Ihnen
die Note deS französischen Botschafters mit dem EinberufungS-
schreibcn durch Ucbersetzung oder Abschrift mitgetheilt worden
um den Inhalt derselben gehörig prüfen und sich auf diese wichtige

Berathung würdig vorbereiten zu können; denn es ladet das
vorörtliche Kreisschreiben an alle schweizerischen Regierungen
dieselben dringend ein : » ihren Gesandtschaften umfaffende Instruktionen

und Vollmachten zu ertheilen/ welche dieselben in den
Stand setzen / zu allem demjenigen thalkräftig mitzuwirken/ was
unter den obwaltenden Verumständungen im wohlverstandenen
Interesse der schweizerischen Eidgenossenschaft/ ganz besonders
in Bezug auf die Verhältnisse zwischen der Schweiz und Frankreich

im Allgemeine»/ aber auch in Bezug auf die Verhältnisse
zwischen der Schweiz und dem Ausland überhaupt/ angeordnet
und beschlossen werden muß."

So lautet ein wesentlicher Theil jenes vorörtlicheu KreiS-
schrcibenö/ jenes Aufruft/ der auch an uns ergeht. Unser theures

Vaterland befindet sich in verwickelte«/ seine Ruhe und seine
Selbstständigkeit bedrohenden Umständen; in einer Lage/ wo jedem
wahren Vaterlandöfreunde, jedem biedern Schweizer bang werden

muß. Thun wir einen freien Blick in unsere innern Ver-
Hältnisse/ finden wir da die Eintracht/ die unerschütterliche
Treue / daö unzcrbrüchliche Zusammenhalten / wodurch unsere
Vorältern sich so rühmlich auszeichnete»/ womit sie so standhaft
der Gefahr Trutz bieten konnten und wodurch der Schweizer--
name so hoch geehrt wurde? Lebten wir in solch' gutem
Einverständnisse, bei solch' festem Zusammenwirken, so würde es

jetzt kaum so düster und trübe um unsern politischen Horizont
aussehen; vielmehr würden Friede und Einigkeit im Innern der
Eidgenossenschaft einander begegnen; glücklich und beneidcnS-
wcrth wäre immer das schöne, durch die Natur so sehr begünstigte

Schwcizerland! — Allein betrachten wir nur die
Spaltungen und Reibungen, die sich im Innern unsers Kantons
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ieigen; die obwaltende Verschiedenheit der politischen Ansichten
und Prinzipien; die unzufriedenen/ selbst feindseligen Gesinnun-
gen, die sich bald von dieser/ bald von jener Seite kund geben;
die Verdächtigungen und Verläumdungen, die in öffentlichen
Blättern und sonst gegen Regierung/ Behörden und Beamtete
ausgestreut/ dadurch denn Mißtrauen/ Uneinigkeit und Parthei-
sucht immer noch vermehrt werden: so muß jeder unbefangene/
rechtlichdcnkende Staatsbürger eine solche Lage des Vaterlandes
bejammern und mit Bekümmerniß der Zukunft entgegensehen.
Und/ verhehlen wir uns nicht/ Hghrn., daß ein solches politi-
sches Treiben/ ein solches beunruhigendes Wesen unter uns be-

sonders seit ungefähr zwei Jahren zugenommen und aus verfehle-
denen Ursachen und Quellen gestoßen ist. Selbst das Asylrecht,
das wir unglücklichen Flüchtlingen gestattete«/ ist schon im Jahr
1834 durch einen feindseligen Einfall in ein benachbartes Land/
nämlich durch den bekannten Savoyerzug mißbraucht und
dadurch die Schweiz/ vorzüglich die Kantone Ber»/ Waadt und
Genf, in Unruhe und Verlegenheit gesetzt worden, was denn
den Beschluß des Großen RathS vom 6. Mai 1834 zur Folge
hatte, nach welchem Alle, die an jenem Savoyerzug Theil ge-
nommen, „in der Republik Bern nicht mehr geduldet,
sondern unverzüglich fortgewiesen werden sollen."
Indessen wurde politischen Flüchtlingen aus verschiedenen
Ländern, die an dem erwähnten Einfall nicht Theil genommen und
insoweit zu keinen Beschwerden Anlaß gaben, das Asylrecht noch

fernerhin gewährt, in der Absicht, ihnen eine Zufluchtsstätte zu
gestatten, wo sie sich still und ruhig verhalten würden; allein
in Zürich angehobene und sich auch über unfern Kanton erstreckte

Untersuchungen weisen nach, wie schändlich dasselbe von Vie-
len — doch nicht von Allen — neuerdings mißbraucht und
auf welche arge Weise die Schweiz durch ihre politischen
Umtriebe und verzweigten, gefährlichen Verbindungen hätte kom-

promittirt werden können; was sich auch aus dem, den sämmt-
lichen Mitgliedern des Großen Raths mitgetheilten, gedruckten
Berichte des Herrn RegicrungSstatthalterS von Bern ergiebt.
Dieser Umstand war es denn, der daS bekannte Konklusum der
Tagsatzung vom 23. August letzthin, die Fortwclsung der in jene
geheimen Verbindungen verflochtenen Fremden betreffend, her-
vorgerufen hat. — Mittlerweile wurde ein von der französischen
Gesandtschaft bei der schweizerischen Eidgenossenschaft zur Be-
händigung ausgeschriebenes Individuum, Namens Conseil, durch
das Organ italienischer Flüchtlinge in Nydau festgenommen und
später den Behörden überliefert, worauf eine Untersuchung und
dann die Ucberweisuug der Akten an die Tagsatzung erfolgte, da
der Arrestant ein französischer Spion und mit Paffen, oje müht
ans seinen wahren Namen lauten, versehen gewesen zu seyn
schien. Die Flüchllingöangelegenhcit überhaupt, so wie beson-
derS die Verfahrensweise gegen Conseil und die dteßorlige Schlußnahme

der Tagsatzung, „daß nämlich vom daherigen Sachverhalt,
unter Beifügung beglaubigter Abschrift der Akten, dem König
und der Regierung Frankreichs Kenntniß gegeben werden solle" —
haben hauptsächlich die drohende Nore von Seite Frankreichs
und die dort bereits verhängte Personalspcrre gegen die Schweiz
veranlaßt; was nun die Einberufung einer außerordentlichen
Tagsatzung bewirkt, auf welche wir hcure die hierseitigen
Instruktionen zu ertheilen haben.

Ertheilen wir demnach, Hghrn. diese Instruktionen so: daß
sie den obwaltenden, bedrängten Zeitumständcn, so wie dem
Interesse unserer vaterländischen Angelegenheiten angemessen, und,
nach unserer innigsten Ueberzeugung, so beschaffen seien: daß
wir unser Votum jederzeit vor Gott, vor unserm Gewissen, vor
dem Volk, daS uns hieher berufen und dessen Rechte und
Freiheilen wir nach bestem Vermögen schützen und schirmen sollen,
verantworten können. Geben wir unserer heutigen Verhandlung
eine solche Richtung, daß sie Zutrauen einflöße beim Volke und
hei unsern schweizerischen Mitständen; daß sie zeuge von warmer

Vaterlandsliebe; daß sie ansporne zur Eintracht und zum
festen Zusammenwirken, da, wo es dem Glück und der Selbst-
ständigkeir des Vaterlandes gilt; daß der Erbtheil des Schwei-
zernamenS, den unsere Väter uns hinterlassen, aus ihr spreche;
daß aber dieser Stolz unö nicht verleite zu übermüthigem Trutz,
sondern uns erhalle, bewahre und beschütze auf dem Weg der
.Ehre und der alten Schweizertrcue; und lassen wir endlich mit
fester Entschlossenheit hervorleuchten, daß es unser ernstes Be-

Z

streben sei, Ruhe und Ordnung im Innern zu handhaben, die
völkerrechtlichen und staatsrechtlichen Verhältnisse zum Ausland
zu ehren und Unsrerseits keine gegründeten Ursachen zur
Störung des guten Einverständnisses zu den Nachbarstaaten zu
geben.

Mit solchen Gesinnungen laßt uns denn, Hghrn., zusam-

mcntrcten; einzig das Gefühl für des Vaterlandes Wohl
zu rathen, erfülle unser ganzes Herz, und entferne dagegen
aus demselben jede kleinliche Leidenschaft, jede Persönlichkeiten
oder beleidigende Anzüglichkeiten, deren Aeußerungen in dieser
Versammlung ohnehin durch unsere reglementarischen Vorschriften

untersagt sind, und die sich weder mit der Würde der Be-
rathung, noch mit der Wichtigkeit deö Gegenstandes, vertragen
würden. Durch eine solche Erhebung über jede der zu
berathenden, so ernsten Angelegenheit fremden Ausfälle, beweisen
wir unö als würdige Volksvertreter, als wahre Eidgenossen,
als solche, die die Volksstimme für Gottesstimme halten, die-
selbe über alles achten und dadurch zeigen, daß, wenn daS
Vaterland in Gefahr steht, sie Hand in Hand gehen und ein Herz
und eine Seele bilden wollen, um für dasselbe zu rathen, zu
leben und zu sterben! Ja wenn wir, von einem solchen Geiste
beseelt, zu unserer Berathung schreiten; wenn jede Partheisucht
dabei verschwindet; wenn keine fremden Einflüsterungen,
fondern einzig die reine Ueberzeugung, die innere GewtsscnSftimme
uns hier leiten: dann wird unsere Verhandlung zum Besten deS

Landes gereichen und im Inn- und Auslande geehrt werden
müsse«.

Im Vertrauen auf die Alles leitende Vorsehung, die schon
so manche Gefahr von uns abwendete, die auch unsern Vätern
mit ihrer Hülfe am nächsten zur Seite stand, alS die Noth am
größten wär, laßt unS unsere Verhandlungen beginnen. — Gott
erhalte das Vaterland; Er selbst leite unsere Rathschläge für
dasselbe und kröne sie mit Kraft und Segen!

Ich erkläre demnach diese außerordentliche Sitzung des

Großen Raths der Republik Bern als eröffnet.

Der Hr. Landammann zeigt hierauf der Versammlung
an, daß ein Verzeichniß derjenigen Vortrage, welche theils wäh-
rend letzter Sommcrsitzung, theils seither eingelangt seien, auf.
genommen werden, und daß diese Vorträge sämmtlichen Mit-
gliedern zur Einsicht offen stehen.

Ferner zeigt der Hr. Landammann an, daß der in der
letzten Sommersitzmig zum außerordentlichen Ersatzmann am Ober-
gericht ernannte Hr. Leibundgut diese Wahl ablehne, alS
nicht verträglich mit seiner gegenwärtigen Stelle. —

Hr. Albert Kohler in Büren erklärt durch ein Schreiben

— ohne nähere Angabe der Gründe — den Austritt aus
dem Großen Rathe.

Gemäß dem Reglemente für die Bittschriftenkommtssion giebt
der Hr. Landammann von folgenden, durch ihn dem Regie-
rungSrath überwiesencn Bittschriften Kenntniß:

1) Begehren des I. I. G u g g er, von Utzenstorf in Bern,
daß die Häuser m der Stadt Bern nach ihrem wahren
Werth in die Brandasscknranz aufgenommen werden. —
Dieses Begehren, nach Ueberweisyng desselben von Seite
der Bittschriftenkommission an den RegicrungSrarh, wurde
von letzterer Behörde abgewiesen unterm 8. Augustmonar
183«, weil die Schätzung durch beeidigte Männer geschehen

und übrigens auf Kosten der Betheiligtcn eine neue
Schätzung veranstaltet werden könne.

2) Bittschrift der Vorstadt, Burger- und EinwohnergcmeindS-
behörden Lauffen, betreffend die Trennung der Gemein-
den Stadt und Vorstadt Lauffen, wurde von mir dem

RcgierungSrath zugewiesen, der die Stadt und Vorstadt
Lauffen in zwei Einwohnergemcinden getheilt hat.

3) Bittschrift des Heinrich Balli, von Matten bei Jntcr-
laken, und Mithafte, welche um eine Vergütung von
Prozeßkosten in einer MannlehenrcchtSstreitigkeit nachsuchen,
oder bitten, daß auf die belrcffcàn Lehcnrcchte Verzicht
geleistet werden möchto. Diese Bittschrift wurde von mir
dem RegierungSrath Übermacht zur Verfügung, wenn der
Gegenstand in seine Kompetenz falle; sonst aber zur Unter-
suchung und Berichterstattung an den Großen Raih.
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4) Bittschrift des Christian Bart lo me, Leinweber auf
dem Bühl bei Walkriugen, betreffend eine Reklamation von
der seiner Zeit für den Choleraspital gelieferten Leinwand
herrührend, wurde ebenfalls dem Regierungsrath übersen.
det, der den Bittsteller abgewiesen hat.

s) Bittschrift des Ni klau S Do mt, zu Oftringen von Obcr-
burg, um Nachlaß einer Verweisung, wurde ebenfalls vom
RegierunHsrath abgewiesen, als zu voreilig eingelangt.

6) Ehehindernißdispensationsbegehren der Susanna Katharina

Juzeler, geb. Knöri, von Erlenbach, wohnhaft zu
Darstellen, wurde dem Regierungsrath zur Untersuchung
und Berichterstattung Übermacht.

7) EhehindcrntßdlspensationSbegchrcn der Elisabeth Flücki.
g er, geb. Meß er, von Rüxau, zu Burgdorf wohnhaft,
wurde ebenfalls dem Regierungsrath zur Untersuchung und
Beantragung zugewiesen.

8) EhehindernißdispensationSbegehren des Joh. Krenger, von
Rüthi, Kirchgemeinde Thurnen, und der Anna Marri,
geb. Boßart, von Rüeggtsberg, wurde zu gleichem Ende dem
Regierungsrath übersendet.

9) Ehehindcrnißdispensationsbegehren des Joh. Rychencr,
bernischen Landsaßen, wohnhaft zu Rycken, habe ich eben-
falls dem Regterungsralhe zur Untersuchung und
Berichterstattung Übermacht.

10) Bittschrift des Franz David Combe, gewesenen Salz-
handlungskommiS in Bern, enthaltend ein Begehren um
Umwandlung der vom Obergerlcht gegen ihn auSgesproche-
uen fünfjährigen Zuchthausstrafe. Dieses Begehren wurde
dem RegierungSrarh zur Berichterstattung zugewiesen.

Tagesordnung:
Vortrag des diplomatischen Departements an den Negicrungs-

rath, betreffend die Instruktion für die Gesandtschaft
an die außerordentliche Tagsayung, wegen der
Note Frankreichs

Tit.
Nach Empfang ministerieller Befehle aus Paris hat der

Botschafter Frankreichs, wie bekannt, der vorörlllchen Behörde
unterm 27. vorigen Monats eine neue Note überreicht.
Dieselbe enthält die Eröffnung: daß die französische Regierung
zwar durch das Konkluiüm vom 23. August, was die Angele-
genheit der fremden Flüchtlinge betrifft, befriedigt sei, daß sie

dagegen das Resultat der Tagsatzungssitzung vom 9. September
als eine gegen alles Völkerrecht streitende Verhandlung und
förmliche Beschimpfung Frankreichs in der Person seines
Repräsentanten ansehen müsse, dafür schleunige Genugthuung
verlange und unterdessen jeden diplomatischen Verkehr mit der
Schweiz abbreche. Seit diesem Tage hat denn auch wirklich
die französische Gesandtschaft allhier die Depeschen der
schweizerischen Regierungen zurückgewiesen, so wie die Vifirung der
Lebeosscheine zum Bezug der Mtlitärpensionen verweigert.
Zugleich melden sichere Nachrichten von der französischen Grenze,
daß eine Sperre gegen Menschen und Waaren aus der Schweiz
auf der ganzen Linie angeordnet sei und mit Strenge vollzogen
werde.

Dieses Ereigniß hat den Vorort bewogen, alsobald eine
außerordentliche Tagsatzung auf den 17. Oktober nach Bern
auszuschreiben und alle Stände dringend zu ersuchen, lhre
Gesandten an dieselbe mit umfassenden Instruktionen in Bezug
auf die obwaltenden Verwickelungen mit Frankreich zu
versehen.

Beauftragt, die Instruktion für die bernische Gesandtschaft
zu entwerfen, glauben Wir Uns einfach dahin auSsprechen zu
sollen, daß bet der Unmöglichkeit die Wcchselfälle vorzusehen,
welche die Folge des letzten Schrittes der französischen Regierung

gegen die Eidgenossenschaft sein könnten, eS am gerathen-
sten sein wird, kerne bindenden Aufträge, sondern allgemeine
Vollmachten zu ertheilen, und zwar in dem Sinne, daß, da es

im Interesse keines der einander so lange befreundeten Länder
liegen kann, die Zwistigkcit aufs Acußerste zu treiben, die
Gesandtschaft angewiesen sein solle nach bestem Wissen und Ge-
wissen zu denjenigen Maaßregeln zu stimmen, welche geeignet

sein mögen, die Mißverhältnisse zu Frankreich auf eine konzi-
liatorische, der Ehre und Würde der schweizerischen Nation
angemessene Weise auszugleichen.

Bern, den s. Oktober 1836.

Also vom Regierungsrath genehmigt und vor den Großen
Rath gewiesen, den 7. Okt. 1836.

Namens des Regicrungsraths:
Der erste Rathsschreiber,

I. F. Stapfer.
Tscharner, Schultheiß. Tit., die Angelegenheit, womit

Sie sich heute beschäftigen werden, ist nicht nur für den Kan-
ton Bern, sondern für die ganze Eidgenossenschaft so wichtig,
daß ich nicht zweifle, daß nicht Jedermann mit möglichst unbe-
fangenem Gemüthe und mit größter Aufmerksamkeit sich dieser
Sache widmen, und Sie zuletzt einen Beschluß fassen werden, der
dem gesammten Vaterlande zum Heile gereiche. Ich sehe mich
bei dem kurzen Vortrage des diplomatischen Departements
genöthigt, überhaupt die Lage, in welcher wir uns befinden, wei-
ter zurückgreifend darzustellen, um zu zeigen, wie die gegenwärtige

Lage der Dinge herbeigeführt und wie namentlich die
Conseilsachc hieher gebracht worden. Die ganze Eidgenossenschaft
war im Innern ruhig und im besten Vernehmen mit ihren Nachbarn

als von schweizerischen Regierungen unvermuthet die
Entdeckung gemacht wurde, daß von solchen Fremden, welchen
man den Aufenthalt gestattet hatte, neuerdings Umtriebe und
Versuche gewagt würden, die die Ruhe der ganzen Eidgenossen,
schaft nach innen und nach außen gefährden müßten. Nament-
lich zu Zürich geschah diese Entdeckung, daß Versuche stattfan-
den, um auf jede Weise einen Kampf in Europa zu entzünden
und einen Einfall in benachbarte Länder, selbst ohne Hoffnung
des Gelingens, zu wagen. Die Regierung von Zürich sah sich
demnach veranlaßt, mit Ernst einzuschreiten und die Betreffen,
den in Verhaft zu setzen. Die Regierung von Bern that ihrerseits

ebenfalls die nöthigen Schritte, um zu entdecken, was an
diesem Treiben, an diesen Versuchen sei oder nicht sei, und man
hat sich überzeugen müssen, daß alles das nur allzu wahr, und
daß die Schweiz neuerdings von jenen Leuten bedroht sei. Zu-
gleich, hatte man alle Ursache zu glauben, daß die Nachbarmächte,

denen man bei ähnlichem Anlasse im Jahr 1834 zu
Zürich feierlich versprochen hatte, dergleichen Anschlage in
unserm Lande nicht mehr dulden zu wollen, nun, die neuen An-
schlüge kennend und nicht mehr mit Negotiations» sich abgeben
wollend, sich entschlossen haben, sich endlich ein für allemal der
ihnen von daher drohenden Gefahren zu entledigen. Der Vorort

Bern hielt sich somit verpflichtet, alsogleich einzuschreiten,
und er hat daher von sich aus sämmtlichen Ständen Kenntniß
von dieser Sache gegeben und sie bei ihrer Pflicht aufgefordert,
durch schleunige und treue Entfernung aller dieser Feinde der
allgemeinen Wohlfahrt beizutragen, um die der Schweiz
drohende Gefahr zu entfernen. Im gleichen Zeitpunkte glaubte der
Vorort, eS liege im allgemeinen Interesse, daß er sich an die
französische Gesandlschaft wende, um durch sie von Frankreich
zu erlangen, daß Letzteres die Gefälligkeit haben möchte, diese

Ruhestörer, welche man aber dennoch nicht ihren Regierungen
ausliefern wollte, zu empfangen und, wie bei frühern ähnlichen
Anlässen, durch sein Gebiet nach England oder Amerika, oder
sonst wohin tranöportircn zu lassen. So lag die Sache, als die
Tagsatzung sich versammelte. Bald darauf kam die Antwort der
französischen Regierung. In derselben belobte sie die Vorsicht
und die Pflichterfüllung des Vorortes in Betreff der Entfernung
fremder ruhestörender Flüchtlinge, sicherte der Schweiz die näm-
liehe Bereitwilligkeit in Betreff jener Entfernung, wie früher,
zu, und erklärte in der nämlichen Note, daß es für die Schweiz
die höchste Zeit gewesen sei, diesem Unwesen ein Ende zu ma-
chen, indem aus dem längeren Aufenthalte dieser Flüchtlinge,
welche man bereits zu lange geduldet habe, ihr die größten Ge-
fahren erwachsen müßten, über welche Gefahren dem Vororte
zugleich einige ernste Winke ertheilt wurden. Diese Antwortsnote

der französischen Regierung wurde sofort der Tagsayung
mitgetheilt. Jedermann von Ihnen, Tit., kennt den Eindruck,
welchen diese Note auf die Tagsayung gemacht hat. Dieser Ein-
druck mußte bei den verschiedenen Ständen sehr verschieden sein,
je nachdem nämlich die letztern mehr oder minder spürten, daß



die Note in Bezug ihrer Wahrheit enthalte, oder aber sie sich

von allen darin gerügten Umtrieben fremd fühlten. Nun wurde
eine besondere Kommission niedergesetzt, um über die Note zu

referiren. Diese Kommission brachte einen Antrag zu
Beantwortung der Note, welchen der Tagsatzung anzuempfehlen alle
Mitglieder der Kommission einmüthig waren, und die Tagsatzung
nahm bis an 3 oder 4 Stände die vorgeschlagene Antwort an.
Obgleich Ihr Gesandter, Tit., verschiedene Bemerkungen über
jenen Entwurf der Kommission zu machen gehabt hätte, so hielt
er doch für wichtig, daß man in solchem Zeitpunkte vereint
handle. Also hat auch er zu dieser Antwortsnote gestimmt,
überzeugt, daß er so dem Willen und der Absicht seiner Regierung
entsprechen werde. Die AntwortSnote der Tagsatzung ging nun
an Frankreich ab. Allein noch während dieselbe in Diskussion
gelegen hatte, ereignete sich hier in Bern ein sonderbarer und
von allem Borigen ganz unabhängiger Vorfall. ES fand sich

nämlich, daß der französische Gesandte von seiner Regierung
den Befehl erhalten hatte, ein gewisses Individuum, Namens
Conseil, auszuschreiben und die sämmtlichen schweizerischen
Stände zu ersuchen, dasselbe als ein sehr gefährliches Subjekt
festnehmen zu lassen. Noch bevor aber der französische Gesandte
dieses Ansuchen an die Stände ergehen ließ, fand sich, daß ein

Individuum hicher gekommen war, unter dem Namen Cheli.
Dieses Individuum meldete sich bei der hiesigen Polizei,
vorgebend, eS sei in das Komplott von Fieschi verflochten und im
Attentat Alibeaud's ebenfalls betheiligt und daher genöthigt
gewesen, aus Frankreich zu fliehen; nun befinde es sich in sehr
bedrängten Umständen, trage einen falschen Paß, indem sein
eigentlicher Name Conseil sei u. s. w. u. f. w. Dieses Jndivi-
duum begehrte nun eine AufcnthaltSbewilligung, welche ihm
zwar verweigert wurde; allein nichtsdestoweniger blieb dieser
Mann vom 10. bis ungefähr zum 22. Juli hier. Als nun kurze
Zeit nachher von Seite der französischen Gesandtschaft die
Ausschreibung stattgefunden hatte, kömmt er wieder hleher und wird
nun von italienischen Flüchtlingen festgehalten und nach Frei-
bürg geführt. Dort zwingen sie ihn, an den französischen Ge-
sandten einen Brief zu schreiben, mir der Anzeige, daß die und
die Flüchtlinge sich da oder dort aufhalten. Von Freiburg füh-
ren sie ihn nicht etwa hicher, sondern nach Nydau, wo man
zuerst mit ihm unbefugte Verhöre abhält und ihn dann erst dem
RegierungSstatthalter übergiebt, der ihn nun hiehcr führen ließ.
Hier wurde nun gegen diesen Menschen instruirt und eine
vorläufige Untersuchung cingelettet, in welcher Untersuchung sich
ergab, daß Conseil, welcher unter verschiedenen Namen sich hier
aufgehalten, vom französischen Gesandten nicht nur Pässe, son-
dern auch Geld erhalten habe. Diese Historie wurde sogleich
laut und in allen öffentlichen Blättern verbreitet, und zwar war
es hierbei meist darauf abgesehen, die Geschichte dem französischen

Gesandten selbst zur Last zu legen und sein Benehmen so

darzustellen, als wenn er diesen Conseil signalisirt hätte,
wissend, daß derselbe ein Spion sei, und als wenn er vermittelst
dessen die schweizerischen Polizeien betrügen gewollt hätte.

Als die Voruntersuchung fertig war, so hat der Regierungs-
rath von Bern (ich muß hier offen und frei reden; ich war nicht
dabei, ich habe, der Tagsatzung wegen, den Sitzungen des Re-
gierungsraths nicht beigewohnt und mit der ganzen
Conseilgeschichte nicht das Geringste zu thun gehabt) gegen den ein-
müthigen Antrag des diplomatischen Departements erkannt, die
Akten der Tagsatzung zu überweisen. Ich, Tit., habe, alö die
Sache durch den Borort an die Tagsatzung gelangt war, pfiicht-
mäßig daselbst angedeutet, daß die erste Frage nun die sein
möchte, ob eö der Fall sei, daß die Tagsatzung sich damit be-
schäfitge. Die Tagsatzung jedoch fand für gut, die Sache einer
besondern Kommission zur Untersuchung und Berichterstattung
zu überweisen. Dtese Kommission hat die Akten untersucht und
einen in zwei Ansichren getheilten Rapport auf den Kanzlcitisch
legen lassen, damit jeder Gesandter von der Richtigkeit der
Sache sich überzeugen könne. Daraufhin beschließt die
Tagsatzung mit 10 Stimmen, diese Akten der Regierung Frankreichs

auf eine angemessene Weise zuzustellen. Unter diesen 10
Stimmen befand sich auch die Stimme von Bern. Denn Ihr
Gesandter hatte in dieser Angelegenheit nicht nach eigener
Ueberzeugung zu stimmen, sondern er, der sonst eine aufschiebende
Stimme abgegeben hätte, erhielt vom Regierungsrath die In¬

struktion, mit der Majorität zu stimmen. Bereits den Tag oder
zwei Tage nach jenem von der Tagsatzung mit 10 Stimmen
gefaßten Beschlusse lööte sich die Tagsatzung auf, nicht etwa,
daß viele Leute nicht vermuthet hätten, es möchte der Fall
eintreten, daß die Tagsatzung sich bald wiederum werde versammeln
müssen; allein eine bloße Vertagung würde auch zu nichts
geführt haben, denn die Großen Räthe der Kantone hätten jetzt
nichts deftoweniger zusammentreten und neue Instruktionen
berathen müssen, auch haben die Großen Räthe jetzt freiere Hand,
in dieser besonderen Angelegenheit solche Gesandte abzuordnen,
die dafür besonders geeignet scheinen. Nachdem die Tagsatzung
sich also getrennt hatte, kam am 27. September die letzte
französische Note. Bet diesem Anlasse muß ich einen Umstand be-
rühren der in der ganzen Sache von nicht geringem Einflüsse
ist. Nämlich die Tagsatzung hatte vor ihrer Auflösung beschlossen,

daß, sobald jener bloß von 10 Ständen genommene Beschluß
durch nachherige RatifikalionSerthetlungen die gehörige Anzahl
von Ständen vereinigt haben werde, dann der Vorort sogleich
die Akten nach Parts schicken solle.

Den 17. oder is. Sept. schrieb nun der damals noch in Bern
anwesende Hr. Landammann Baumgartner in seiner Eigenschaft
als Gesandter von St. Gallen dem Vorort zu, daß er Namens
seines Standes das Tagsatzungsprotokoll ausfülle, indem er zur
Mehrheit stimme. Da fragt es sich nun, ob und in wie fern
Hr. Baumgartner noch zu diesem Schritte berechtigt gewesen
sei, denn mit Auflösung der Tagsatzung hatte er aufgehört, Ge-
sandler seines Standes zu sein. Den 22. September langte ein
Schreiben von Freiburg an mit der Anzeige, daß der Große
Rath dieses Standes den Beschluß der Tagsatzung genehmigt
habe, so daß nun die nöthigen 12 Stimmen vorhanden waren,
sofern man nämlich annimmt, das von Hrn. Baumgartner
abgegebene Votum habe noch Gültigkeit gehabt. Drei Tage nach,
her wurde der vorörrliche Staatörath versammelt, welcher dem
eidgenössischen Kanzler den Auftrag gab, sämmtliche Akten zu
ordnen und die nöthigen Abschriften machen zu lassen, damit
man sie alsogleich nach Paris schicken könne. Allein Tags darauf
ober übermorgen wurde dem Vororte die AntwortSnote von
Frankreich übergeben. In dieser Note, welche sämmtlichen
Mitgliedern des Großen RalhS zugeschickt worden ist, erklärt
Frankreich, es hätte nicht glauben sollen, daß man auf die
wohlgemeinten Schritte, die es im Interesse der Schweiz gethan,
von Seite der Tagsatzung einen so gereizten und bittern Ton
annehmen würde; indessen würde dieses kernen Grund abgegeben
haben zn MißhcUtgketten, wenn nicht zu gleicher Zeit der Vor.
fall mit Conseil ftatlgefunden hätte, bei welchem der Repräsentant

von Frankreich solchergestalt verhöhnt und beschimpft worden,

daß die Regierung von Frankreich, ihrem Volke und ganz
Europa gegenüber, es ihrer Ehre schuldig sei, eine solche
Beschimpfung nicht zu dulden; diese Beschimpfung sei übrigens in
der Tagsatzung selbst noch dadurch vergrößert worden, daß dort
der Rapporteur in dieser Angelegenheit unter Anführung der
betreffenden Artikel des französischen Gesetzbuches gesagt habe,
die Handlung deö französischen Botschafters sei ein Falsum und
werde nach französischen Gesetzen mit infamirendcr Strafe
belegt; Frankreich hoffe daher, die Tagsatzung werde bei näherer

Untersuchung ihm die gebührende Satisfaktion geben,
ansonsten Frankreich in den Fall kommen würde, sich selbst
Genugthuung zu verschaffen. — Auf diese Note hin hielt der
Vorort für nothwendig, die Tagsatzung zusammen zu berufen,
indem durch bloße Korrespondenz es nicht möglich gewesen wäre,
ein Resultat zu erzielen. Demnach wird heute über acht Tage
die höchste eidgenössische Behörde zusammentreten und hierüber
entscheiden. So befindet sich gegenwärtig diese Angelegenheit.
Das diplomatische Departement nun, welchem diese Angelegenheit

zur Untersuchung zugeschickt worden, damit eS wohlerwogene
Anträge über die der Gesandtschaft deö Standes Bern zu
gebende Instruktion bringe, hat finden müssen, eö liegen da zwei
Wege offen. Nämlich eö überzeugte sich, daß, wenn man schon
in dieser Sache nicht ganz Unrecht habe, man doch auf der
andern Seite nicht ganz frei sei davon, Frankreich Gelegenheit
zu klagen gegeben zu haben, und baß, wenn nun schon Frank-
reich hierüber eine befriedigende Erklärung verlange, eS nicht
unserer Ehre zuwiderlaufe, eine solche Erklärung zu geben;
und daß also, da eS im höchsten Interesse der Eidgenossenschaft



liege, sich nicht mit Frankreich zu überwerfen, mir Frankreich,
das unser nächste Nachbar ist, mit Frankreich, dessen Ne-
gierungsform mit der unsrigen noch am meisten Achnlich-
keit hat, mit Frankreich, daS uns schon so viele Beweise
seiner Freundschaft gegeben, — es jetzt allerdings der Fall
sei, alles dasjenige auS unsrêr Mitte zu entfernen, waS
dieser Freundschaft im Wege stehen könnte, und also ja
freilich durch alle möglichen versöhnlichen Mittel, insofern
sie der Ehre, Würde und Unabhängigkeit der Schweiz nicht
zuwiderlaufen, daS bisherige gute Vernehmen wiederum
herzustellen, um so mehr, alS man alle Ursache hat, zu glauben,
daß Frankreich, welches entschieden erklärt hak, eine besriedi-
gcnde Erklärung müsse erfolgen, welches aber weder einen
Termin vorgeschrieben, noch die Art und Weise der zugebenden
Erklärung bezeichnet hat, gerne zu einer befriedigenden Lösung
der obschivebenden Verwickelung Hand bieten werde. Nament-
lich glaubte man, m dem Umstände, daß die Akten über die
Conseilgeschichte aus den oben angegebenen Gründen noch nicht
abgesendet sind, möchte ein willkommener Anlaß liegen, sich

auf eine erwünschte Weise mit Frankreich zu verständigen.
Darum glaubte also daS diplomatische Departement, es liege
im Interesse der gesammten Eidgenossenschaft, Misere
Tagsatzungsgesandtschaft dahin zu instruiren, daß sie trachte, auf versöhn-
liche Weise, die Anstünde mit Frankreich zu beseitigen. Man
hätte im diplomatischen Departement freilich gewünscht, eine
bestimmtere Instruktion zu geben, allein nach reiferer Unter-
suchung glaubte man, eö sei nicht wohl möglich, zum Voraus
näher einzutreten, hingegen werde die Gesandtschaft aus der
heutigen Diskussion leicht entnehmen können, waö sie an der
Tagsatzung zu thun habe. — Der andere Weg hingegen wäre
gewesen, bei dem Beschlusse der Tagsatzung zu bleiben. Dieser
Weg würde uns unfehlbar zu mehreren Verwickelungen führen,
zwar nicht sogleich und unmittelbar zum Kriege, aber Frankreich

würde immer ernstere Erklärungen von sich geben müssen.

Der erstere Weg aber würde uns unzweifelhaft aus das
angemessenste zu einem erwünschten Ziele führen, und er würde
besonders durch den bereits angeführten Umstand wesentlich
erleichtert, daß die Akten noch nicht abgesendet worden sind.
Und wenn schon die Tagsatzung erkannt hat, daß die Akten
abgesendet werden sollen, so kann die nächste Tagsatzung diesen
Beschluß um so eher auf sich beruhen lassen, indem derselbe
keineswegs aus den Instruktionen der Großen Räthe entstanden,
sondern lediglich aus den persönlichen Ansichten der einzelnen
Gesandten hervorgegangen ist. Der Große Rath von Bern
würde, wenn er die gegen Conseil verführte Prozedur gekannt
hätte, gewiß schon damals im Sinne des diplomatischen
Departements und nicht in demjenigen des RcgierungSrathS instruirt
haben. Daß nun die Schweiz sich dadurch kompromtttiren
würde, wenn ihre Großen Räthe nicht das Votum einzelner
Personen, eS koste was eS wolle, unterstützen, das konnte das

diplomatische Departement auch nicht glauben, und darum schlägt
es die abgelesene Instruktion für unsere Tagsatzungsgesandten

vor. Es war dasselbe hierin einmüthig, indem Herr Regie-
rungSrath NeuhauS gerade abwesend war. Vor Regierungörath
hat man mit 8 Stimmen gegen 7 dem Antrage deö diplomatischen

Departements beigepflichtet. Die Minderheil im Regie-
rungörathe, welche beträchtlich genug war, hat dagegen
folgende Einwürfe gemacht. Diese Note von Frankreich sei erstlich

von solcher Insolenz, daß eö unmöglich sei, darüber wegzugehe»,
und die Ehre der Nation erfordere nothwendig, keinen Schritt
noch Zoll zu weichen. Hingegen ist zu bemerken, daß allerdings
die Note eine Sprache führt, die jeden Eidgenossen schmerzen

muß; aber man muß sich fragen: Ist daS, waö in der Note
enthalten, unwahr und erfunden? Bei näherer Untersuchung
dieser Frage wird jener Einwurf in vielen Rücksichten geschwächt

werden. Müssen wir nicht bekennen, daß besonders sett 2 Iahren

ein verderblicher Einfluß von Seite bei uns geduldeter
Fremder in mehreren Kantonen statt gefunden hat? Und wenn

man eö Frankreich zum Vorwurfe macht, daß es in seiner Note
von einer Parthei redet, welche sich der Gewalt bemächtigt
habe und einen verderblichen Einfluß auf unsere Staatögeschäfte
äußere, haben wir denn nicht in vielen GroßralhSversammlungen
und besonders in den Organen der ganzen liberalen Presse

gehört, wie man sich hier in dir Schweiz angelegen sein ließ,

den König Louiö Philipp herabzusetzen, seine Regierung zu
verunglimpfen, den Glauben zu verbreiten, alS ob ganz Frankreich
mit ihm unzufrieden wäre, und alS ob in kurzer Zeit der Re-
publikaniSmuö mit ihm Feierabend machen würde? Es schmerzt
allerdings rief, im Falle zu sein, eine solche Sprache hören zu
müssen, aber sind nur unschuldig dabei? Der zweite Einwurf,
welchen man rm Regierungsrathe machte, ist, eö werde nicht
bet dieser Note bleiben; wenn man heute eine Linie nachgebe,
so werden morgen ganz andere und noch viel ärgere Zumulhun-
gen kommen, und wir werden durch die ewigen Conzessionm
zuletzt Freiheit und Verfassung verlieren. Dieser Einwurf,
Tit., ist wenigstens eben so ungegründet als der erstere. Wir
haben durchaus keinen Grund zu glauben, daß man unserer
Freiheit zu nahe treten wolle. Wenn man schon derjenigen
Parthei, welche Ruhe und Ordnung in ganz Europa verwirren
und umstürzen möchte, zu Leibe geht, so geht man deßwegen
unserer Freiheit noch nicht zu Leibe. AlS im Jahr i83v und
t83t die verschiedenen Reformen in der Schweiz eingeführt
wurden, war die Lage von Europa so, daß, wenn diejenigen
Mächte, welche das Aufkommen liberaler Verfassungen nichr
gerne sehen, gekonnt hätten, sie wahrscheinlich diese'liberalen
Verfassungen unterdrückt haben würden. Allein damals befand
sich Frankreich in derselben Lage wie die Schweiz, und Frankreich

wußte damals noch nicht, wie seine Verhältnisse mit dem
übrigen Europa sich gestalten würden. In dieser Zeit mußte
Frankreich nothwendig diejenigen Länder, welche um dasselbe
herum mit ihm in gleicher Lage waren, schützen. Wer damals
Belgien oder die Schweiz angriff, der hätte zugleich Frankreich
den Krieg gemacht. Allein sowohl Frankreich alö die übrigen
Länder, belehrt durch den frühern zwanzig- bis dreißigjährigen
Krieg, haben eingesehen, daß der Frieden über alles geht und
daß sie für diesen alle möglichen Aufopferungen machen sollen.
Die Mächte enthielten sich also, Frankreich den Krieg zu machen,
und man blieb bloß gegenseitig auf seiner Hut. Alö nun in
Frankreich eine feste Ordnung sich konsolidirt hatte, und als eS

sah, daß es hierdurch auch das Zutrauen der Nachbarmächte
erworben hatte, so entstand seil den letzten 2 Iahren eine solche
Harmonie zwischen Frankreich und den übrigen Mächten, daß
man daraus sieht, daß Ereignisse, welche noch vor 10 Jahren
einen allgemeinen Krieg herbeigeführt haben würden, ihn heur
zu Tage nicht mehr herbeiführen. Wenn also gleich Frankreich
eine liberale Regierung hat und eine Verfassung, welche allen
Bürgern die gleichen Rechte und die größtmögliche Freiheit
gewährt, so ist eS von den übrigen Mächten unangefochten, weil
dieselben in der Art, wie Gesetz und Ordnung gehandhabt und
die ganze Regierung geführt wird, hinreichende Garantie finden.
So verhält eö sich auch mit der Schweiz. Die Mächte wissen
gar wohl, daß namentlich die Verfassung von Bern eine der
freisinnigsten in der Schweiz ist; warum wollten aber die Mächte,
welche mit noch demokratischeren Verfassungen, alS die unsrige
ist, befreundet sind, unsere Verfassung anfeinden? Aber daß die
Güter, welche diese Verfassung uns zusichert, daß namentlich
das Asylrecht so mißbraucht werde, wie es in den letzten Zeiten
der Fall gewesen ist, das können die Mächte nicht zugeben.
Sie können nicht mitten in Europa eine Werkstätte des
Aufruhrs und der Gesetzlosigkeit dulden wollen. Die Schweiz wird
sich dem allgemeinen Systeme von Ordnung, Gesetzlichkeit und
Ruhe, das in Europa besteht, ja freilich anschließen müssen,
und wird etwa unser Volk daS nicht wollen? Wenn denn
unglücklicherweise der Fall eintreten sollte, daß das gegenwärtige
europäische System der Ordnung und Gesetzlichkeit so änderte,
daß man die Schwachen unterdrücken wollte, dann sind wir
noch da, dann ist daS Recht durchaus für uns, dann würde
die ganze Schweizernakion zum Widerstände einmüthig sein,
und von den kleinen Kantonen an bis zu den größten würde
man nur einen Schrei der Entrüstung vernehmen. Herrscht
aber im gegenwärtigen Momente diese entschiedene Einmüthig-
keit in der Eidgenossenschaft? DaS wird, glaube ich, niemand
behaupten können; im Gegentheil sucht man vergangene Uneinigkeit

zwischen Kantonen immerfort zu verewigen; man redet
beständig von einer Sarnerparrei und wirft ihr Umtriebe und
feindselige Gesinnung gegen unsere freien Institutionen vor,
während doch gerade diese sogeheißene Sarnerpartei unö das
Exempel giebt von Ruhe, Versöhnlichkeit und guten Gesinnun-
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gen. Kann man nun, so lange die Schweiz so beschaffen ist,
glauben, die schweizerische Nation werde zur Behauptung ihrer
Freiheit mit Begeisterung alle Opfer bringen? Ein dritter Ein.
wurf, den man vielletchc heute gegen den Antrag des diploma-
tischen Departements machen wird, ist daS Beispiel von Zürich.
Wir wissen, daß Zürich am Freitage seiner Gesandtschaft eine

Instruktion gegeben hat, nach welcher man beharrlich beim

Beschlusse der Tagsayung bleiben und dann suchen will, eine

Mediation zu erhalten. Vorerst kann daö Betspiel von Zürich
kein Beispiel für Bern sein. Die Angelegenheit von Conseil ist

vorzüglich von Bern herbeigeführt worden, und daher liegt es

vorzüglich an Bern, zu sehen, ob und in wiefern es möglich
sei, die Sache auf einen guten Fuß zurück zu führen. Zu einer

Mediation seine Zuflucht zu nehmen, scheint übrigens durchaus
nicht thunlich zu sein, indem vorerst die Sache nicht von der

Bedeutung ist, daß eine Mediation nöthig wäre, und indem,
wenn die Sache sonst auf eine für beide Parthcien befriedigende
Weise abgethan werden kann, die frühere Freundschaft besser

befestigt wird, wenn keine dritte Macht sich darein mengt.
UebrigenS würde Frankreich die Vermittlung z. B- Englands
kaum annehmen. Das Beispiel wegen Amerika ist etwas ganz
anderes, die Verhältnisse waren ganz anders, u. s. w,, so daß

man sich nicht leicht vorstellen kann, daß der von Zürich ange-
rathene Weg zu dem erwarteten Ziele führen werde. — Sie,
Tit., werden nun am heutigen Tag entscheiden, welchen von
den beiden angegebenen Wegen Sie befolgen wollen, ob den

erster», den Ihnen das diplomatische Departement vorschlägt,
oder aber den zweiten, der von keinerlei Nachgiebigkeit etwas
wissen will, der zwar, wenn man die Lage der Dinge nicht
genau kennt und überlegt, allerdings das Gefühl und die
Gesinnung des Schweizers mehr anspricht, aber auch zuverläßig
uns in unzählige Verwickelungen führen wird. Ich trage
ehrerbietig Namens des Regierungsraths und des diplomatischen
Departements auf Annahme der vorgeschlagenen Instruktion an.

Hr. Landammann. ES handelt sich vorerst reglemcntS-
mäßig bloß darum, ob man in den Gegenstand eintreten oder
aber ihn verschieben wolle. Sodann fühle ich mich bei der Wich,
tigkeit des Gegenstandes verpflichtet, die Versammlung neuerdings

auf die 40 und 08 des BerathuugSrcglemnetcS auf-
merksam zu machen (diese beiden werden abgelesen). Endlich

habe ich noch anzuzeigen, daß mir drei aus den Gegenstand
bezügliche Adressen aus den Aemtern Büren und Biel, sowie
vom SichcrheitSverein von Bern übergeben worden sind Würde
daS Eintreten beschlossen, so würden dann diese Adressen auf
Begehren vorgelesen werden.

Ti liier. Der Hauptgrund unserer gegenwärtigen Vcr.
Wicklungen mit Frankreich ist daS vielbesprochene Geschäft mit
Conseil, und dieß ist auch die Grundlage unserer ganzen heurigen

Verhandlung. Wir alle haben in den Zeitungen viel von
diesem Conseil, ja sogar neulich einen langen und wcitläusigen
Bericht darüber von einer Tagsatzungskommission gelesen; darin
sind aber viele wichtige Umstände ausgelassen worden. Nun
würde der Große Rath doch unverantwortlich leichtsinnig
handeln, wenn er irgend einen Entscheid nehmen wollte, ohne von
der Sache nähere Kenntniß zu haben. Ich könnte daher
unmöglich auf bloß mündliche Berichte hin einen bestimmten
Entschluß fassen helfen. Ich trage deßhalb aus Niedersctzung einer
aus einem Präsidenten und sechs Mitgliedern bestehenden
Kommission an, welche bereits auf nächsten Mittwoch Bericht zu
erstatten hätte. Der hiesige Große Rath steht nach meiner An-
sieht in ganz anderer Stellung als die übrigen Großen Räthe
der Schweiz. Diese mögen allerdings von der Voraussetzung
ausgehen, die Sache sei in aller Ordnung geführt worden; wir
aber, in deren Gebier alles begegnet ist, sind auch weit
verantwortlicher für den AuSgang. Daher wiederhole ich meinen ge-
stellten Antrag.

Fellen berg. ES walten da verschiedene Ansichten ob.
Die Einen betrachten die Geschichte des Conseil als Haupt-
gegcnstand, die andern aber, von denen ich auch bin, müssen

glauben, eS handle sich um etwas ganz Anderes. Bei dergleichen

Berathungen kann man daher einen Gegenstand nicht ein-
seitig in s Auge fassen, sondern da die höchsten Interessen deS

Vaterlandes auf dem Spiele stehen, so müssen wir besonnen,
sorgfältig und umsichtig erwägen, was vorliegt, und was wir
in Absicht auf Gegenwart und Zukunft zu besorgen haben.
Wenn wir auf der einen Seile die französische Note lesen, und
auf der andern Seile den Bericht des Hrn. Schultheißen
vernehmen, so müssen wir schon aus diesen sonderbaren Erscheinungen

entnehmen, wie wichtig es ist, daß wir aus diesem Wirrwar

herauskommen. Unsere Diskussionen sollen viel dazu
beitragen, alles in der Schweiz einstimmig zu machen in Absicht
auf den Zweck, welchen wir uns vorsetze» sollen. ES handelt
sich jetzt freilich bloß um das Eintreten oder Nichteintreten, aber
bevor wir uns darüber bestimmen können, sollen wir diese
Versammlung rein halten von allen Verdächtigungen und von allem,
was ihre Ehre, ihre Würde und das Zutrauen gegen sie gcfähr-
den könnte- Dieses alles aber würde gefährdet, wenn wir un-
gerügt in amtlichen Berichten anhören würden, waö vorhin
ausgesprochen worden. Ohne in besondere Spezialisirungen
einzutreten, über die Aeußerungen in dem Berichte des Hrn. Schultheißen

muß ich nur bemerken, daß die Art und Weise, wie eine
gewisse Parthet, die man die Sarnerparthei nennt, charakterisier

worden ist, im Momente, wo sie die Jesuiten eingeführt
hat u. s. w., unmöglich ungerügt vorübergehen darf, ohne diese
hohe Behörde in hohem Grade zu kompromittiren. Für jetzt
mich alles Weiteren enthallend stimme ich zum Eintreten, bcson-
derS, weil die Conseilgeschichte ein Jnzident ist, das ich nicht
für wesentlich ansehe, indem es sich um etwas ganz Anderes
handelt, das ich bei der ausführlichen Diskussion näher zeigen
werde.

Schneider, NegierungSrath. Da die angezeigten Adressen

möglicherweise Einfluß auf das Eintreten oder Nichteintreten
haben können, so trage ich auf sofortige Ablesung derselben

an.

Koch, Regierungsrath. Ich wäre eigentlich der Meinung,
nicht und nie einzutreten, man käme am besten davon, ich
glaube aber, wir müssen eintreten. Müssen wir, so wollen
wir eS thun, so geschwinde alS möglich. DaS ganze Land ist
darauf gespannt. DaS ganze Land weiß, daß wir in der
gegenwärtigen Sache über Krieg und Frieden entscheiden, nicht
unmittelbar zwar, aber mittelbar. Wer Krieg will, km! Sie
mögen eS aus ihr eigen Gewissen thun. So auch die, welche
Frieden wollen. Man hat auf Niedersetzung einer Kommisston
angetragen, damit dieselbe die Consetlprozedur untersuche. Es
fragt sich: waS werdet ihr in der Prozedur finden Entweder
Conseil sei schuldig oder unschuldig. Denn ob jemand anders
schuldig sei, daS geht uns nichts an, wir sind nicht Richter dcö
französischen Botschafters; wenn wir uns als Richter auswerfen
wollten gegen einen fremden Botschafter, so wäre das schon
eine Kriegserklärung und gegen das allgemeine Völkerrecht.
Warum also eine Untersuchung? Die ganze Geschichte, um die
eS sich handelt, hängt auch nicht von der Schuld oder Unschuld
deS Conseil ab, Frankreich verlangt nicht darum
Genugthuung, weil Bern dem Conseil den Prozeß gemacht, sondern die
Ursache unserer Verwickelung ist lediglich der Rapport, den
Hr. Keller als Präsident einer eidgenössischen Kommission
gemacht hat. Darüber begehrt Frankreich Satisfaktion. Also
nüyen die Prozcßschriften deS Conseil hier gar uichtS. Darum
wünsche ich, daß die Sache heure zum Entscheide komme, und
trage daher auf Eintreten an. Wie leicht könnte eS nicht ge-
schchen, daß bei einer nochmaligen Untersuchung dieser Sache
ungeachtet der besten Intentionen, wie ich sie auch bei Herrn
Keller glaube, abermals Anlässe zu neuen Komplikationen
entständen.

Schnell, gew. NegierungSrath. Ich bin damit ganz
einverstanden; indessen ist doch Eine Sache der Untersuchung
würdig. Man redet von einem wegen Conseil gefaßten Tag-
sayungSkonklusum. Ja, wenn ein solches Konklusum gefaßt
werden sollte, so konnte dieses nicht geschehen ohne Mitwirkung
dieser hohen Behörde. Soviel mir aber bekannt, so ist diese
hohe Behörde nie zu solchem Zwecke versammelt worden. Nun
sagt der Z S0 der Versassung unter Nr. 22 bestimmt, alS uu-
übertragbar müsse der Große Rath unter anderm selbst
behandeln und entscheiden „die Ratifikation der Beschlüsse der
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eidgenössischen Tagsatzung." Ich begreife also nicht/ wie es

geschehen konnte/ daß dieser deutlichen Vorschrift entgegen der
Regierungsrath irgend eine solche Ratifikation je ausgesprochen
hat. Zu nachträglichen Instruktionen ist der NcgierungSrath
bekanntlich ermächtigt/ aber nicht ermächtigt ist er zu Ratifika-
tionen. Wenn also etwas in der ganzen Sache der Untersuchung
bedarf/ so ist es daö. Sollte es sich nun zeigen/ daß der Re-
gierungSrath hterin inkompetent gehandelt hat/ so würde sich

zugleich zeigen/ daß jenes Konklusum nicht mit 12/ sondern nur
mit ii Stimmen gefaßt worden/ mithin ungültig ist. Wenn
man also das voruntersuchen will, so wäre eS, damit die Vcr-
fassung kein Loch bekomme/ wichtig genug. Bloß diese Frage
möchte ich einer Kommission vorlegen/ wie es komme/ daß der
Regierungsrath eine Ratifikation ertheilt habe/ ohne daß der
Große Rath etwas davon weiß.

Stettler. Wenn der Hr. Präopinant durchaus nicht
begreifen kann/ wie der NegierungSrach dazu kommen konnte/ un-
sere Tagsatzungsgesandtschaft m Betreff der Conseilsache zu
instruire«/ so glaube ich das gerne/ denn er hat sich bei der
Großrathssiyung dieses Sommers nicht eingefunden; sonst hätte
er gewußt / daß am Schlüsse der Instruktion die Gesandtschaft
angewiesen war / in allen darin nicht vorgesehenen Fällen bel'm
RegierungSrath Instruktionen einzuholen/ welcher ermächtigt sei/
entweder von sich aus die Instruktion zu ertheilen/ oder aber
den Großen Rath einzuberufen. Der Regierungsrath hat somit
nur seine Pflicht gethan/ und er war um so mehr kompetent
dazu/ da der Gegenstand eigentlich gar nicht vor den Großen
Rath gehört hat. Wäre die Tagsatzung nicht gerade versammelt
gewesen/ so hätte sogar das diplomatische Departement von sich
aus als vorörtlicher StaatSrath beschließen können/ die Akten
von Conseil dem Ministerium zu Paris zuzustellen. Soviel über
diesen Gegenstand. Was denn die Frage wegen der vorgeschlagenen

Kommission betrifft/ so stimme ich durchaus/ wie Herr
Oberst Koch.

I. Schnell. Es verlohnt sich wahrhaftig wohl der Mühe/
zu untersuche» / ob die Verfassung gehandhabt worden sei/ oder
nicht. Wenn die Verfassung sagt/ diese Sache sei unübertragbar/

so wird der Große Rath sich nicht haben betgchen lassen,
sie dennoch zu übertragen; denn sonst wäre dieser Akt vo ipso
Null; eö wäre ein Beschluß/ der in sein Nichts zurückfiele, weil
das Grundgesetz dagegen ist. Dieses Grundgesetz einzig hält uns
noch aufrecht und ist der einzige Damm gegen die Anarchie.
Darum/ wenn schon Einige an diesem Grundgesetze löchern möchten,

so hüten wir uns wohl, solchem Streben Vorschub zu thun.
Ich möchte also ebenfalls untersuchen lassen, ob die Verfassung
gehandhabt worden, oder nicht.

Fellen be r g will das Wort ergreifen; eS wird ihm aber,
da er bereits gesprochen, nicht gestattet.

Jaggi, Oberrichler. Als letzthin im Großen Rathe es

sich um die JnstruktionSertheilung handelte, habe ich dagegen
gestimmt, daß man dem RegierungSrath die Vollmacht übertrage,
eine Ratifikation auszusprechen; allein der Große Rath entschied
anders. Sollte er nun heute erklären: durch jenen Beschluß
haben wir die Verfassung verletzt? Da würden wir schön dastehen

vor dem ganzen Vaterland! WaS geschehen ist, ist geschehen.
Einen einmal von höchster Behörde gefaßten Beschluß wiederum
umzustürzen, dazu könnte ich nie stimmen. Ich trage auf sofortiges

Eintreten an.

v. Jenner, RegierungSrath. Der RegierungSrath hat,
infolge eines Paragraphs in der Gesandtschaftsinstruktion und
kraft Beschlusses deS Großen Rathes, sich ermächtigt glauben
sollen, der Gesandtschaft die erwähnte Instruktion zu geben.
Der Regierungstath hat aber damit keine Ratifikation gegeben,
sondern lediglich eine Instruktion, wohin die Gesandtschaft stim-
men solle. Solches geschah hier und anderwärts schon sehr häufig.
Ob übrigens der RegierungSrath sich die Ratifikation des Großen
Rathes habe vorbehalten sollen oder nicht, dieses zu untersuchen,
heißt leeres Stroh dreschen; denn wenn man sagt, jener Tag-
satzungSbeschluß würde fallen, wenn sich ergeben sollte, daß der
RegierungSrath inkompetent instruirt habe, so ist das ganz irrig;
denn erstens haben dreizehn Stände zu jenem TagsatzungSkonklu-

sum gestimmt, und nicht bloß zwölf; und zweitens haben Sie
selbst, Tit., in einer frühern Sitzung dem Beschlusse der Tag.
satzung beigestimmt, daß die Formulare der Kreditive durchaus
gleichlauten sollen, und daß Alles, was die Gesandtschaft deS
Standes Bern, Namens des Standes, vortrage, vollkommenen
Glauben finden solle und nicht mehr zurückgenommen werden
könne. Dieser Beschluß wurde in mehrern Kantonen kontestirr,
wie ;. B. in Tessin, welches deßhalb an der letzten Tagsatzung
um sein Stimmrccht beschroten wurde. Sie aber, Tit., haben
das Kreditiv Ihrer Gesandtschaft jener Vorschrift gemäß aus.
gestellt, also gilt das Votum von Bern, und gilt, es mag
gegangen sein, wie es wolle. Da also der Beschluß in Betreff der
Conseilangelegenheit auf keinen Fall invalidirt werden kann, so
wünsche ich, daß man nicht mit Niedersetzung einer Kommission
unnütz die Zeit verliere.

Fellenberg. Ich finde mich bei Eid und Pflicht ver-
bunden, zu erklären, daß man dem Großen Rathe einen Vorwurf
macht, den er nicht verdient. Der Große Rath hat, kraft sei.
ner Befugniß, den RegierungSrath begwältigt, supplementarische
Instruktionen zu ertheilen (viele Stimmen

rufen den Redner, da er bereits gesprochen habe, zur Ord-
nung, wodurch bedeutender Lärm entsteht.)

May. Der vorhin angerufene Jnftruktionsartikel an
unsere letzte Tagsatzungögesandtschaft lautet folgendermaßen:

„Da auch in diesem Jahre Verhältnisse eintreten können,
die nicht vorher zu sehen sind, so erhaltet die Gesandtschaft die
Weisung, sich in solchen Fällen und in allen, über welche diese

Instruktion nichts enthaltet, an den RegierungSrath zu wenden,
der je nach den Umständen ihr dieselben ertheilen oder den Großen
Rath einberufen lassen wird."

Die dem RegierungSrath ertheilte Vollmacht hingegen ist so

abgefaßt:
„Der RegierungSrath wird ermächtigt, der auf die

bevorstehende Tagsatznng ernannten Gesandtschaft für laufende und
weniger wichtige Geschäfte Weisungen und Instruktionen zu er-
theilen; auf den Fall des Eintrittes unvorhergesehener Umstände
und der Nothwendigkeit wichtigerer Verhandlungen soll aber der
RegierungSrath den Herrn Landammann davon benachrichtigen,
damit Letzterer allsällig den Großen Rath einberufen könne."

Hr. Landammann. Diese Benachrichtigung an den

Landammann hat nie stattgefunden; es war also nicht an ihm, den

Großen Rath einzuberufen.

Abstimmung.
Sogleich in den Gegenstand einzutreten... 192 Stimmen.
Eine Kommission zu ernennen 19 „

Für den vom Hrn. RegierungSrath Schneider wiederholt
gestellten und vom Hrn. RegierungSrath Ko hl er unterstützten
Antrag auf Ablesung der abgedachten 3 Zuschriften
von Büren, Viel und vom Sicherheitövereine von Bern er-
giebt sich große Mehrheit.

Dagegen 16 Stimmen.

Der Hr. Landammann zeigt an, daß ihm über den
nämlichen Gegenstand durch die gestrige Post eine Zuschrift vom pa-
triotischen Vereine aus dem Jura zugekommen sei; da

aber diese Zuschrift weder auf Stempel, noch legalisirt gewesen,

so habe er sie den Betreffenden durch den Hrn. Regierungsstatthalter

von Pruntrut wiederum zustellen lassen.

Die Zuschrift von Viel, welche nun verlesen wird, lautet:
T t t.

Mit nicht geringerem Erstaunen als Unwillen haben die

Unterzeichneten, ruhige Schweizerbürger/ welche, ohne

Mitglieder politischer Vereine zu sein, treu der Verfassung, dem

Vaterland und der Freihell leben wollen, diejenige Note gelesen,

welche unterm Datum des 27. Septembers die französische

Regierung durch ihren Gesandten in Bern dem Hohen Vorort
zu Handen der Eidgenossenschaft eingereicht hat.

In diesem Aktenstück wird, in Antwort auf die so wahre,
würdige und kräftige Zuschrift der Tagsatzung vom 29. August,
der schweizerischen Nation in ihren Regierungen und Stellvertretern

die tiefste Beleidigung ja Schmach zugefügt, die ein Volk
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treffen kann. Es scheut sich die Regierung Frankreichs/ das
sich unsern Verbündeten nennt, nicht / den schweizerischen Be-
Horden vorzuwerfen / „sie ließen sich von unsinnigen Verschwörern
„beherrsche»/ seien die Mitgehülfen eines schändlichen Mach-
„ Werks geworden / mehrere Kantone — also Glieder der
Eidgenossenschaft — hätten sich zu tadclnswerthen Machinationen
„verbunden / und unterlägen verbrecherischen Einwirkungen!"

»Ja endlich um das Maß voll zu machen/ wird/ indem man
„von der angeblich verirrten und unterjochten an die
aufgeklärte und freie Schweiz appellirt/ von vorn herein alle Ver-
„bindungen abbricht und noch finsterere Drohungen beifügt/
„deutlich genug das Schweizervolk zur Umwälzung seiner Verfas-
»sungen und Regierungen aufgefordert!"

Richt bloß ist die Sprache/ in welcher jene Rote abgefaßt
ist/ unerhört in den Verhältnissen befreundeter Staaten/ groß
oder klein, ja unerhört selbst in den feindseligen Kommunika-
tionen kriegführender Mächte/ sondern eö sind die darin enthaltenen

Urtheile und Verdächtigungen/ über die schweizeri-
schen Regierungen und Völkerschaften/ so erniedrigend / die klar
hervortretenden Absichten so drohend und feindselig gegen unsere
Freiheit/ Unabhängigkeit und unsere staatsbürgerlichen Einrichtungen

/ daß jeder / dem noch ein Funken Ehre im Busen schlägt/
der nicht ganz in erbärmlicher Gleichgültigkeit und Feigheit
versunken ist, die heiligste Pflicht auf sich hat / offen und kräftig
dagegen sich zu erheben/ damit unsere Stellvertreter/ wie unsere
Feinde/ finden möge«/ daß wo dem Vaterland Unheil und
Schmach droht/ nur ein Gefühl alle wahre«/ und gewiß die
ungeheure Mehrzahl der Schweizer vereinigt/ welcher Meinung
sie sonst auch angehören.

Und das nun erklären wir/ Hochgeachtete Herren! und
das möge die ganze Welt, und besonders die französische
Regierung und ihr so übel berathenes Organ in der Schweiz/
höre»/ daß wir/ wie die vielen Tausende/ welche in unserer
Rähe leben/ unsre und andrer Kantone freisinnige
Verfassungen und Obrigkeiten als unser freies
Werk und Eigenthum/ unsrer Stellvertreter Hand-
lungen aber/ wenn wir sie auch nicht alle billigen/

doch namentlich in Beziehung auf ihre neuesten
Verfügungen gegen innere und äußere Anmaßungen, alS
den Ausdruck unseres Willens ansehen, und keines.
wegS durch geheimen oder offenen Zwang anarchi.
scher Partheien (die auch wir bekämpfen) hervor-
gerufen sind. Viel eher bedauern wir, daß sonst verdienst,
volle Magistraten nur allzuleicht den verderblichen Einflüsterungen
einer gegen die Freiheit der Schweiz, wie von ganz Europa,
verschwornen Parthei das Ohr zu leihen die Schwachheit haben!

ES ist hier nicht der Orr das Benehmen unsers mächtigen
Gegners — denn von Freund zu sprechen unter solchen
Verhältnissen wäre bittere Ironie — näher zu beleuchten, auch
nicht der Orr, zu zeigen, wie abgeschmackt und beleidigend
zugleich eS sei, die von drei der ersten und würdigsten
Staatsmännern der Schweiz, mit eigenen Augen bewährten
Thatsachen, welche lediglich der Regierung Frankreichs ohne ver-
letzende Absicht mitgetheilt werden sollten, keck wegzuläugnen,
sich an Nebensachen zu halten, und aus den eigenen Fehlern
einen Angriffspunkt gegen uns zu schaffen. Nur die getroste
Hoffnung und Erwartung wollen wir gegen Sie, Hochgeachtete
Herren! aussprechen, daß Sie, ohne die mit der Stellung
eines unabhängigen Staates verträglichen Mittel der Ausqlei-
chung von der Hand zu weisen, gleichwohl fest und unerschütterlich

daS Recht, die Freiheit und die Ehre der Eidgenossenschaft

im Auge behalten, durch würdige und kräftige Beschlüsse
gegen jeden offenen oder versteckten Angriff vertheidigen, unerhörte

Anmaßungen und völkerrechtswidrige Maßregeln angemessen,
jedoch ohne den Weltfrieden zu stören, vergelten, und auf diese
Art für das gesammte Volk, welches Sie vertreten, vor der
ganzen Welt und Rachwelt gegen den Frevel protestiren werden,
der unsere Freiheit und Unabhängigkeit untergraben sollte.
Gott erleuchte und beschütze Sie!

Viel, den 7. Oktober 1836.

(Zehn Unterschriften.)

(Fortsetzung folgt.)
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Hi'o. 52.

Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik Bern.
Außerordentliche Herbststtzung, 18Z6.

(Nicht offiziell.)

(Monrag, den 10. Oktober 1836.)

(Fortsetzung der Diskussion über die Note Frankreichs.)

Die Zuschrift von Bürcn lautet:
T i t.

Wir freie Männer des Amtsbezirks Büren, vom Nothruf
deS theuern Vaterlandes geweckt/ haben uns heute, in bitterer
Entrüstung über die immer ärger werdenden Anmaßungen der
gekrönten Herrscher und ihres Anhangs auf Unkosten der Ehre,
Freiheit und Selbstftändigkeit des Schweizcrvolkes, hier in Bü-
ren vereinigt um «nS gegenseitig die Größe und den Umfang
der über uns schwebenden Gefahr zu erkennen zu geben und gc-
mcinschaftlich zu berathen, auf welche Weise wir in diesem
wichtigen Augenblicke unsere Bürgerpflicht erfüllen sollen. AlS
Folge dessen haben wir einmüthig beschlossen, die vorliegende
Adresse an Sie abzusenden, und daher beeilen wir uns, Ihnen
dieselbe, als den Ausdruck unserer Gesinnungen und Gefühle, in
aller Ehrerbietung vorzulegen. Die Tendenz der Politik deS

Auslandes gegen die Schweiz blieb zu allen Zeiten, ungeachtet
aller Versicherungen von nachbarlicher Freundschaft und
Wohlwollen — welcher Art der Aushängeschild nach den veränderten
Zcitumständen auch sein mochte, — wie die Erfahrung lehrt,
immer dieselbe, feindselig in allen Beziehungen; am meisten
aber war sie dieß jedes Mal, wenn sich im Schweizcrvolke irgend
eine Regung der Freiheit kund gab. — Wie schon oft steht sie

wieder, und zwar mitten in einem Zeitpunkt, wo dieses Volk,
ohne dadurch die Nachbarvölker im geringsten zu gefährden oder

zu beeinträchtigen, mit Erschaffung oder Befestigung zeitgemäßer
Institutionen beschäftigt ist — durch sich selbst in ihrer ganzen
Erbärmlichkeit vor aller Welt entlarvt, da, gegen unsere und des

französischen Volkes Erwartung — der Bnrgerkönig an der
Spitze, der sich ohne Scheu hcrgiebt, die Ehre eines kleinen,
aber biedern und Wahrheit liebenden Volkes anzutasten, und
dessen Freiheit und Selbstständigkeit zu untergraben.

Wir entheben uns, hierüber in weitere Erörterungen cinzu.
treten; unö genügt zu wissen, daß Thatsachen und Beweise
vorltegcn, bereits allem Schwcizervolke und bald allen Völkern
Europas veröffentlichet, die Ihnen in Ihren Berathungen und
Beschlüssen zur Grundlage und Richtschnur dienen müssen.

DaS Schweizervolk hat schon gerichtet, dafür bürgt unö<?ie

gerechte Entrüstung, welche, wie ein elektrischer Schlag, auf
ein Mal im ganzen Lande laut geworden ist. — Einigkeit!
Freiheit oder Tod! wird jetzt seine Losung sein. ES sei unö

erlaubt, unsere Ueberzeugung und unsern Glauben über folgende
wichtige Punkte auSzusprechen:

Wir erkennen in der letzten Montcbcllischen Note vom 27.
vorigen MonatS eine schändliche Gefährdung der Ehre und
Unabhängigkeit der Schweizernation, und darauf die offene Absicht,
daß man unsere volkSthümlichen Verfassungen zertrümmern will,
um «nS nachher einer furchtbaren Aristokratie zu überliefern.

Wir bauen aber mit Zuversicht auf die wüthige Entschlossenheit

deS BernervolkeS und ans das gcsammte Schweizervolk, eS

werde bereit sein, für seine Freiheit und Selbstständigkeit alles
zu opfern, und im Vertrauen auf Gottes Beistand für seine
gerechte Sache, dem übermüthigen Angriff voll Verrath und
Ungerechtigkeit, den kräftigsten Widerstand auf Tod und Leben
entgegensetzen. Wir hoffen mit aller Zuverläßigkeit, daß jetzt alle
wahren VatcrlandSsreunde, wie sehr auch ihre Ansichten über
die Förderung der Wohlfahrt des engern und wettern Vaterlandes,

besonders in der letzten Zeit von einander verschieden sein
mochten, in der Stunde gemeinsamer Gefahr, wo alles auf dem
Spiele steht, sich zum kräftigen Handeln brüderlich vereinigen
werden.

Wir glauben demnächst, daß uns die gegenwärtige entscheidende

Krisis gerade die vortrefflichste Gelegenheit darbiete, mir
Gewißheit zu erfahren, ob das Volk, wie man so frech zu
behaupten wagt, nicht fest an seinen Verfassungen und selbstge-
wählten Regierungen halten werde; sie wird aber nach unserer
Ansicht ganz bestimmt auch dazu dienen, die wahren von den
falschen Volköfreundcn, so wie den Kern vom Spreu zu scheiden.

Und eben darum, weil cS den Schweizerregicrungen in diesem

wichtigen Zeitpunkte alles daran gelegen sein muß, mit voller
Ueberzeugung zu wissen, daß das Volk treu und standhaft ihr
zur Seite steht, halten wir cS als eine unerläßliche Pflicht,
unserer Regierung die aufrichtige Versicherung zu geben, daß
unsere Liebe und unser Zutrauen zu ihr nicht erloschen sei, daß
wir unserer Ueberzeugung ferner getreu verbleiben, und wie bis
dahin fortfahren werden, unsere Aufgabe, zu Befestigung der
VolkSfreiheit, nach Kräften zu erfüllen. Zu Erhaltung derselben,

so wie zum Schutze unserer Verfassung Gut und Blut zu
opfern, wird man uns demnach auch stets bereit finden.

Bei allem was Ihnen, Hochgeachtete Herren, heilig ist,
fordern wir Sie jetzt auf, daß Sie im vollen Vertrauen auf
GotteS Hülfe und deS Volkes einmüthigen Beistand, Ihrer Stellung

gegenüber den fremden Anmaßungen mit Würde und fester
Standhaftigkeit rein und unbefleckt bewahren und demnächst ächt
schweizerisch im Geiste der Stifter des Grütlibundes, sowohl in
der Instruktion, als in der Wahl unserer Gesandten auf die den
17. dieses MonatS außerordentlich zusammenberufene Tagsatzung,
bei ihrer außerordentlichen Versammlung am 10. dieß, einig
und entschlossen zu Werke gehen mögen.

Wir empfehlen Sie, unsere gute Sache, und unö, dem

Schutze und der Obhut des Allmächtigen!
Genehmigen Sie die Versicherung unserer aufrichtigen

Hochachtung und Ergebenheit.
Beschlossen in cimnüthiger und feierlicher Versammlung,

in Bitten den 9. Oktober 1836.
(160 Unterschriften.)

Die Zuschrift des Sichcr heit6v ere i n s von Bern endlich

ist also abgefaßt:

T i t.
Wer unfern vaterländischen Angelegenheiten seit einem

Zeitraume von vier Iahren nur einigermaßen seine Aufmerksamkeit
gewidmet hat, kann sich der begründeten Ueberzeugung nicht
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erwehren daß der Ursprung der gegenwärtig obwaltenden Miß.
Verständnisse zwischen der Schweiz und Frankreich m frühern
Ereignissen zu suchen ist. Von dem Tage an, wo die, in Folge
einer gewaltsamen Revolution, aus ihrem Valerlande verme-
denen und in Frankreich ausgcnommencn Polen, sei cS aus

eigenem Antrieb, sei cS auf Anstiftung einer Parthei l» der

Schweiz, welche zur Erreichung ihrer Zwecke fremder Hülfe
bedürftig war, den Boden unferS Kantons betraten, waren die

friedlichen Verhältnisse der Schweiz, gegenüber dem Auslande,
zu Ende. Von diesem unglückseligen Tage an wurden die früher
so wohlwollenden Gesinnungen der benachbarten Staaten gegen
unser Vaterland durch Argwohn und Mißtrauen erseht. Dieses

Mißtrauen wurde nur zu bach durch den berüchtigten Einfall
der Polen in daS Königreich Sardinien gercchcferliget. ES

bedarf wohl keiner ausführlichen Erwähnung der traurigen, mit
demüthigenden Schritten verbundenen Folgen, welche dieses

höchst strafbare auf unserm Grund und Boden vorbereitete
Unternehmen nach stch zog. ES gelang jedoch der Schweiz, aber

nicht ohne Aufopferung ihrer Nacionalwürdc, den so tief
gekränkten und verletzten Nachbar zu versöhne», und das gute Ein-
Verständniß ward scheinbar hergestellt. Nicht wenig trug zu

diesem günstigen Resultat die Vermittlung der französifchen Ne-

gierung bei, welche mit Großmurh angeboten und mit Dank

angenommen wurde. Dieser Vermittlung zu Folge, wurde den

Polen Frankreich wieder geöffnet, und der Kanton Bern konnte

sich dieser gefährlichen Gäste entledigen. Diese unserm Kanron
so heilbringende Maßnahme ward jedoch (und durch wessen Feh-
ler?) nur unvollkommen ausgeführt, und mehrere die-cr Polen
nebst andern Fremden, welche dem verderblichen Zuge beigewohnt
hatten, verließen unser Vaterland keineswegs, sondern setzten

sich vielmehr in dasselbe, wie in ein erobertes Land ein. Nach
und nach wurden diese unruhigen Köpfe durch andere Fremdlinge,

welche in Folge revolutionärer Umtriebe, durch den Arm
der Gerechtigkeit verfolgt und landesflüchtig waren, vermehrt
und verstärkt. Nicht länger mehr war die Schweiz ein sicherer
und ruhiger Hafen, wohin sich Verfolgte und Unglückliche
flüchten konnten, um sich von den ausgestandenen Stürmen zu

erholen und ein stilles und eingezogenes Leben zu führen; unsere
sonst so friedlichen Thäler wurden vielmehr von diesen gefähr-
lichcn Menschen alS ein Tummelplatz der ausgelassensten politi-
schen Leidenschaften auScrkohren. Wer seinen legitimen Fürsten
oder seiner rechtmäßigen Obrigkeit den Krieg erklärt haue, buckle

von nun an auf den Kanton Bern insbesondere, alS auf ein
neues Vaterland, welches die Schuld auf sich habe, ibm nicht
nur ein Asyl und Schutz, sondern auch Nahrung, ja sogar ei»
reichliches Auskommen zu gewähren, wogegen aber er seinerseits
sich großmüthig entschließen tonne, das Bcrnervolk mit den Früchten
seiner polirischen Weisheit zu beglücken. Wer sollte es glauben,
solche thörichte Hoffnungen gingen nur allzubald in Erfüllung! ja
man ging noch weiter, man bekleidete politische Neuerer aller Na-
tionen mit Aemtern und Würden, und damit sie ihre
zerstörenden und gefährlichen Experimente ungehindert und auf unsere
Kosten fortsetzen konnten, vertraute man ihnen einige der wich-
tigstcn Stellen der Administration und deS Justizwesenö; die Ehre,
das Vermögen, daö Leben unserer Mitbürger wurden in Hände
niedergelegt, welche sich in ihrem eigenen Vatcrlandc an allem,
was recht und heilig ist, vergriffen hatten. Um dieselbe Zeit
wurde auch die Hochschule in unserer Vaterstadt gebildet, und
mehrere der daselbst angestellten Professoren, denen der Unterricht
der Jugend wahrscheinlich nur Nebensache war, fingen
ungesäumt an, dem Berncrpublikum in öffentlichen Blättern, deren
sie sich zum Tbeil bemächtigten, politische Kollegien vorzulesen,
unsern innern HauShalt zu radeln und zu verläumden, und das
Volk pcremrorisch aufzufordern, alle vaterländischen Jnstitulio-
nen umzustülzcn; auch enthielten die von ihnen geschriebenen
Blätter unausgesetzt die feindseligsten Aeußerungen und die hef.
tigstcn Ausfälle gegen alle Fürsten Europa'S. Dieser letztere
Umstand, in Verbindung mit andern Ereignissen, und namentlich
mit der Erscheinung der jungen Schweiz in Biel, mußte im AuS-
land neue und bedenkliche Besorgnisse erwecken. Die benachbar.
ten Fürsten, überzeugt, daß dieser Zustand der Dinge in der
Schweiz mit drohender Gefahr für ihre eigenen Staaten vcr-
bunden sei, fingen an zu warnen und Vorstellungen zu machen.
Da dieselben nicht beachtet wurden, sahen sie sich genöthigt, be-

stimmte Forderungen an die Schweiz zu stellen, denen auch nur
unvollkommen Genüge geleistet wurde. Die Stellung unseres
Vaterlandes wurde um so bedenklicher, da Frankreich, welches
blöder nur alö Vermittler und Besänftiger aufgetreten war, nun
auch begann, Besorgnisse zu schöpfen, und eine geheime, äußerst
gefährliche Verbindung zwischen den französischen KönigSmördcrn
und den Flüchtlingen der Schweiz zu entdecken glaubte. Von
diesem Augenblicke an trat Frankreich in die Reihe der Klagenden,
und bald nahm cS unter ihnen die erste Stelle ein. Mit Ernst
und Nachdruck verlangte der französ. Botschafter die Entfernung
aller Flüchtlinge, die an dem Savoyerzug Antheil genommen oder
gefährlicher poliltscherUmcrtcbe beschuldigt und überwiesen waren.
Die Ereignisse, welche nun Schlag auf Schlag erfolgten, daS
Konklusum der Tagsatzung, die Conscil'sche Angelegenheit und
die vor einigen Tagen von Paris eingelangte und durch den Her.
zog v. Monrebello dem Vorort eingegebene Note der sranz Re-
gierung, sind unS so nahe, daß cö überflüssig wäre, Ihnen
H. HH. diese Begebenheiten ins Gedächtniß zurückzurufen. Mit
der letzten Note Frankreichs ist aber die Maßnahme einer gänz.
lichen Unterbrechung deS diplomatischen Verkehrs zwischen der
Schweiz und Frankreich verknüpft. H. HH. Der SlcherhcicS-
verein braucht wohl nicht die oberste Landcsbehörde auf die für
unser Vaterland höchst nachrheiligen und verderblichen Folgen
aufmerksam zu machen. Er überläßt eS Ihnen, H. HH. diese
Folgen zu prüfen und in ihrem ganzen Umfange zu ermessen. In
der Ueberzeugung einerseits, daß eS in dem Willen nnd in der
Pflicht der Volkörcpräscnlaitten liegt, ihrem Eide nachzukommen,
den Nutzen dcs Vaterlandes zu fördern und seinen Schaden zu
wenden, anderseits, daß die obwaltenden Mißhelligkeilcn zwischen
der Schweiz und Frankreich, wie cS in oben erwähnten Betrachtungen

hinlänglich dargcthan ist, großtentheilö dem Aufenthalt
fremder Flüchtlinge und andern Fremden zuzuschreiben ist, stellt
der Sicherheitöverein an den Großen Rath nachstehendes chr-
crbiengeS Ansuchen:

1) Daß der Große Rath seine Gesandten auf die bevorstehende
Tagsatzung instruire, alle mit der National würde
verträgliche Mittel zu ergreifen, um die obwaltenden
Mißverständnisse zwischen Frankreich und der Schweiz
baldmöglichst zu schlichten, und den unterbrochenen Verkehr
zwischen beiden Landern wieder herzustellen.

2) Daß daS Konklusum der letzten Tagsatzung, soweit dasselbe
den Stand Bern betrifft, aufrichtig und mit aller Strenge
gehandhabt werden möge.

3) Daß fortan keinem von den benachbarten Staaten oder
unsern Mitständen wegen polirischen Vergehen oder andern
Verbrechen verwiesenen, verfolgten oder geflüchrecen In-
divldulim irgend eine vom Staat besoldete Scelle oder Amt
anvertraut werde.

ü) Daß keinem KantonSfremden, noch weniger einem AuS-
lä»der, die Ausübung polnischer Rechte im Kanron ge-
stattet werde, bis er sich wenigstens tv Jahre im Lande
ohne Mackel aufgehalten habe, cS sei denn, daß er wenig.
stenS 5 Jahre mir einer Inländerin verheirathct, oder mit
bedeutendem Grundcigenthum im Lande angesessen sei.

5) Daß Ausländer oder KanronSfremde, bevor sie die zur
Ausübung politischer Rechte erforderlichen Bedingungen
erfüllt haben, von allen richterlichen oder administrativen
Behörden ausgeschlossen seien.

Mir Hochachtung
Namens des SicherheirSvercincS:

Der Präsident,
v. M u r a l t.

Der Sekretär,
G a t sch e t.

Nach Verlesung dieser letzten Zuschrift erklärt der Herr
Landammann, daß dieselbe in Bezug auf die drei letzten
Punkte an die Bittschrifcenkommission werde zurück geschickt
werden.

Srettlcr. Da, wie eS scheint, Niemand den Anfang
machen will, so will ich cS abermals thun. Auch ich glaube
mit dem Hrn. Schultheißen, daß die heurige Berathung eine
der wichtigsten sei, welche seit der neuen Ordnung der Dinge
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in unserem Großen Rathe stattgefunden, wichtig für den Kanton
Bern, wichtig für unsere Stellung zur schweizerischen Eidge-
nossenschaft. Seit dem t3. Januar 183 t hat keine wichtigere
Berathung in diesem Saale Platz gehabt. An jenem t3. Januar
hat die damalige Aristokratie ihr Regiment niedergelegt. Ich
habe damals auch dazu gestimmt, weil auch ich dafürhielt, daß
diese Aristokratie das Zutrauen des Volkes verloren habe. Heute
handelt es sich darum, ob wir die Rationalität des Volkes preisgeben

wollen, oder nicht; heute stimme ich nicht dazu, weil ich
nicht glaube, daß daö Volk daö Vertrauen zu sich selbst verloren

habe, und also stimme ich gegen die vorgeschlagene Tag«
satzungSinstruktion. Der Vortrag des diplomatischen Departements

und deS RegierungSrathS geht auf konziliatorische Maß-
regeln, soweit solche mit der Würde der Schweiz verträglich
seien. Ich für mich, ohne den Absichten der Gegenparthei im
Geringsten zu nahe zu treten, verwerfe diese konziliatorischen
Maßregeln, weil ich an keine Versöhnung glaube zwiichcn
Schmach und zwischen Ehre. Wenn ich diese Ansicht eröffne,
so glauben Sie ja nicht, Tit., daß ich an Ihre Gefühle spre-
chen wolle; ich weiß, um was es sich heute Handell, und da
möchte ich nicht die Verantwortlichkeit übernehmen, durch
Erregung von Gefühlen die Wohlfahrt des Vaterlandes auf das
Spiel zu setzen. In so wichtigen Sachen soll man mit
kaltem Verstände fragen: sind Gefahren da? sind wir im Fehler?

waS ist zu machen? Den Gefahren, wenn welche da sind,
sollen wir mit kaltem Blute in'S Auge sehen. Räch der Note
von Frankreich wird der Schweiz die Behandlungsart der Con-
setlangelegenheit zum Vorwurfe gemacht; eS kömmt also darauf
an, ob in dieser Angelegenheit gefehlt worden ist. Ja freilich
ist gefehlt worden, wie ich das sogleich zeigen werde. Worm
bestehen die Hauptpunkte dieser Angelegenheit? Frankreich hatte
Kenntniß von dem Treiben der politischen Flüchtlinge in der
Schweiz; eS wollte daher einen Spion m die Schweiz schicken,
um diese Flüchtlinge in der Nähe zu beobachten. WaS hat eS

zu diesem Ende gethan? ES hat den Allianzvertrag mit der
Schweiz über Auslieferung von Verbrechern mißbraucht, indem
eS, kraft desselben, den Conseil den schweizerischen Behörden
als politischen Verbrecher signaltstrtc, um demselben dadurch
Zutritt bei den politischen Flüchtlingen zu verschaffen. Dieser
Vertrag war also der Deckmantel, um einen französischen Spion
in die Schweiz zu schicken. Damit derselbe aber nicht entdeckt
werde, hat man ihm falsche Pässe gegeben; und die französische
Gesandtschaft tst angeklagt, zu obigen Zwecken den Conseil mit
falschen Pässen ausgerüstet zu haben. Das, Tit., ist hier die
Hauptsache. Sollte man sich verwundern, daß Frankreich einen
Spion schickte? Die ganze Welt weiß, daß dasselbe geheime
Ausgaben hat; sie prangen ja alle Jahre auf seinem Büdget.
Wozu diese? Eben zum Spioniren. DaS aber begreift in sich
falsche Pässe; denn man schickt keine Spione, damit man sie

sogleich als solche erkenne. Also braucht man an und für sich
kein großes Wesen daraus zu machen. Nach meinem schlichten
Berner- und Schwcizerverstande scheint mir die Sache ganz
einfach. Wenn von zwei feindlichen Heeren daö eine gegen daS
andere Spione ausschickt, und man einen solchen auffängt, —
was macht man damit? Entweder man knüpft ihn am ersten
besten Baume auf, oder man schickt ihn, wenn man den
Großmüthigen spielen will, mit Spott dahin zurück, woher er
gekommen, und giebt ihm etwa ein Briefletn mit, worin derjenige,

der ihn geschickt hatte, ersucht wird, er möge ein ander
Mal feinere Leute zu Spionen gebrauchen. Wenn man aber
diesen Weg einschlägt, so hält man dann gewöhnlich dem Feinde
nicht eine moralische Lektion über die Schlechtigkeit des
Gebrauches von Spionen. So wäre eS also auch hier das
Einfachste gewesen, den Spion Conseil nach Frankreich zurück zu
schicken und ihnen dort sagen zu lassen: Wir sind euch dießmal
über eure Schliche gekommen, macht'S ein andermal klüger.
Anstalt dessen — was thut die Schweiz? Sie macht eine große
Historie daraus. Schon während dem Laufe der Untersuchung
gab man der Sache eine große Publizität, waS gegen alle
Begriffe einer gehörig geführten Untersuchung streitet. Sodann
überwies der Vorort die Sache der Tagsatzung; eS wäre aber
wohl besser gewesen, sie für sich zu behalten. Die Tagsatzung
ernannte sodann eine Kommission, welche zwar einen vortrefflichen

Bericht darüber machte, allein die Sache nicht aus dem

Gesichtspunkte politischer Klugheit, sondern aus dem Gesichtspunkte

der Moral auseinandersetzte. Worin wurde aber ganz
besonders gefehlt? Darin, daß auö diesem Berichte der
Tagsatzungskommission eine Buchhändlerspekulation gemacht worden
ist; denn es tst bekannt, daß man diesen Bericht in to,oov
Exemplaren nach Paris gesendet hat. DaS war ein sehr großer
Fehler, der jedoch nicht der Tagsatzung zur Last fällt, auch nicht
dem Volke, sondern irgend einem einzelnen Individuum. —
Die Tagsatzung hat darin weiter nichtö gethan, als daß sie
beschlossen hat, die Untersuchungsakten sollen dem Könige
vorgelegt werden, diesem jede weitere Verfügung zutrauensvoll
überlassend. Die Tagsatzung hat also bloß den Anträgen
der Majorität der Kommission beigepflichtet, ohne weiter
einzutreten, und so liegt ihr in dieser Sache nichts zur Last;
denn in dem Beschlusse der Tagsatzung, dem Könckc die
Akten zu überschicken, liegt doch wahrhastig nichts Beleidigendes.

WaS für Fehler liegen somit der Schweiz zur Last?
Formfehler, unkluges Benehmen vorzüglich darin, daß im
Rapporte der Tagsatzung, der aber nichr Faktum der Tagsayung
und dem Könige noch nicht offiziell vorgelegt ist, der Schwächere

sich herausnimmt, einem Stärkern Wahrheit zu sagen,
denn im Rapporte selbst liegt eigentlich nichts alö Wahrheit.
Allein man weiß wohl, daß der Stärkere eS immer alö
Beleidigung ansteht, wenn ein Schwächerer ihm Wahrheit sagt. Er-
kennen wir also, daß die Schweiz in der Form gefehlt hat!
Aber hat Frankreich nicht in der Sache gefehlt? Lastet nicht
auf ihm der größere Fehler der Sache? das kann niemand
bestreiken. Frankreich hat gegen uns emen Vertrag mißbraucht,
um unter diesem Titel einen Spion zu uns zu schicken. Natürlich,

alö der französische Botschafter und sein Sekretär, Hr.
von Belleval, merkten, daß der Bericht in to,000 Exemplaren
zu Paris verbreitet werde, so dachten sie: wir wollen nicht
warten, bis die Akte» offiziell vor den König gelangen, sondern
wir wollen das pl-oc^enil-v spielen. Es konnte ihnen dieses um
so leichter gelingen, da zur Stunde der Bericht dem Könige
noch nichr vorgelegt worden ist, so daß also der König von dem
eigentlichen Beschlusse der Tagsatzung noch gegenwärtig keine
offizielle Kenntniß hat. Zugegeben nun, daß die Schweiz in
der Form gefehlt hat, — was kommt nun für eine Note von
Frankreich? Ich bitte, einige Ausdrücke derselben näher zu
berücksichtigen. Frankreich wirft uns darin vor, daß die jetzigen

Regierungen der Schwer; bloß aus Auktionen bestehen, daß
die Schweiz sich durch unsinnige Verschwörer beherrschen lasse,
daß der Geist der Anarchie bei uns herrsche, daß wir das Völ-
kcrrecht verletzt, daß wir das System der Mäßigung und Ge-
rechtigkeit verlassen haben, woraufhin dann schnelle Genugthuung
verlangt wird. Ich frage nun: worin soll diese Genugthuung
bestehen? Sollen wir anerkennen, unsere Regierung bestehe aus
einer Fakrion? sollen wir anerkennen, wir werden von unsinnigen

Verschwörern beherrscht? Wer hat, Tir die Note in den

Flüchtlingöangclegenheiten berathen? Waren es unsinnige Ver-
schwörer? Hr. Schultheiß Tscharncr war in jene Kommission
erwählt, er schlug eS aber aus; ferner saßen darin die Herren
Keller und Monnard. Sind diese etwa unsinnige Verschwörer?
Oder ist etwa der Hr. Baron v. Chambrier ein unsinniger Ver-
schwörer? Und wer wiederum saß in der Kommission für die
Conseilsache? Wiederum Hr. Keller, und ihn, auf dessen Antrag
die ersten Maaßregeln gegen die politischen Flüchtlinge getroffen
wurden, nennt man einen unsinnigen Verschwörer? und Hr.
Monnard? Ist er nicht der Gegner von Drucy, dem Chef des
Nationalvereins? Solche Männer, Tit., werden in der französischen

Note auf solche Weise beschimpft! Heißt das nicht unsere
Nationalität in ihrem innersten Wesen und im höchsten Grad
verhöhnt? Und warum? Weil Frankreich fühlt, daß ein
Geringerer ihm Wahrheit sagt, und zwar nicht etwa offiziell, sondern
bloß in einem — leider unkluger Weise verbreiteten — Kom-
missionSrapporre. Und in welchem Augenblicke sagt uns Frankreich

diese abscheulichen Verläumdungen und Beschimpfungen?
Im Augenblicke, wo die Tagsatzung beschlossen hat, daß die ru-
heftörendcn politischen Flüchtlinge wcggewiesen werden sollen,
und wo die Schweiz gezeigt hat, daß sie nicht bloß den Willen,
sondern auch die Kraft dazu besitze. AlS Ihr Gesandter auf
der letzten Tagsatzung habe ich den Berathungen derselben von
Anfang bis zu Enoe mit voller und ungethciltcr Aufmcrksam-
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keit zugehorcht/ und ich muß bezeugen, daß die Behandlung dieser

Angelegenheit eine der ehrenvollsten gewesen ist, welche an
der ganzen dießjährigen Tagsatzung stattgefunden haben. So
verschieden auch die Meinungen waren, so hat doch keine
einzige Stimme die Flüchtlinge in Schutz genommen. Von Zürich
aus und zwar gerade von demjenigen M-nne aus, den man jetzt
als unsinnigen Verschwörer darstellt, ist der Antrag auf Wcg-
weisung der Flüchtlinge gekommen. Das einzige, was man
diesem Manne jetzt vorwerfen kann, ist, daß er in seinem
Berichte dem mächtigen Nachbarstaate die Wahrheit gesagt hat.
Allein allerdings toute vèriló li'vst pas donne à nine. Und
einer solchen Note sollten wir uns beugen! Sehen wir nun
kaltblütig die Maaßregeln an, womit man uns droht, — den

BlokuS! den kann die Schweiz so gut aushalten als Frankreich.
WaS 5'ir unentbehrliche Bedürfnisse beziehen wir ans Frankreich?

DaS Salz Andere Länder geben unö aber auch Salz,
und zwar giebt unS Deutschland besseres und wohlfeileres Salz
als Frankreich. Oder wollen wir etwa Frankreich darum Gc-
nugthuung geben, um wohlfeiler» Champagner und Bordeaux
trinken zu können? Wir können unö Gottlob mit unsern Schwei-
zerweincn auch behelfen. In dem angedrohten BlokuS sehe ich
wahrhaftig nichts, das unS zur Nachgiebigkeit bewegen sollte.
Betrachten wir mit kaltem Blicke einen allfälligen feindseligen
Angriff. WaS ist alSdann zu thun? Unsere Vorväter haben
ihre Freiheit gegen die Uebcrmacht erkämpft. Sie sahen nicht
auf die Anzahl, sie betrachteten bloß ihr göttliches Recht und
waren einig. Sollte sich die Schweiz nicht auch jetzt zu dem

schönen Entschlüsse vereinigen können, alle innern Zerwürfnisse
zu vergessen und bloß eine Sache in'S Auge zu fassen, nämlich
die Schmach, welche unS eine bisher befreundete Macht anthut?
Und sollten wir da nicht Vertrauen fassen dürfen auf den Sieg
unseres guten Rechtes? In wenigen Tagen könne» wir 100,000
bewaffnete Männer aufstellen; rufen wir diese auf, und Frankreich

wird sich zweimal besinnen. Wenn eö aber wirklich zum
feindlichen Angriff kommen sollte, so wird die Schweiz, wenn
sie allcö andere vergißt und dem Uebermuthe ihre Eintracht
entgegen setzt, entweder die angethane Schmach rächen, oder doch

mit Ehren fallen. Wenn wir aber das nicht thun wollen; wenn
wir auf jede Note hin zum Kreuze krieche», dann brauchen wir
kein Militärbudget mehr, ich wenigstens werde zu keinem mehr
stimmen. Stecken wir dann den Degen für ein und allemal in
die Scheide, und verwenden wir die Fr. Zoo,000, welche unser
Militärwescn kostet, auf etwas zweckmäßigeres. Wir können
dann Eisenbahnen machen, oder die Gemmi durchstechen, oder
die Felsen beim Rheinfall zu Schaffhauscn sprengen um eine

ungehinderte Rheinschifffahrt zu bekommen, oder wir wollen
unsere Berge abtragen, um alles eben und flach zu machen.

Ich bitte Sie, Tit., noch einen Blick auf die französische Note
zu werfen. Wenn in derselben gesagt ist, unsere Regierungen
bestehen aus Faktionen, und nichts als Anarchie bestehe in der
Schweiz; so betrachten Sie, in welchem Zeitpunkte Frankreich
dieses sagt. Es sagt uns dieses im Zeitpunkte, wo es, verges-
send die Prinzipien seiner Revolution, sich enge verbündet hat
niit Mächten, welche jeder freien politischen Entwickelung ent-
gegen stehen. In solchem Augenblicke muß Frankreich auch hier
in der Schweiz die alte aristokratische Parthei begünstigen, und
durch die französische Note wird offenbar bei unö das Prinzip
der Aristokratie begünstigt. Man wird mir sagen, das sei Dunst,
leere Einbildung. Ich bitte Sie, aufmerksam zu sein auf eine
so eben verlesene und im Drucke ausgetheilte Adresse deö Si-
cherhettSvereinS von Bern. Diese Adresse, Tit., ist in meinen
Augen ein bedeutsames Zeichen der Zeit. Ich handle eben nicht
nach deni Sprichworte: Olivrelicr midi à cp>a:or?e licm-e«.
Aber ich frage: aus wem besteht dieser Sicherheitöverein? Aus
dem Schwarzenburgerleist, Tit., dem Sammelorte der ganzen
Aristokratie. BiS dahin wollten diese Herren nichtö von der
Regierung wissen; jetzt treten sie hervor. — Zürich redet in seiner
neueste» TagsatzungSinstruktion von anzurufender Vermittelung
irgend einer dritten Macht und deutet dabei wahrscheinlich auf
England. Ich will keine solche Vermittelung, — warum? weil,
wenn wir eine Vermittelung anrufen, wir unö nicht mehr auf
unS selbst verlassen. sondern unS durch die angerufene fremde
Macht auö dem Dreck ziehen lassen mochten, dann giebt cS

Konferenzprolokolle, und so weiß man nicht, wo daS hinführt. Ein¬

zig auf unS selbst müssen wir uns verlassen. Wenn wir
gekämpft haben, dann wird unö vielleicht Vermittlung angeboten,

dann ist es Zeit zu sehen, ob wir sie annehmen wollen.
Europa wird die Schweiz nicht sinken lassen wegen einer elen,
den Spionerci; wenn aber Europa uns fallen läßt, so zeigen
unS die Mächte eben dadurch, daß man nichts anderes gesucht
hat, als einen Vorwand, um die Schweiz untergehen zu lassen,
weil unsere republikanischen Institutionen ihnen ein Dorn in
den Augen sind. Man sagt, zum guten Glücke seien die Akten
wegen Conseil noch nicht nach Paris abgegangen, und man
könne die Sache dadurch gütlich beilegen, daß man sie nicht
abgehen lasse. Entweder enthalten diese Akten Wahrheit und
bestätigen den Bericht der Kommission, — soll sich dann die
Schweiz beugen und demüthigen? oder aber die französische Am.
bassade ist rein und unschuldig, was ich von Herzen wünsche, —
so hat sich der König nicht zu scheuen, die Akten einzusehen.
Frankreich stellt die Schweiz in seiner Note alö in sich selbst
zerrissen dar und hofft deßwegen, die Schweiz werde sich desto
eher demüthigen. ES ist nicht das erste Mal, Tit., daß Frankreich

einen solchen Zustand unseres Vaterlandes zu seinem
Vortheile benutzen möchte. Erinnern Sie sich, wie vor bald 400
Jahren, als die Schweiz in sich, zerrissen war durch den
Zürichkrieg, Frankreich mit 30,000 Mann gegen Basel rückte.
Dort haben sich bei St. Jakob 1600 Schweizer gegen die 30,000
Franzosen geschlagen; alle kamen sie zwar um bis auf lö Mann;
aber Frankreich fand nun, cS sei besser, die Schweizer zu freien
Bundesgenossen, als aber zu Vasallen zu haben. So auch, wenn
wir unö jetzt mannhaft wehren, wird Frankreich uns achten
lernen und unsere Freundschaft unserer Erniedrigung vorziehen.
Tit., haben wir denn gar keine Hoffnung, ehrenvoll im Kampfe
zu bestehen, darum, weil Frankreich stärker ist Blicken Sie
zurück auf die Thaten unserer Väter bei Murten und Grandson!
Der Feind hatte dort weit aus die größere Uebermacht; aber
waö sagte die Aufschrift auf dem Bcinhause zu Murten.? „ Nicht
„unserer Ahnen Zahl, nicht künstliches Gewehr, die Eintracht
„schlug den Feind!" — Bedenken Sie, Tit., daß jedesmal bei
Eröffnung der Tagsatzung die in jenem Kriege eroberten Tape,
ten zu den Füßen Ihrer Gesandten liegen. Wahrhaftig, Tit.,
als ich am 4. Juli auf diesen Decken stand, nachdem man sich
zwei Tage vorher auf eine bloße Verbalnote hin gebeugt hatte,
da schien eö mir, als spräche cS aus jedem Faden dieser Decken:
„Sag' an, Helveticn, du Heidenvaterland! wie ist dein altes
„Volk dem jetzigen verwandt?"

Als vor erwa 30 Jahren bei Abukir die französische und
die englische Flotte einander gegenüber lagen, da gab am Morgen

jener denkwürdigen Schlacht der englische Admiral Nelson
seinen Kriegern das Losungswort: „DaS Vaterland erwartet,
„daß Jedermann seine Pflicht thue." Am Abend war die fran-
zösische Marine in den Grund gebohrt. So handelt cS sich auch
jetzt darum, daß wir dem Vaterlande Treue erweisen; auch von
unS erwartet daS Vaterland im gegenwärtigen Momente, daß
Jedermann seine Pflicht thue. Haben wir aber diese Pflicht in
den letzten Zeiten dem Auslande und namentlich Frankreich
gegenüber immer gethan? Ich will Ihnen, Tit., nur die letzten

6 Monate inS Gedächtniß zurückrufen. Denken Sie an den
2. Februar dieses JahreS! Zwei Tage lang hatten wir damals hier
für die Badenerartikel gekämpft und dieselben endlieh mit großer
Mehrheit errungen. Am 2. Juli aber machen wir auf eine
bloße lAoto verdate hin ein Loch in diese Badenerartikcl; die
Opposition suchte cS zu verhindern, aber vergebens.' Daß man
damals nicht nöthig gehabt hatte, nachzugeben, zeigt das Bei-
spiel anderer Kantone. Frankreich hatte ein ähnliches Begehren

an die Negierung von Luzern gerichtet; aber der Schultheiß
von Luzern erwiederte dem Herzog v. Montcbcllo: „Wenn Bern
„nachgiebt, so werden wir nicht nachgeben!" Man hat Luzern
seither in Ruhe gelassen. Am 18. Juli kam die Note wegen
der politischen Flüchtlinge, und diese Note schon hat die größten

Beleidigungen gegen die Schweiz enthalten. Damals glaubte
Ihr wortführender Gesandte auch, man müsse so geschwind als
möglich nachgeben, man solle dem Vororte Vollmachten ertheilen,

um gegen alle Flüchtlinge mit Gewalt zu agiren. Die
Tagsatzung hat eS anders angesehen und gesprochen: Wir wollen

nach dem Bunde gehen und selbst Recht halten. ES wurde
ein Konklusum gefaßt, daS weit schwächer war, als das von



Frankreich verlangte. Frankreich hat sich damit begnügt. Jetzt
kömmt wieder eine neue Note von Frankreich mit noch große,
rem Schimpft. Wenn wir hier wieder nachgeben/ so ist es

keine eitle Befürchtung/ wenn man behauptet/ eS werden in
kurzer Zeit noch viel ärgere Zumuthungen kommen. Man wird
es mir als Anmaßung ausdeuten/ daß ich zu strengern Maß.
regeln stimme, als der Regierungsrath/ i» welchem Männer
sitzen/ die Anno 1798 bei Neueneck in den vordersten Reihen
bei den Kanonen gestanden haben. Warum wollen doch diese

Männer uns verhindern/ ihnen nachzuahmen und unser Vater,
land auch gegen die fremde Uebermacht mit unserem Blute zu

vertheidigen? 5aben Sie etwa mcht das Vertrauen zum Berner-
volke/ daß es ebenso/ wie Anno 1798/ bereit sein werde/ für
seine theuersten Güter in den Kampf zu gehen? Man wird
uns sagen, der Feind sei noch nicht vor den Thoren, stehe noch

nicht im BiSthume, wie damals, eS sei noch nicht Zeit,
loszuschlagen Aber mit dem ewigen Nachgeben wird man nur immer
schwächer, und wenn dann endlich die Noth und der Moment
des KämpfcnS eingetreten ist, so ist daS Selbstvertrauen dahin,
und wir sind zu schwach zum kräftigen Widerstand. Anno 1798
sind die Franzosen auch nicht plötzlich gekommen, sie haben

lange nach einem Vorwande gesucht. Damals war ihnen nicht
die Demokratie der Vorwand, wohl aber, wie sie vorgaben,
die Oligarchie und die freiheitsgcfährlichen Schätze von Bern.
Jetzt dürsten sie zwar nicht nach unsern Silberschätzen, wohl
aber dürsten sie nach den größer» geistigen Schätzen, die wir
besinen, nach unsern freien Verfassungen, die ihnen ein Dorn
im Auge sind. Sollten, frage ich noch einmal, jene Männer
von 1798 nicht zugeben, daß auch wir jetzt unser Blut an die Bc.
Häuptling jener Schätze setzen? Auch Anno 1798 war die Regie,

rung in zwei Parteien getheilt, und damals wollten die Einen
kämpfen und die Andern nachgeben An der Spitze derjenigen
Partei, welche damals den Kampf verlangte, stand ei» Mann,
hochgcfciert von seinen Zeitgenossen und unvergeßlich der Nach,
wett. Der Kampf fiel zuletzt unglücklich aus für unser Vater-
land: aber hat diesem Manne nachher irgend Jemand einen

Vorwurf daraus gemacht, daß er zum Kampfe gestimmt harte?
Nein, Tir..' vielmehr, alS dieser Mann im Auslande, wohin
er sich vor dem Feinde und vor der Schmach dcö Vaterlandes
geflüchtet harte, gestorben war, da haben ihn seine Mitbürger
mit großem Pompe heimgeholt und in un,erer Haupttlrche fcjer-
lichst bestattet. Was war hingegen das Loos des Chefs jder
andern Partei? wenig ist sein Name bekannt, während Jenes
Name ewig im Andenken seines Vaterlandes fortleben wird.
Sein Lobn beim Einmärsche der Franzosen war, daß er der Erste

um den Frcihcitsbaum auf dem Münstcrplatze tanzen konnte. Ich
bin nicht Chef einer Partei, aber ich möchte wenigstens davor mich

bewahren, nach fremdem Takte tanzen zu müssen. Und welche Macht
ist'S, die uns jetzt wieder beschimpft? Frankreich, daS Land, fur
welches wir während Jahrhunderten unser bestes Blut verspritzten.
Ein französischer Staatsmann sagte einmal: Wenn Frankreich
daS Geld zählen wollte, daS es bereits für die Schweiz aus.
gegeben, so könnte man davon die Straße von Basel bis PariS
mit Neuthalern pflastern. ES wurde ihm aber geantwortet:
Mit Recht, denn wenn die Schweiz das Blut, daS ihre Söhne
für Frankreich vergossen, messen wollte, so würde der Rhein
von seiner Quelle bis anö Meer roth davon. Und dieses Frank,
reich ist'S, das uns also beschimpft.

Ich muß finden, daß die unnölhige Publizität, welche dem

Kommissionalberichte gegeben worden, tief zu mißbilligen ist,
aber daß man bei dem einmal gefaßten Tagsatzungsbeschlusse

beharren müsse, da derselbe keine Beleidigung Frankreichs
enthalte; im Uebrigcn will ich zu allem stimmen, waS die

Unabhängigkeit, Ehre und Wohlfahrt deS Vaterlandes erheischt.
Einen Beschluß in diesem Sinne möchte ich fassen und denscl-
ben mit einem Schreiben an die Krone Frankpeichs begleiten,
ungefähr folgenden Inhalts: Frankreich habe der Schweiz vor.
geworfen, daß sie seine frühere Note mit Bitterkeit ausgelegt
und in gereiztem Sinne beantwortet habe; die Schweiz erkläre
hinwiederum, daß auch ihr letzter Beschluß von Frankreich mit
Bitterkeit sei ausgelegt worden; daß übrigens Frankreich erken.

nen solle, daß die Schweiz nicht in Auktionen zerrissen, son-

dern einig sei wo eS darauf ankomme, erlittenes Unrecht ab.

zuweisen; daß man übrigens die Maßregeln Frankreichs erwarten
und die zweckdienlichen Gegenmaßregeln ergreifen werde; daß
die freie Schweiz appellire an die französische Nation, an LouiS
Philipp Orleans, der in der nämlichen Schweiz ein Asyl
gefunden habe, an Louis Philipp von 1830, als er auf dem
Stadthause zu Paris von Lafayette als die beste Republik be-
grüßt worden; und daß die Schweiz, wenn sie je untergehen
sollte, sich trösten werde mit Franz I. von Frankreich, alS er,
in östreichische Gefangenschaft gerathen, ausrief: tout est perllu,
liors I'lionoeur!

Das ist meine Meinung.

Fellen ber g. Si e haben bereits zwei gewichtige Stimmen
vernommen, Tit., diejenige vom Vorsteher des RegierungSratbs
und Präsidenten der Tagsatzung, und diejenige unseres zweiten
Depulirtcn an der Tagsatzung. Diese zwei Stimmen widersprechen
einander merkwürdig. Ich muß eine dritte Ansicht mittheilen,
welche sehr von beiden obigen Ansichten abweicht, obgleich ich
dem letzrcrn Hrn. Präopinancen seine patriotischen Gesinnungen
aus Grund meiner Seele verdanke. Ich habe schon vorhin daS
Bedürfniß ausgesprochen, daß wir unS durchaus von vornen
herein in die reine AthmsSphäre der Gerechtigkeit und Wahrheit

begeben müssen. Damit ich nun von diesem Grund und
Boden aus zu Ihnen sprechen könne, muß ich zuvor auf.
merksam machen auf einige Versehen in der Opinirung des
Hrn. Schultheißen und des Hrn. Stettler. Erstens hat der
Hr. Schultheiß gesagt, daß wir im Allgemeinen den sich bei
uuö aufhallenden Fremden die schwere Schuld unserer nunmehrigen

Verwickelungen beizumcssen haben. DaS ist nicht richtig,
und wir dürfen es daher nicht ohne Zurückweisung hier durch,
gehen lassen, denn sonst würden wir den Fluch auf Alle werfen,
welche bei uns Zuflucht suchen und unserer Rechtlichkeit
vertrauen. Solches aber mußte uns nothwendig um die Achtung
der zivilisirten Welt bringen. Unter den Fremdlingen, welche
sich bei uns aufgehalten, waren allerdings sehr unruhige Köpfe,
durch das Unglück außerordentlich bedrängte und in Jrrsale
getriebene Menschen, die vergaßen, waS sie dem Volke und dem
Staate schuldig waren, unter dessen, Schutze sie eine sichere
Zuflucht gefunden hatten. Diese haben sich allerdings schwer
vergangen; allein, schon vor der Stctnhölzligeschichte und vor
dem berüchtigten Wiener.Memorandum hätten wir erklären sol-
len, daß mit solchem Unrechte, solcher Leidenschaft wir nichts
zu thun haben wollen, und daß solches den schweizerischen Boden
nicht beflecken dürft. Anstatt dessen haben wir damals unserer
Gemüthsbewegung, unsern vermeintlichen Ansprüchen auf Re.
fvrmlrulig aller Welt nachgegeben, und gerade dadurch schweren
Verdacht bei allen Mächten des europäischen Völkervereines auf
uns gezogen. Aber jetzt deßwegen, und weil in der letzten Zeit
Frankreich, wahrscheinlich auö Auftrag der andern Mächte,
hervorgetreten ist und unS drängt und treibt, — deßwegen sämmtliche
Fremdlinge auö der Schweiz zu entfernen, eine allgemeine Jagd
auf sie zu machen, und den Verdacht auf Alle zu werfen, — daS ist
doch kaum die Meinung deS Hrn. des Schultheißen, ist aber jeden-
falls eine Meinungsäußerung, die man hier nicht ohne Rüge soll
thun können. Ferner ist in dem Votum deS Hrn. Schultheißen zum
Vorschein gekommen, daß Cheli sich vor unserer Polizeibehörde alS
einen Theilnehmcr an den Mordversuchen von FtcSchi und Ali-
bcaud angegeben habe. Auch daS muß ich wcgweisen, daS kann
ich nicht glauben. Denn wenn er sich in der That alS Theil-
nehmer am Königömorde dargestellt hätte, so würde er gewiß
von unserer Polizeibehörde keinen Augenblick Aufenthalt erhalten
haben. Man muß wohl unterscheiden zwischen politischen Mei-
nungen und solchen Verbrechen. Wer sich eines derartigen
Verbrechens schuldig gemacht hat, der darf keine Ansprache an ein
Asyl machen, kein Land darf einem solchen Aufenthalt gewähren.
Also könnte ich auch diese Aeußerung nicht ohne Widerspruch
durchgehen lassen. In Absicht denn auf die Mittheilung des

Hrn. Baumgartncr ist ausgesprochen worden, daß dieselbe nicht
alS eine offizielle anzunehmen sei, weil die Tagsatzung bereits
aufgelöst und Hr. Baumgartncr nicht mehr Gesandter gewesen.
Allein dessenungeachtet war Hr. Banmgartncr ein von seiner

Regierung Beauftragter, der die Ratifikation hier gar wohl
offiziell notifiziren konnte. ES ist zu vermuthen er werde von
seiner Regierung daherige Aufträge erhalten haben, und also



and wir nicht berechtigt, eine solche Verdächtigung gegen ihn
ausmsvrechen. Die Einsendung der Akten nach Paris hat jeden,

sä einen Verzug erlitten, wo eS mir schwer vorkömmt, die

Behörde ganz zu entschuldigen. Es kommt freilich in der vor.
lieaenden Angelegenheit nicht so viel darauf an, ob diese Mit.
tbeiluna ein Paar Tage früher oder später geschehen wäre.

Eine frühere Mittheilung hätte aber gezeigt, daß bet uns ein

tuverlässiger Geschäftsgang herrscht, daß die oberste Bundes,

bebörde sich nicht über ihre Pflichten hinwegsetzt. Dadurch ware

denn auch in der ganzen Schweiz daS Zutrauen in unsere Bundes,

bebörde fester begründet worden, und auch in Paris wurde es

ant aewirkt haben, besonders wenn die Mittheilung geschehen

wäre vor Verbreitung der 10,000 Exemplare des Kommissionär.

bericbtS Hr. Schultheiß Tscharner hat ferner bemerkt, daß

unsere Versassung den europäischen Mächten kein Gegenstand

des Angriffs sein könne, und daß, wenn unsere Verfassung

alle wohlthätigen Folgen, die wir von ihr erwarten, wirklich
äußere, man s»e vielmehr achten und ehren werde. Dem

Mmme ich insofern bei, als unsere Verfassung sich nicht in

den Augen von Europa alS eine zerrissene darstellt, wie sie

bereits heute von einem ehrenwerthen Mitgliede als verletzt dar-

gestellt worden ist. Der Große Rath hatte den RegterungSrath

beawältigt, unserer Tagsatzungsgesandtschaft Instruktionen zu

ertheilen Allein der Große Rath konnte verfassungSgemaß den

ReaierunqSrath nicht hegwältigen, ein so wichtiges Konklusum

»u ratistziren. Wir müssen wohl unterscheiden zwischen Erthei.
luna von supplementartschen Jnftruktionöartikeln und zwischen

Ertbeilung von Ratifikation emeS KonklusumS, die der Regie.

runaSrath verfassungswidrig auf sich genommen. Wenn die Ver.
sassung eine Wahrheit würde, so würden uns Huldigungen zu.

kommen von alle« absoluten Herrschern Europa'S. Aber wenn

fie nicht Unterstützung und Handhabung findet von Seite der

obersten Behörde der Republik, dann find wir hinfällig, hinfäl.
lia wie solche, die reif find zum jüngsten Gerichte, das über

uns ergehen muß. ES ist ferner in der Meinung des Herrn
Schultheißen Tscharner der sogenannten Sarnerparlhei das Lob

ertheilt worden, als wenn fie hauptsächlich zum Recht und zum

Frieden in der Eidgenossenschaft stehen würde. Ich mag mich

nicht weitläufig darüber äußern, aber im Grunde metner Seele

hat es mich gekränkt, daß der Präsident des NegierungSrathS
und der Tagsatzung hier so redete, indem wir alle wissen, daß

diese Sarnerparthei, die Parthei der Unordnung und der Ncak.

tion, sich unaufhörlich bestrebt, in den eigenen Kantonen und in
der ganzen Eidgenossenschaft uns zu beeinträchtigen und zu ge-
sährdcn. Und da hätte ich am allerwenigsten von dieser hoch,

gestellten StaatSperson ein solches Wort erwarten sollen. ES

ist serner gesagt worden, das Geschrei gegen den König der

Franzosen habe auch hier in diesem Saale obgewaltet. Davon
weiß ich nichts; ich weiß, daß viele Zeitungsschreiber ohne Takt
handeln, was niemand billigt. Allein weßwegen sollte es dem

Großen Rathe zur Last gelegt werden, wenn sich Zeitungö.
schreibet an irgend Jemanden vergehen? Das Gebiet der
Preßsreihetr steht dem Angegriffenen wie dem Angreifenden of-
sen, und sobald Jemand glaubt, mit Recht gegen die Presse

klagen zu können, so ist ihm unser AchlungSgcsetz ja so günstig
als möglich. Ich muß also auch diese Aeußerung abweisen,
damit auch nicht der Schein bleibe, als ob hier beleidigende
Aeußerungen gegen den König der Franzosen stattgefunden hat.
ren, oder als ob, seitdem wir durch unser republikanisches Le-
ben besser erzogen find, etwas der Art von irgend einer andern
Behörde ausgegangen wäre. Ferner ist geäußert worden, cö

sei hier eine KricgSparthei, während alle wissen, daß wir Män-
uer des Friedens find, und daß unser Volk ein Volk deö Friedens

und der Eintracht ist. Dergleichen Verdächtigungen muß
ich mir also ebenfalls verbitten. Wenn schon hier und da
Leidenschaften sich erheben und laut werden, so glaube ich doch
nicht, daß die Männer, von welchen diese Leidenschaften aus.
gehen, etwas anderes wollen, als den Frieden; aber fie glauben,
eö seien Feindschaften da, von welchen sie zu befürchten haben
und dann brechen sie los, ohne daß sie deßhalb den Frieden
stören wollen.

Hr. Stettler hingegen hat die Art, wie die Conseilsache
auf unsere innern Angelegenheiten eingewirkt, auf eine Weise
«n'S Auge gefaßt, wie ich eS nicht so finden könnte. ES ist

etwas ganz anderes, in ein feindliches Land einen Spion zu
senden, oder aber in ein Land von alten Verbündeten, von treuen
Eidgenossen, Menschen zu schicken, welche auf die Art, wie eS

durch Conseil geschehen, die Staatsbehörden dieses Landes
gefährden und kompromtttiren. Conseil ist, wie es auS seinen
Pässen und Aufträgen hervorgeht, htehergekommcn als ein Be.
auftragler, der unsere Behörden zu Mitschuldigen deö VerrathS
machen sollte. Unsere Behörden find angegangen worden, diesen
Conseil als einen sehr gefährlichen Menschen zu ergreisen. Wahr-
scheinltch wollte man ihn dadurch desto sicherer zum Vertrauten
gewisser anderer Leute machen und mir den übrigen Flüchtlingen
nach England hinüberschaffen, damit er so mitten in ihrem Kreise
auch in England spioniren könne. Die Maaßregel war insofern
nicht unklug, und so gar übel kann man eS nicht nehmen, wenn
ein so vielfach bedrängtes Leben, wie dasjenige des Könlgö von
Frankreich, alle Mittel ergreift, um jede drohende Gefahr
sogleich und schon von weitem wahrzunehmen. Der Polizei von
Paris war es ebenfalls gewiß nicht zu verargen, wenn sie alles

that, um die ihr verdächtigen Flüchtlinge u. s. w. hier und in
England beaufsichtigen zu lassen; aber übel, sehr übel war es,

alö unsere Behörden zu Werkzeugen gemacht werden sollten in
den elendesten Hülfsmitteln, die man, um zu Entdeckungen zu

gelangen, anwendet. Uebel war, daß unsere höchste Bundes-
behörde sogar in Anspruch genommen wurde, um die Behörden
aller Kantone wegen des Conseil in Thätigkeil zu setzen und

Lug und Trug in Absicht aus manche Unschuldige zu verbreiten.
DaS war eine dem Völkerrechte »m höchsten Grade zuwtderlau.
sende Handlung, und m dieser Beziehung hat fich Frankreich
die größten Vorwürfe zu machen. Wir nun aber sollen allent-
halben Recht üben, aber nicht Rechthaberei, und doch zugleich
im Kerne angesteckt sein. Wenn wir bet der Conseilangelegenheit

von Anbeginn an getrachtet hätten, alles zu vermeiden,
waS irgend für andere verletzend sein konnte, wenn wir besoa.

dcrS uns gehütet hätten, in dem Berichte der Tagsatzung auf
infamirende Strafe hinzuweisen, so daß es den Schein haben

mußte, als glaubten wir, diese Strafe solle dem französischen

Gesandten zufallen; und wenn die Verbreitung der 10,000 Exem-
plare jenes Berichtes zu Paris nicht stattgefunden hätte, wodurch
das Ansehen der französischen Regierung unter ihrem eigenen
Volke höchlich gefährdet werden mußte; dann hätten wir mit
vollkommener Uebcrmacht des Rechtes allen Zumuthungen Frankreichs

Widerstand leisten können. Wir sollen nun, da wir jene
Ucbelftände nicht haben verhindern können, deßhalb nicht geringern

Widerstand leisten, aber Sorge tragen, daß wir nicht zu

gleicher Zeit Rechthaberei treiben und bemänteln, waö gegen
die Abficht der Staatsbehörden Verletzendes eingetreten ist.
Eine offene, redliche Darstellung des ganzen Zusammenhanges
der Sache sollte der erste Schritt sein, den wir zu thun haben,
besonders weil auch unser Volk von allen Selten her wissen
will, warum es sich jetzt eigentlich handelt. Von allen Seiten
hört man die Klage deü Volkes, daß die Behörden GehelMthuerei
treiben, und von allen Seilen ist die Versicherung da, daß,
wenn wir unserm Volke zu vertrauen wissen, wir auch den alten
Schwetzcrsinn bet ihm finden werden. Aber da müssen wir offen
und gerade mit allem guten Willen hervortreten und sagen:
da und da ist im Gedränge der Umstände gefehlt worden. —
Aber nun fragen wir auf der andern Seite: Wenn wir die vor.
gekommenen Fehler in die eine Waagschale legen und die
Drohungen, deren Gegenstand wir um dieser Fehler willen sind, in
die andere Waagschale, — ist da irgend cm Verhältniß zwischen
dem Vergehen und der angedrohten Strafe? Gerade so war
eS bei der Landschaft Basel. Welches Mißverhältn-ß ließ da

nicht Frankreich eintreten gegen die unschuldigen Bewohner der
Landschaft? Dort in jener Geschichte liegt die Quelle des

gegenwärtigen Mißgeschickes, weil man dieselbe nicht alS eine cid-
gcnössische betrachtet und mit Festigkeit abgewiesen hat. Aber
nicht bloß auf solche einzelne Umstände beziehen sich diejenigen
Punkte der letzten französischen Note, welche unS so sehr auf-
fallen müssen, denn sonst würde eö nicht heißen, daß Frankreich
von der geknechteten Schweiz an die freie und aufgekläxle
Schweiz appellire; sonst würde Frankreich nicht in der Note
äußern, daß eine Faktion von Menschen, welche die Politik, den

Charakter und die Sitten des Volkes entarten machen, fich der
Regierung bemächtigt habe. Ich kann gar nicht daran zwci-

5?



fkln, daß dieses nicht ein Versuch sei/ in der Schweiz eine
völlige Reaktion zu bewirken/ wie sie gegenwärtig in Frankreich
bewirkt wird. Schon von Anbeginn unserer Staatsreform an
haben wir die Reflexion oft wiederholt, daß keine Regierung,
die nach Absolutismus strebt, gut heißen könne, waö in der
Schweiz geschieht. Nur durch die allervorsichtigste Handlungsweise

war eS möglich, sich vor Beeinträchtigungen, wie sie jetzt
versucht werden, zu schützen. Wie sollten wlr eS aber in den
Momenten solcher Reformen denjenigen Bürgen verdenken, welche
in Aufwallung ihres Blutes da und dort Unbesonnenheiten walten

ließen? Solches ist bei der Polengeschichte, bet der Stein-
hölzligeschichte, beim Wienermemorandum vielfach geschehen.
Aber jetzt — können wir nicht behaupten, daß wir durch die
vielen gemachten Erfahrungen gescheiter geworden sind? Kön-
nen wir nicht namentlich behaupten, daß in unsern Versamm-
lungen auch mcht mehr dergleichen Ausfälle vorkommen, wie sie
sonst alle Tage zum Aerger der Volksrepräsentanten hier
stattgefunden haben? Hierin haben wir wirklich einen Fortschritt
gemacht, den wir gellend machen dürfen; wir haben dädurch
bewiesen, daß wir erziehbar sind. Wenn wir nun unsere
Bestrebungen dahin vereinigen, stctS und in allem im Forlschritt
begriffen zu sein, so wird eS mit unsern Angelegenheiten gewiß
gut gehen. Allein wie gesagt, nicht so einseitig können wir die
in Frage liegende Angelegenheit behandeln, sondern wir müssen

zu gleicher Zeit den Konvcnienzen des ztvilisirten Europa'S Rech,
nung tragen. Darum müssen wir durch eine offene Erklärung
beim ganzen zivilistrten Europa alle Zweifel in Betreff dieser
Sache zu heben suchen. Einer dieser Zweifel ist der, daß wir
in der Conseilangelegenheil dem Schweizercharakter unrreu ge-
worden seien, daß die Conseilgeschtchre lediglich das Ergebniß
der Faktion sei, welche die Schweiz beherrsche Da müssen wir
das hellste Licht auf solche Zweifel scheinen lassen. Wenn wir
da die nöthige Vorsicht und Umsicht walten lassen und unS

vor allem aus auf die Grundlage der Wahrheit und des Rech-
«S stützen, so bin ich überzeugt, der Sieg muß der unsere sein,
denn wenn schon nicht ganz zweckmäßig die Erfahrungen von
Murten und Grandson angeführt werden, so müssen wir doch

zugestehen, daß, was wir an Waffengewalt und körperlicher
Kraft in Vergleich mit unsern Voreltern verloren haben, noch

jetzt reichlich ersetzt werde« möge durch die Uebermacht der
öffentlichen Meinung. Aber diese Ucbermacht müssen wir zuerst

verdienen, und das liegt gänzlich in unserer Hand. — In wie
fern nun können wir den Anträgen, welche unS da in Absicht
auf unsere Gesandtschaft gemacht worden, zustimmen. Der
Antrag geht dahin, der Gesandtschaft eine weite und beinahe

unbedingte Vollmacht zu geben. Sollten wir uns in dieser Be-
Ziehung durch die gemachten Erfahrungen nicht belehren lassen?

Was hat uns das Memorandum von Wien gebracht wie hat
eS uns kompromittirt? was hat der zweite Juli hervorgebracht
wer wird unS gewährleisten, daß dergleichen Schwächen nicht
wiederkehren? wie dürfen wir denn unbedingte Vollmachten
geben, in so zarter Angelegenheit, wo eS so wichtig ist, daß wir
durchaus nicht über die Linie dessen hinausgehen, waö wir
unserer Ehre und Unabhängigkeit schuldig sind? Obgleich ich den

Absichten derjenigen Herren, welche unsern Stand an der nächsten

Tagsatzung vertreten werden, vollkommen vertraue, so kön-

nen mir die gemachten Erfahrungen durchaus nicht erlauben,
zu einer unbedingten Vollmacht zu stimmen. Wenn auch die

Gesandtschaft alles thun würde, waö in ihrem Vermögen liegt,
so kann ich doch nicht glauben, daß das Vermögen ausreichen

werde, um in den obschwebcnden Verwicklungen mit der Diplomatie

ohne Gefährdung zu bestehen. Der gegenwärtige Moment
ist außerordentlich wichtig; wenn wir jetzt die Ehre der Schweiz
behaupten, so giebt unS daö große Gewährleistung für die Zu-
kunft. Hingegen könnte ich zeigen und beweisen, daß man unö

vielfach kompromittirt hat ohne eS zu wollen. Eine ausführliche

Instruktion von Punkt zu Punkt läßt sich nun freilich auch

nicht geben; ich glaube daher, wir können unS nur dadurch

helfen, daß wir unsern Gesandten einen Gesandtschaftsrath bei-

ordnen, um in so schicksalsschwangerer Zeit den mit so großer

Verantwortlichkeit bcladcnen Gesandten, Beruhigung und Stütze

zu gewähren. Indem ich daher den Anträgen dcS diplomatischen

Departemcmes und des NegierungörathS nicht beistimmen könnte,

muß ich vielmehr darauf antragen, daß bei der GcsandlschaftS-

wahl mit großer Vorsicht verfahren werde, und daß man zwei.
tenS den Gesandten aus Achtung für ihre guten Absichten aus
der Mitte des Großen Rathes noch einen Gesandtschaftsrath
beigebe, um dieselben zu schützen gegen Verleitungen und
Vorwürfe. Wir können eS uns nicht verhehlen, unser Volk ist in
großer Erregung und Unruhe, und eS hat auch letzthin in einer
Versammlung zu Franbrunnen beschlossen, dem Großen Rathe
der Republik die folgenden ehrerbietigen Wünsche vorzulegen,
die ich Ihnen hier ablesen will. Sie lauten:

1) Daß daS Benehmen der Gesandten der Republik bei der
letzten eidgenössischen Tagsatzung und ihre Voten einer ern-
sien Untersuchung in Bezug auf folgende Fragen unterwor-
sen werde.

->) ob in der letzten fchweizerischen Tagsatzung die Ehre,
die Würde und die Unabhängigkeit der Republik sowohl
als des gemeinsamen Vaterlandes gehörig aufrecht ge-
halten worden seien;

d) ob der RegicrungSrath nicht die Verfassung verletzt
habe, da Wohldersclbe dem Konklusum der Tagsatzung
in Bezug auf das Asylrccht und die Fortweisung fremder

Flüchtlinge seine Zustimmung gegeben, ohne dafür
die Ratifikation des Großen Rathes einzuholen;

e) ob der von dem Großen Rath zur Vorberathung
eidgenössischer Angelegenheiten gewählte eidgenössische
Staatsrath, so viel an ihm, die Ehre und Unabhängigkeit

der Republik und der schweizerischen Eidgenossenschaft

gehörig gewahret habe.

2) Daß der Große Rath die verfassungsmäßige Stellung, welche
demselben durch dte Konstitution, gegenüber dem RegierungS-
rath angewiesen ist, ungeschmälert aufrecht erhalte, seinen
Dekreten und Befehlen Achtung und Folgeleistung verschaffe
und jedem Akt der Willkür von Seite der Regierungsbehör-
den, so wie jeder Abweichung, von dem Geiste und dem
Buchstaben der Verfassung entgegentrete.

2) Daß untersucht werde, warum die Vortheile, welche dem
Bernervolk durch die Verfassung verheißen worden sind,
ihH entweder gar nicht, oder nur mangelhaft zugetheilt
werden, und warum namentlich die Verbesserung des Ab-
gabcnsystemS zu Erleichrerung der ärmer» Volksklassen, der
Schulgesetze und der Erziehungsanstalten, der Kriminalge-
setzgebung, warum die Abfassung eines humanen Gesetzes
über das Asylrecht und warum die Entsumpfuug des
Seelandes so betrübend langen Aufschub erleide.

Die in Fraubrunlien versammelten bernerschen Bürger
wünschen endlich, daß der Große Rath über alle diese
Gegenstände sich vom Negierungöralh schriftliche Berichte
vorlegen lasse.

Sie sehen hieraus, Tit., wie die Stimmen des Volkes
allenthalben auf Fortschritt und Nealisirung der Verfassung dpingt,
denn aus fast allen Bezirken des KantonS war die VolkSstimmung
an jener Versammlung gleichsam zusammengeflossen. Wie könnten

wir da die Verantwortung tragen, wenn wir die Stimme
des Volkes nicht achten und seinen Bedürfnissen nicht Rechnung
tragen wollten? Für jetzt aber kömmt Alles darauf an, daß
wir da, wo wir gefehlt haben, bereit seien, Genugthuung zu
geben; aber daß wir da, wo wir im vollen Rechte stehen,
entschlossen seien, dasselbe auf daö Aeußerste zu behaupten. Einzig
auf diesem Wege können die schweizerischen Republiken ferner
fortbestehen.

Müller, Regierungsstatthalter. Was die eidgenössische
Antworrsnote vom 2v. August betrifft, so ist dieselbe mit derjenigen

Würde abgefaßt, welche einem freien Volke geziemt. In
dieser Beziehung wird sich also Frankreich wohl hüten,
Beschwerde zu führen; aber eine andere Sache ist eS mit der Con-
seilangclegeuheit. Ich glaube es der Sache schuldig zu sein,
hierüber, so viel an mir, Auskunft zu geben. Jedermann weiß,
auf welch' odiose Art die Conseilgeschichte hier in Bern
angefangen hat. Vier italienische Flüchtlinge, welche nunmehr alle
außer Landes gewiesen sind, haben den Conseil, mit dem Dolche
auf der Brust, gezwungen, ihnen seine Papiere und Pässe

abzugeben. Wenn mgn das weiß, so wird man von vorn« herein
dieser Sache nicht diejenige Aufmerksamkeit zollen, wip eS ge-



schehen. Nachdem Conseil von Bertola, Migliari/ Primavesi
und Boschi in die Enge hinauSgclockl worden war, wo sie ihm

unter anderm auch seinen Kofferschlüssel abnöthlgten, haben sie

nachher in der Stadt den Koffer geöffnet und Conseils Pässe

und Papiere daraus entwendet. Von hier aus wurde Conseil

von Migliari nach Freiburg tranöportirt, woselbst Letzterer die

Niederträchtigkeit hatte, den Conseil zu zwingen, der franzö-
sischen Gesandtschaft zu schreiben, daß einige Flüchtlinge,
namentlich Rauschenplatt, vor einiger Zeit durch Murtcn gereiSt
seien. Dieß war also ein fingirter Brief, wodurch die französische

Gesandtschaft auf die niederträchtigste Weise kompromitlirl
wurde. Durch Migliari wurde nun Conseil nach Nydau gebracht,
und zu gleicher Zeit traf Bertola mit der Post ebendaselbst ein;
Bertola und Migliari wollten jedoch dieses Zusammentreffen als
bloßen Zufall gelten lassen. Soviel ist richtig, daß auch zu

Nydau dem Conseil alle möglichen Geständnisse abgcdrungcn worden

sind, worüber man sogar ein Protokoll aufnahm. Später
kamen einige Personen, die dabei gebraucht worden, zu mir, um

ihre deßfallsigcn Depositionen zu machen. Man fand drei Pässe

auf ihm, den einen von der päbstlichcn Behörde zu Ankona, den

zweiten vom Präfetten von Besançon, für 8 Tage gültig, den

dritten von der hiesigen Gesandtschaft vom November 183Z.

Einen vierten, von der Zentralpolizei in PanS ausgestellten Paß,
den Conseil nach Angaben haben sollte, wollte er nicht mehr
besitzen. Soviel habe ich erfahren, daß dieser vierte Paß nie zur
Stelle gekommen ist; und just auf diesen Paß hat man daS größte

Gewicht gelegt, weil er mit der Aufforderung der franzosischen

Gesandtschaft, den Conseil betretenden Falls auszuliefern, koin-

zidiren soll. Dieses Zusammentreffen ließe sich allsällig noch er-

klären, indessen wollen wir annehmen, es habe etwas wirklich
Zweifelhaftes darin gelegen; ^ so frage ich nun: wenn man
einer befreundeten Nation gegenüber steht, ob man auf die

Aussagen eines solchen Subjekts, daö sich zu dergleichen Niederträchtigkeiten

gebrauchen ließ, dasjenige Gewicht legen zoll, das man

darauf gelegt hat? Ich wenigstens kann nicht umhin, zu

bedauern, daß die Tagsayunq zugegeben hat, daß der Bericht des

Hrn. Keller diejenige Publizität bekomme, wie eö geschehen ist.

Dieser Bericht hätte im Innern der Tagsatzung behandelt wer-
den und, bevor man wußte, ob die Prozedur keine Mängel habe,

nicht veröffentlicht werden sollen. Nachdem aber vieler Bericht
zu Zürich in 10,000 Exemplaren gedruckt und in Parts gleich-
sam der französischen Regierung zum Höhne verbreitet worden

ist, so dürfen wir cS nicht sonderbar finden, wenn die letzte

französische Note eine empfindliche Sprache führt. Wenn man
gereizt ist, so führt man oft nicht die Sprache, die man im ruhigen

Zustande führen würde. Ich möchte also den Ton der Note,
soweit er die Conseilsache betrifft, entschuldigen; aber was darin
auf die letzte Antwortsnote der Tagsatzung Bezug hat, so läßt
sich da der Ton nicht entschuldigen. Die Prozedur gegen Conseil

ist gewiß nicht mit derjenigen Unparteilichkeit und Umsicht

geführt worden, daß man daraus einen Bericht schöpfen konnte,
wie er geschöpft worden ist. Wenn man einen Bericht schöpfen

will, der sich auf Thatsachen gründen soll, und den man einer
Nation gleichsam als Vorwurf anzuwerfen die Absicht ha:, so

muß ein solcher Bericht vollständig und tadellos sein. Wenn
man bedenkt, daß namentlich Bertola und Migliari über die
Gränze geschafft, und daß also diese beiden Individuen nicht
mehr bei der Stelle sind, wenn eS auf eine Revision oder Vcr-
vollständig»»«; der Prozedur ankäme; so ist das schon ein höchst

8 —

bedenklicher Umstand. Ich habe auch gelesen, daß man diese
beiden Individuen dem Conseil nie gegenüber gestellt hat; allein
zur Vervollständigung der Prozedur hätte dieses nothwendig
geschehen sollen. Die schwachen Begriffe, dle ich vom Untersu-
chungöprozcssc habe, lassen mich nicht einsehen, daß der Prozeß
etwa umsichtig geführt worden wäre. Wenn sich also ergeben
sollte, daß die Untersuchung nicht gehörig geführt worden, so
möchte ich darauf antragen, daß man die Untersuchung einer
Revision unterwerfe und unsere Gesandten dahin instruire. Würde
das geschehen, so würden gewiß auch ganz andere Resultate, alS
im Keller'schen Berichte enthalten sind, zu Tage gefördert werden.

Würde sich dann zeigen, daß durch besagten Bericht Frankreich
ein Unrecht geschehen ist, so sollten wir daS Unrecht wieder

gut machen; dasselbe wird dann weder auf dem Volke, noch auf
der Regierung, sondern m GorteS Namen auf den einzelnen Per-
sonen liegen, welche die Prozedur ungeschickt geführt haben.
WaS nun die angedrohete und von Frankreich bereits verhängte
Sperre betrifft, so hört man hin und wieder die Bemerkung,
diese Sperre werde Frankreich weit beschwerlicher sein, alS uns.
Ich mußte daran zweifeln. Wenn wenigstens Frankreich mit
Strenge seine Sperrungsmaßregeln gegen uns exeauirt und
daher einen Mllilärkordon an die Gränze schickt, so ist die Folge
davon, daß wir unsere Gränze ebenfalls besetzen müssen, ^a,
Tit., die 20,000 bis 30,000 Mann, welche dazu wenigstens
nöthig wären, sind fur die Schweiz keine Kleinigkeit; und wenn
wahr ist, was man sagt, daß nämlich Frankreich hierin mit
den östlichen Mächten einverstanden sei, so frage ich, ob die
30,000 Mann auch nur einigermaßen hinreichen würden? Ver-
gesscn wir nicht, daß Frankreich und die deutschen Mächte
stehende Truppen haben, wir dagegen Milizen. Der größte Theil
dieser Milizen sind HauSvärer, Gcwerbsleute u. s. w.; jeder
sehnt steh also bet einem Heldzuge mögtlchst bald nach Hause
zurück. — Ich glaube auch nicht, daß man mit den Zitaten
aus der Gcichichrc der Väter aus heutigen Tag viel ausrichten
wird; die Verhältnisse sind nicht mehr dieselben. Ich glaube
allerdings, daß, wenn unser Volk im väterlichen Heerde anqc.
griffen würde, eS sich wehren werde. — Aber wenn es sich bloß
um eine Sperre handelt, die wegen einer so elenden Sache,
wie die Comemachc, verhängt worden ist, daS ist etwas ganz
Anderes. Gewiß würde aller Schaden aus uns selbst zurückfallen
Die französische Industrie und der französische vandclsstand wiir^
den ohne Zweifel ,chr dabei leiden; aber da Frankreich für
seine Industrie und seine Erzeugnisse weitaus einen größern
Spielraum hat, als wir, so würde m.i loi Frankreich sehr bald
ein anderes llc-liouelch gefunden haben. Wir befinden uns nicht
in dieser günstigen Lage, und namentlich würde bei uns der
Nachtheil am meisten empfunden werden von dem Landwirthe,
der seine Käse nach Frankreich verkauft, der bisher sein Vieh
in Frankreich sehr vorrheilhaft abgesetzt hat. Seien wir darin
billig. Wenn wir unser Volk in die Nothwendigkeit versetzt
haben, seine materiellen Interessen verletzt zu sehen wegen einer
erbärmlichen und ungeschickt geführten Sache, so können wir
ihm nicht zumulhen, daß eS mit Freuden die schwersten Opfer
bringe. Ich wünsche sehnlich, daß diese Angelegenheit auf eine

5 der Ehre der Schweiz unnachrheiltge Art könne beseitigt werden,
was gewiß geschehen kann, sofern sich keine Leidenschaft darein
mengt-

(Fortsetzung folgt.)
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ZZ.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern,

Außerordentliche Herbstsitzung, 1836.

(Nicht offiziell.)

(Momag/ den 10. Oktober kö36.)

(Fortsetzung der Diskussion über die Note Frankreichs.)

v. Tavel, Altschultheiß. Da ein Hr. Präopiuant
angefangen hat/ zu entwickeln/ wie die Conseilangelegenheit hicher
gekommen ist/ und da Hr. Schultheiß Tscharuer/ als damals
von den Sitzungen deö RegicrungSraths abwesend/ nicht im
Falle war/ darüber nähern Aufschluß zu geben; so will ich nun
versuchen / die Art und Weise darzustellen / wie die Regierung
von Bern diese Sache behandelt hat. Der Herr Regierungs-
ftatthalter von Nydau hat über den Anfang der Angelegenheit
berichtet; Niemand besser alS er konnte daö thun, da er den
Conseil verhaftet hat. SamstagS, den l2. August/ wurde die

ganze Geschichte sehr weitläufig nebst den auf Conseil gefundenen

Schriften durch den Beobachter dem Publikum mitgetheilt.
Am Sonntage erhielt das diplomatische Departement die dahc-
rigen Akten/ welche aus den Verhören bestanden/ die der Hr.
RcgierungSstatchalter von Nndau mit Conseil/ Bertola und Mi-
gliari aufgenommen hatte. Am Montage wurde das diplomat!-
sche Departement versammelt; es untersuchte die Alten / und da
es der Ansicht war/ daß Niemand unberufen sich in Verwaltung
der Polizei mischen solle'/ so ließ eö sofort die bekannten vier
Italiener inhafriren/ und trug beim Regierungörath darauf an,
daß eine Untersuchung angehoben werden möchte. Dieser An-
trag des diplomatischen Departements wurde am t6. August vom
Regierungörath behandelt und dahin entschiede»/ daß daö diplo-
malische Departement wohl gethan habe/ die vier Flüchtlinge
inhaslircn zu lassen/ daß eine Voruntersuchung stattfinden solle/
und daß/ weil der Hr. Regierungsstatthalrer von Bern bcson.
derS beschäftigt sei/ ein spezieller Richter für diese Voruntersuchung

bezeichnet werden solle. Dieser Auftrag wurde einem
Mitglicde des Justiz, und Polizeidcpartementö / dem Hrn.
Advokat Bille übergebe»/ und der Sekretär deS diplomatischen
Departements/ Hr. Slürler/ ihm alS Sekretär beigeordnet. Hr.
Bille ließ nun/ kraft seiner Befugnis-/ sogleich zwei der inhaf-
tirten Italiener loS und nberschicktc am 2y. Mittags die Akten
der Voruntersuchung dem dipl. Departement/ welches sich noch
am nämlichen Tage versammelte und beim Regierungörath darauf

antrug / daß die vier Individuen / sofern der Untersuchungsrichter

nicht nöthig finde/ sie länger hier zu behalte»/ sofort
von Polizei wegen weggewiesen werden/ weil sie sich in
Untersuchungen gemischt/ zu welchen sie keinerlei Befugniß hatten/
daß hingegen über Conseil eine SpezialUntersuchung angehoben
werde u. s. w. Im Uebrigen theilte sich das diplomatische
Departement in zwei Meinungen; die Majorität schlug vor/ die
Akten dem Vororte zu übermachen und denselben zu beauftragen,
davon bei der Regierung zu Paris den angemessenen Gebrauch
zu machen/ und — da sich aus der Untersuchung MancheS/ daö

auf das Benehmen der französischen Gesandtschaft ein zweideutiges

Licht werfe / zu ergeben scheine / -- die geeigneten Aufschlüsse
darüber zu verlangen. Die Minderheit dagegen wünschte/ der
Sache die möglichste Publizität zu geben und sie geradezu der
Tagsatzung zu überweisen. Am 22. nun beschloß der RegierungS-

rath/ daß namentlich Bertola und Migliari dem Hrn. Luft als
Spezialuntcrsuchungsrichtcr zur Verfügung gestellt bleibe«/ dann
aber von Polizei wegen weggeschickt werden sollen. Im Uebrigen
pflichtete der Regierungörath der Majorität deS diplomatischen
Departements nicht bei, sondern glaubte, ,da die Conseil-
anKlegenhcit ciu diplomatisches Gewicht erhalten habe durch die
NM deS französischen Botschafters, in welcher die Auslieferung
des tzonscil als eines sehr gefährlichen und in die Attentate von
FicSchi und Alibeaud verwickelten Menschen begehrt worden war ;
so liege eö nun in der Pflicht der Regierung von Bern, der
obersten Behörde der Eidgenossenschaft hicvon Kenntniß zu geben,
ihr überlassend, wie sie im Fernern darüber verfügen wolle.
Diese Meinung wurde mit entschiedener Mehrheit im RegierungS-
rathe angenommen. Von diesem Tage hinweg hat die Regierung
von Bern nichts mehr mit dieser Sache zu thun gehabt.
Hingegen find ihr Vorwürfe gemacht worden über die Art und Weift
der geschehenen Untersuchung, namentlich daküber, daß keine
Konfrontation zwischen Conseil und den beiden obgenanmen
Italienern stattgefunden habe. Dieser Vorwurf ist nur insoweit
gegründet, als Hr. Luft den Conseil bloß mit dem Einen dieser
beiden konsrontirt hat. Die ganze Prozedur zeigt allerdings
nicht die gewünschte Geschicklichkeit von Seite unserer Behörden
und Beamten. Aber sie zeigt wenigstens ein loyales Benehmen,
das auch die eigenen Fehler dem Publikum bloßgiebt. ES ist
kein Zweifel, daß das Benehmen der hiesigen Polizei sehr
zweifelhaft erscheint. Bertola und Migliari sind verwiesen und zwar
nach Frankreich gebracht worden; Bertola wurde dort verhaftet
und verhört. In dieser Hinsicht also verdient die Regierung von
Bern keine Vorwürfe. — Sie wissen, Tit., wie die Sache vor
Tagsatzung behandelt worden ist; Sie kennen den dort abgestat-
tercn Bericht deS Hrn. Keller, und Sie kennen die französische
AntwortSnotc vom 27. September. Die Instruktion für unsere
Gesandtschaft, hinsichtlich dieser Note, macht nun das Wesen
unserer heutigen Diskussion aus. Ich untersuche also zuerst, ob
die Schweiz in dieser Angelegenheit aus dem Boden deS RechtS
stehe. Ich glaube, w»r stehen nicht aus dem Boden deS Rechts
in Absicht auf die Form, welche Form aber in solcher Sache
nicht bloß sehr viel, sondern Alles ist. Ich glaube, wenn man
im Schoße des NcgierungörathS die Ansicht der Majorität deS

diplomatischen Departements besser gewürdigt, und wenn dann
der Vorort von den Akten einen zweckmäßigen Gebrauch bei der
Regierung von Paris gemacht und dieselbe geziemend um
Aufschlüsse über daö Benehmen der französischen Gesandtschaft ersucht
hätte, so würde diese Angelegenheit einen ganz andern AuSgang
gehabt haben, einen AuSgang, wie ein jeder Schweizer durchaus
wünschen mußte, den ich aber jetzt hier nicht näher bezeichnen
will. Ich habe im Regierungörath mein Möglichstes gethan,
damit diese Sache nicht auf die Tagsatzung komme, ehe und bevor
wir von der französischen Regierung Aufschlüsse verlangt hätten.
Das Völkerrecht spricht sehr bestimmt über die Stellung eines
Botschafters, namentlich dieses Ranges; ein solcher soll behandelt

werden, wie der Fürst selbst, den er repräsenttrt. Ehe und
bevor also vor dem Forum von ganz Europa so aufgetreten
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wurde, war es unsere Pflicht, von Demjenige», von welchem

man allein Aufschluß haben konnte, Aufschluß zu verlangen,
nämlich von der französischen Regierung. Daß wir das nicht
gethan haben, das ist der erste begangene Fehler. Der zweite

Fehler ist der, daß die Angelegenheit an der Tagsatzung öffentlich
behandelt worden ist. Gewiß ist Niemand in diesem Saale ein

größerer Freund der Oeffentlichkeit, als ich ; aber wir werden nie in ^

solchen Sachen die fremden Staaten zwingen können, diese Oeffentlichkeit

bei uns anzuerkennen. Wenn wir nichts stets in
Schwierigkeiten gerathen wollen, so dürfen nur nie dergleichen diplomatische

Angelegenheiten öffentlich, gleichsam vor ganz Europa behan-
deln. Der dritte Fehler ist der Bericht der Tagsatzungskommission.
Dieser Bericht zeigt ganz gewiß, daß er von einem sehr tüchtigen
Juristen gemacht worden ist; als Anklageakte wäre er vortrefflich
abgefaßt, aber als ein politisches Dokument ist er unzweckmäßig.
Die Aufnahme dieses Berichtes von Seite der Tagsaynng ist auch
etwas ganz anderes, als etwa ein bloßer Zeitungsartikel. Dieser

Bericht war vom Augenblicke seiner Annahme durch die Tag-
satzung ein offizielles Aktenstück, und figurirr als solches in der
offiziellen Aktensammlung der Tagsatzung von t836. Dadurch
bekömmt derselbe einen ganz andern Charakter, als eS durch
bloße Veröffentlichung durch Zeitungen geschehen wäre. Mithin
haben wir in dieser Angelegenheit rücksichtlich der Form bedeutend

gefehlt. Wenn auf solche Weise der Repräsentant einer
Macht öffentlich angeklagt, ja mehr als angeklagt wird, so ist
die betreffende Macht offenbar gezwungen, solches alS eine I».
jurie anzusehen. Darum habe ich auch, als es noch Zeit war,
vor dieser Klippe gewarnt und gesagt: machet nicht, daß die
Angelegenheit zu einer Ehrensache werde. — Ich komme nun auf
die französische Note zurück. Dieselbe muß in zwei verschiedenen
Rücksichten in'S Auge gefaßt werden, nämlich in Absicht auf den
ganzen Geist und Ton der Note, und zweitens in Absicht auf die
wegen der Conseilangelegcnheit verlangte Genugthuung. Was
vorerst den Geist und Ton der Note betrifft, so ist gewiß
Niemand davon tiefer ergriffen worden, als ich; aber ich'trenne das
ganz von der verlangten Genugthuung. Die Note soll von Seite
der Tagsatzung eine Erwiederung erhalten, und da wir gesehen
haben, wie die Tagsatzung Noten zu erwiedern weiß, und da
unsere Gesandtschaft aus eigenem Antriebe zu jener Antworts-
note gestimmt hat, so ist es für mich Grunds genug, um auch
die Beantwortung der neuesten französischen Note der Gesandtschaft

zu überlassen; auch dieses Mal wird sie von sich aus, wie
sie es damals gethan, zu einer würdigen Antwort mitwirken.
Was die Genugthuung wegen Conseil betrifft, so habe ich be-
reits die Punkte bezeichnet, welche unser Unrecht konstatircn
und Frankreich zwingen, Genugthuung von uns zu verlangen.
Es giebt rücksichtlich dieser verlangten Genugthuung zwei Wege,
entweder den Weg, welchen Hr. Steuler in einer gewiß
vortrefflichen Rede entwickelt hat, oder aber denjenigen Weg, welchen

Ihnen die vom Regierungsrath vorgeschlagene Instruktion
vorschlägt. Beide Wege sind sehr verschieden. Wenn die Lage
der Schweiz und unseres Kantons insbesondere so wäre, wie
Hr. Stettler sie hofft, dann möchte jener erstere Weg allenfalls
zu versuchen sein. Aber dadurch, daß wir unsere Wunden
vertuschen wird die Sache leider nicht anders. Keiner von uns
kann sich die gegenwärtige Uneinigkeit der Schweiz bergen;
Niemand kavn sich bergen, daß uns mit allen Mächten Europas

etwa mit Ausnahme Englands, wegen deö KonklusumS in
Betreff der Flüchtlinge und des neulichen Beschlusses von Waadt
neue Verwickelungen drohen. Darum dürfen diejenigen, welche,
durch Ihr Zutrauen beehrt, sich mit den allgemeinen
Angelegenheiten befassen sollen, jetzt ihren Gefühlen nicht Lauf lassen.
Auch ich rede jetzt nicht nach meinem Gefühle, sondern nach
meinem Eide; die Gefühle unterdrücke ich vielmehr alle. In
der Lage, in welcher die Schweiz sich befindet wegen der poli-
tischen Flüchtlinge (der nächste Bericht des VorortS an die
Tagsatzung wird zeigen, daß diese Sache noch nicht ausgemacht ist)
und wegen des Beschlusses von Waadt, welches ein von t6
Ständen gefaßtes Konklusum verwirft, — in dieser Lage frage
ich mich, ob es der Fall sei, für eine Angelegenheit, wo wir
im Grunde vielleicht Recht, aber alle Formen gegen uns haben,
nun gegen Frankreich in demjenigen Zustande zu verbleiben, in
dem wir uns zur Stunde befinden? Ich glaube nicht. Vielmehr

sollen wir nach den vielen begangenen Fehlern (ich will

mich nicht rechtfertigen, ich habe meinen Theil auch dazu ge°
holfen) suchen, auf den Boden des strengen Rechtes zurückzu'
kehren. Stehen wir auf diesem Boden des strengen Rechtes,
so wird dann kein Einziger von Ihnen auch nur ein Haar breit
nachgeben wollen. Aber jetzt sollen wir bedenken, was wir für
unser Volk auf das Spiel seyen würden. Es ist gewiß schwer,
so zu reden, wie ich es mit Unterdrückung aller meiner Gefühle
thue. Die gleiche bcredtsame Stimme, welche ich vorhin ge-
hört, hat sehr viel AehnlicheS gehabt mit den Stimmen
derjenigen, welche im Jahre N98 den hochgefeiertcn Chef der da-
maligen KriegSparthei umgeben haben. Aber hätte man damals
klügern Stimmen gehorcht, so wäre vielleicht das nachherige
traurige Resultat nicht erfolgt. Jetzt wenigstens möchte ich nicht
dazu stimmen, die kostbarsten Interessen unseres Volkes auf das
Spiel zu seyen für eine Angelegenheit, die an und für sich eine
ekelhafte Geschichte ist, und wo wir in allen Formen durchaus
gefehlt haben. Ich schließe aber dahin, daß unsere Gesandten
auSsprechcn sollen, der Große Rath von Bern wolle die konzt-
liatorischen Mittel versuchen, sofern sich dieselben mit der Ehr«
und Würde der Schweiz vertragen. Da man aber diese Mittel
unmöglich zum Voraus bezeichnen kann, so muß die Gesaudr-
schaft die nöthige Vollmacht erhalten. Ich will sehr gerne dieser

Gesandtschaft, die zur Note vom 29. Juli gestimmt hat, auch
die Beantwortung dieser Note überlassen. Hauptsache ist, daß
an der Tagsatzung sich im einen oder andern Sinne eine enrichie-
dene Mehrheit ausspreche. Ich rathe zur Annahnw der
vorgeschlagenen Instruktion.

N e u h a u s Es begegnet mir nicht oft, daß ich im Falle
bin, die Meinung des Hrn. Präopinanten zu bekämpfen. Heute
aber nöthigt mich dazu mein Eid; eS erfordert es die Unabhängigkeit

und die Ehre meines Vaterlandes. Ich liebe und ich
will den Frieden, da ich glaube, daß er viel beitrage zum Heil
der Republik; indessen habe ich nicht geschworen, denselben deft,
stigen zu suchen zum Schaden unserer Ehre und unserer Freiheit-
ten. Eine rein materielle Existenz ist nicht der einzige Zweck
unserer Anstrengungen gewesen; wir sollen ein völlig freies Le-
ben genießen und unserm Lande die moralische Unabhängigkeit
und unangetastete Ehre bewahren. Ich beweine die Energie und
daS zu Gunsten von Maßregeln, die durch Schwäche diktirt worden

sind, entwickelte Talent des Präopinanten. Die Sache der
Freiheit soll mit Energie vertheidigt werden. Die Sache, in
deren Interesse ich mein Votum abgeben will, wird auch meinen
Worten eine gewisse Energie verleihen. Wenn ich aber energi-
schcö Handeln vorschlage, so gebe ich hier zugleich die Erklärung,
daß ich aus allen meinen Kräften an allen Folgen davon Theil
nehmen werde, und sollte ich mein Blut und mein Leben dafür
einsetzen. Es ist meine Pflicht, in mehrere Details über die
Conseilsache einzutreten, alö man eS bisher gethan hat. Diese An.
gelegenhcit wurde provozirt durch das Begehren der französischen
Gesandtschaft, das an den Vorort adressirt wurde, einen politi-
schen Flüchtling arreliren zu lassen, Namens Cheli Conseil, den
man alS einen sehr gefährlichen Mann darstellte. Die Arrestation

Conseil'S fand zu Nydau Statt, wo er alsbald gefangen
gesetzt wurde. Ich werde mich nicht dabei aufhalten, daß italienische

Flüchtlinge diese Arrestation herbeigeführt haben. Die
französische Gesandtschaft verlangte überdieß noch die Vertreibung

Conseil'S. Man konnte diesem Begehren nicht beipflichten,
bevor man wußte, ob eS begründet sei, bevor eS gewiß war,
daß diese Vertreibung gerechtfertigt wurde durch Handlungen des
vermeinten Proskribirten. Man entdeckte auf der Person des
Angeklagten drei Pässe, diese Entdeckung macht Conseil sehr
verdächtig ; seine Erklärung, er sei ein Angestellter der französischen
Polizei, mit dem Auftrag, daS Zutrauen der politischen Flüchtlinge

in der Schweiz zu gewinnen zu suchen, um sie besser bewachen

und ihm Projekte der französischen Behörde hinterbringen
zu können, — diese Erklärung, sage ich, vermehrt den Verdacht,
um so mehr, alS in meinen Augen sie bestärkt ist durch die frag,
lichen Pässe, deren zwei von den französischen Behörden ausgeliefert

worden zu sein scheinen. Indem die französische Regie-

*) Da wir diese Rede theils wegen ihrer Ausdehnung, theils wegen

der Raschheil des Vertrags nicht vollständig auffassen konnten, so
suchen wir hier wenigstens den wesentlichsten Inhalt derselben darzu
stellen.



rung den schweizerischen Regierungen Conseil als einen Mitschul,
digcn von FieSchi bezeichnete und die Anwendung von strengen
Maßregeln auf ein Individuum begehrte, das stch alö Träger
zweier französischer Pässe erzeigt, amorifirte sie die Schweiz,
von ihm Erklärungen zu begehren. Denn ich finde diese Pässe
sehr verdächtig, und zwar deßwegen: vorerst find diese Pässe von
verschiedenen Behörden ausgestellt worden, zu verschiedenen
Epochen, einer und derselben Person, unter geborgten Namen zumal die
Unterschriften identisch sind. Der vom französischen Botschafter
zu Bern ausgestellte Paß scheint mir verdächtig, weil er kein
»Visa" trägt, obschon das Damm vermuthen läßt, daß der Träger

desselben, der ihn mit den Namen »Herrman" unterzeichnet
hat, davon Gebrauch gemacht habe. Der dritte Paß ist am
4. August 1836 ausgestellt worden durch den Präfekt von Be-
san?on, und Conseil hat ihn mit den Namen „Corelli"
unterschrieben; wenn nun das Damm des Passes vom is. November
1835 richtig ist, so kann ich mir weder erklären, warum der
Präfekt von Besançon gestattet hat, daß Conseil eine andere
Unterschrift auf den neuen Paß setzt, noch wie so sich Conseil
noch im Besiy des erster» befindet, der «hm nicht abgegeben
werden sollte, noch endlich, wie Conseil es gewagt hat als
Proskribmer sich auszusetzen, noch einmal arrctirt zu werden,
wenn er sich auf der Präfektur von Besançon zeigte. Allein der
von Hrn. von Belleval ausgestellte Paß scheint antidatirt zu
sein; denn am 15. November 1835 war Conseil zu Pariö, und
konnte stch nicht zu Bern befinden, wo er am 10. Juli 1836

zum ersten Mal erschien. Wenn also dieser Paß später ist als
der von Besançon, warum hat Conseil ihn begehrt, diesen nur
für acht Tage gültigen statt eines andern für ein Jahr gülti-
gen Passes? Woher kommt es, daß Conseil seinen Namen um-
andern konnte und daß er Träger von zwei Pässen ist Ist
denn mehr nöthig, stch zu überzeugen, daß die Behörde, welche
diesen Paß auslieferte, gewußt hat, daß Conseil einen falschen
Namen borgte? Dazu noch konnte Hr. von Belleval nicht im
Irrthum sein über die Abkunft Conseil'S, die Sprache, der
italienische Accent bezeugte, daß dieses Individuum nicht von Straß-
bnrg war, wie der Paß eö anzeigt. Ich wiederhole es, Tit.,
das Vorhandensein dieser drei Pässe auf der Person Conseil's
ist ein wichtiges Faktum, für welches ich vorzüglich Ihre
Aufmerksamkeit anrufe. Aber, sagt man, eö kam der schweizerischen

Behörde nicbt zu, die Handlungen eines Repräsentanten einer
fremden Macht einer Untersuchung zu unterwerfe«. Ohne Zweifel!

Allein Ihre Negierung hat nicht gegen den französischen

Botschafter einschreiten lassen; sie hat Conseil verhören lasten,
dem man weder das Reden verbieten noch sagen konnte: »schweige,
was du da sagst, geht die französische Gesandtschaft an." Man
hat das Betragen der französischen Gesandtschaft nicht
untersucht; es find die Angaben Conseil'S, eö sind Fakta, welche
gegen sie reden! Was den Regierungsrath anbelangt, so war er
genöthigt, dieser Angelegenheit Folge zu geben, um sich nicht
den Tadel zuzuziehen, daß er eine fremde Spionerie mitten unter
uns begünstigte. Dasselbe ist mit der Mittheilung dieser
Angelegenheit an die Tagsatzung durch den Vorort. So lange die

Tagsatzuna versammelt war, war der Vorort infolge eines
Beschlusses der Tagsatzung gehalten, diese Angelegenheit derselben

zur Kenntniß zu bringen, die überdieß allen Repräsentanten der
verbündeten Stände bekannt zu werden verdiente. Ich finde
auch, daß man nicht mit Grund behaupten konnte, daß die
Tagsatzung Unrecht hatte, der Conseilsache soviel Oeffentlichkeit zu
geben und sie in öffentlicher Sitzung zu diskutiren. Ich kenne,

um die Wahrheit zu sagen, die Motive nicht, welche sie bewogen

haben, nicht geheime Sitzung zu halten; allein ich denke,

daß diese Versammlung, deren Elemente uns die nöthige
Garantie der Klugheit darbietet, glauben konnte, und zwar mit
Recht, daß diese Vorsicht durchaus unnütz sei, zumal das

Publikum von allem, was vorgefallen, unterrichte: war. Was
den Druck und die Publikation des KommissionSrapportcs betrifft,
so ist das durchaus nicht Faktum der Tagsatzung. Endlich hat
man gesagt, daß der Rapport der Kommission ein offizielles
Aktenstück geworden sei vom Zeitpunkt an, als die Tagsayung
ihn angenommen hatte. Um diesem Tadel zu antworten, will
ich bemerken, daß die Tagsatzung nichts anderes angenommen
hat alS die Schlüsse dieses Rapports, und daß die bloste

Vorzeigung dieses Aktenstückes bei der Tagsatzung nicht genügte, I

dem ganzen Inhalt desselben einen offiziellen Charakter zu geben.
Ich beziehe mich auf das, was stch in fast allen Sitzungen die-
ser ehrenwerthen Versammlung ereignet: wenn wir unsere
Beschlüsse im Sinne der Anträge, die uns gemacht werden, fassen,
verstehen wir das auch so, daß wir durch Annahme der Schlüsse
zugleich auch alle die im Rapporte enthaltenen Raisonnements
gut heißen? Keineswegs. — Wenn der fragliche Rapport nicht
mit der Klugheit redigirt worden ist, die man vielleicht hätte
wünschen können, so war es deßwegen, weil es sich nicht darum
handelte, ein diplomatisches Aktenstück daraus zu machen, und
weil cS endlich nur eine Auseinandersetzung von (zum Theil in-
dividuellcn) Motiven war, welche die Kommission bewogen hat-
ten, diese Anträge zu machen. Ich komme zur Untersuchung
der Note des französischen Botschafters; und da mache ich zum
Voraus aufmerksam auf die Umstände, unter welchen sie abge-
geben worden ist. Unsere Negierungen hatten die Initiative
ergriffen in den Maaßregeln gegen die politischen Flüchtlinge,
von denen Mehrere unmittelbar vorher vertrieben worden waren.
Anstatt diese Maaßregeln zu billigen, die nach meiner Ansicht selbst
mehr alS streng waren, ergriff Frankreich die Gelegenheit, uns
vorzuwerfen, daß wir keineswegs unsere Versprechungen reali-
siren und daß eS sich nicht mit schönen Worten begnügen könnte,
die keine allgemeine Ausführung zur Folge hätten. Dieser
Injurie fügte cS den ersten Angriff bei auf unsere Unabhängigkeit
in Bezug auf das Asylrecht, daS durch unsere Versassung
geheiligt ist, und unter dem injuriosen Vorwand, wir seien ein zu
kleines, zu schwaches Volk, um die Gastfreundschaft frei auszu-
üben und die Mißbräuche zu unterdrücken, so erklärte die französi-
schc Regierung, daß sie ihre Ruhe selbst zu versichern wüßte.
Sie kennen, Tit., die Antwort der Tagsatzung, diese Handlung
voll Adel, Würde und Energie, welche mit Ehre in den Annalen
unserer Nationalgeschichte erscheinen wird. Während eö sich um
diese Antwort handelte, ereignete sich die Conseilangelegcnhcit,
wegen welcher unsere Nachbarmächte kommen, von uns eine

exemplarische, eklatante Wiederherstellung der Ehre zu fordern.
Vorerst war dieß Begehren uuzcitig, Tit., die französische
Regierung halte das Recht nicht, von uns Erklärungen zu
verlangen über eine Angelegenheit, die ihr noch nicht offiziell mit-
getheilt worden war und die folglich sie nichts anging. Und
was wollen wir sagen von den keiner Würdigung fähigen
Ausdrücken, welche die Note vom 27. September enthält, indem sie

von einer Lockfalle spricht, welche man der französischen Regierung

in der Conseilangelcgenheit habe bereiten wollen, und
zugleich Zweifel über die Urheber dieser Geschichte durchblicken

läßt, alö ob man dieselbe den Flüchtlingen selbst oder gar den
schweizerischen Regierungen zuschreiben müsse! Was mich
anbelangt, so schicke ich jegliche ähnliche Anklage an ihre Quelle
zurück, indem ich ganz überzeugt bin, daß keine schweizerische

Regierung eines solchen Faktums fähig ist. Und wenn ich sage,

man habe es thun wollen, wie hätte man die Schwierigkeiten
übersteigen können, die sich der Realisation eines so infamen
Projektes entgegenstellten, wie von drei verschiedenen fremden
Behörden zu von einander entfernten Epochen, und vermittelst
desselben Individuums diese drei erwähnten Pässe erhalten?
Man stellt uns die Conscilangelegenheit alS eine unerhörte Sache

dar. Und warum? weil sie sich innig an gewisse Handlungen
des französischen Ministeriums oder eher seiner Gesandtschaft

zu Bern anschließt; weil der Gesandte kraft dieser Eigenschaft
keiner Kritik von Seite der Behörden, bei denen er akkreditier
ist, unterworfen werden kann. Das Prinzip der Exterritorialität

stellt den französischen Botschafter außerhalb der.

Jurisdiktion unseres Landes; allein ich weise alö unrichtig jede Dok-

trine ab, welche lehren würde, daß der Gesandte den Gesetzen

seines Landes nicht unterworfen sei, und daß wir das Recht

nicht haben, uns wegen seiner Handlungen zu beklagen. (Der
Redner weist die Ungereimtheit der Behauptung, daß ein

Gesandter in keinem Falle gesetzlich belangt werden könne durch

Anführung verschiedener möglicher Fälle, nach.) Wir haben
dieses Recht und wir haben Ursache, uns unter den gegenwärtigen

Umständen über die Gesandtschaft zu beklagen. Ich wie-

derhole, man hat das Betrage» der französischen Gesandtschaft

nicht untersucht, die Untersuchung wurde nur gegen Conseil

gerichtet, und was wirklich unerhört daran ist, daS sind einzig

die Fakta, welche die Untersuchung uns aufgedeckt hat. Man
5Z



hat mehrere Unregelmäßigkeiten angeführt und wichtige Folgen

aus den Formfehlern gezogen/ wodurch die Untersuchung gegen

Conseil befleckt sein soll. — Ich finde/ daß dieser Emwurf iitcht

gegründet ist. ES handelte steh nicht um eine Kriminalprozcdur/
sondern eher um eine Admimstrativuntersuchung, auf welche die

Regeln der Prozedur in Strafsachen nicht anwendbar find. Die
Taqsatzung hat keinen Beschluß gefaßt in Bezug auf diese Akten/

sondern fie hat fich beschränkt, zu verordnen, daß fie unter dte

Augen des Königs der Franzosen und seines Volkes gebracht

würden. Die Schweiz war ganz in ihrem Rechte, Frankreich

m sagen: Seht und richtet über das Betragen eurer Angestcll-

ten in Hinficht auf uns. Diese Maaßregel hatte nichts
Beleidigendes für die französische Regierung, die wir zum Schiedsrichter

von Thatsachen machten, deren Beleuchtung durch Ehre

und Pflicht geboten wurde. Ich bedaure, daß der Präopinam
so sehr auf der apparente» Existenz von Trennungen in un,erm
Vaterlande beharrte, so wie auf dem Beschlusse des Großen

Rathes von Waadt, bezüglich auf das Konklusum der

Tagsatzung. Dieser Beschluß wurde mit einer Mehrheit von drcl
Stimmen gefaßt, und rS wird an der Tagsatzung kein, defi.

nitiv zu entscheiden, ob der Kanton Waadt durch das

Konklusum, bezüglich auf die politischen Flüchtlinge, gebunden ist

oder nicht. ^ ^ „
Jetzt, was wird geschehen, wenn wir die von der französischen

Regierung geforderte Genugthuung verweigern? Der
BlokuS, mit dem man unS bedrohte, ist bereits ausgeführt.

Ohne Zweifel bringt diese Maaßregel unsern Interessen Scha-

den; allein am Ende wird Frankreich, wird sein Handel,
davon am meisten leiden; denn Italien und Deutschland werde»

von diesem BlokuS und den Repressalien, die er hervorrufen

wird, profitiren, um ihren Handel in unsern Gegenden
auszubreiten. Eine andere Frage stellt fich dar, diejenige, zu wissen,

ob cS Krieg geben wird. ES ist möglich, Tit., allein muß man

zurückweichen vor jeder Wahrscheinlichkeit des Krieges Freilich

hat ein Mitglied im RegierungSrath behaupter: ihr tonnt
keinen Krieg aushalten! Warum geben wir denn alljährlich
einige hunderttausend Franken zum Unterhalt eines Kriegsendes

aus, der ohnehin zufolge unserer Mililärorganisation einem

großen Theile unserer Mitbürger lästig ist? Warum diese Waffen?

diese Munition? diese Garnisonen, diese Lager:c., wenn
eS nicht geschieht, um unserer Unabhängigkeit und unserer Ehre
Respekt zu verschaffen? ES geschieht nicht, um irgend einem
kleinen Staate Deutschlands, um Savoyen den Krieg zu machen;
ist eS etwa, um uns, einer den andern, zu morden Ich weiß, daß

ein gelehrter Professor unserer Universität den Gebrauch unserer
militärischen Kräfte und unseres Muthes imßrathet, und daß er,
indem er öffentlich lehrte, daß die Gewalt das Recht ist, daß die

Uebermacht der materiellen Kräfte das Recht der Nationen
ausmacht, und indem er, sage ich, eine so schändliche Dottrme verbrei-

M, uns im Falle des Krieges mit Frankreich mit einem gegen einen

Stier kämpfenden Widder vergleicht. DaS ErziehungSdeparte-
mcnt, hievon benachrichtigt, hat diesen Professor zur Rechen,
schaft aufgefordert, und ich halte jenes Faltum für wahr, da

dieser Professor, statt eS zu widerlegen, fich beschränkt hat durch
einen ausweichenden und wenig geziemenden Brief zu antworlen.
Aber dieses Faktum würde fast glauben lassen, daß die
Unterzeichner der Adresse von Goldbach wahr gesagt haben, indem sie

behaupteten, daß unsere Jugend dem Einflüsse der verderblichen
Doktrinen von gewissen Leuten der Universität Bern überlassen
sei. Indessen glaube ich gern, und ich bin überzeugt, daß so

erniedrigende Worte daö Herz unsrer jungen Mitbürger nicht

durchdrungen, sondern sie eher mit Abscheu und Verachtung
erfüllt haben. Diese nämliche Person qualifizirt jeden, der eine
von Uhren Grundsätzen verschiedene Meinung hat, als einen
Ignoranten, und sagt, daß man nicht acht Seiten in der
Geschichte müsse gelesen haben, um zu behaupten, daß die Gewalt
nicht immer das Recht ausmacht. Tit., waren die Streitkräfte
gleich in den zahlreichen Gefechten, wo Friedrich der Große den
Sieg davon getragen hat? Und doch hat man fich damals be-
reitö mit Kanonen geschlagen. Und warf Spanien nicht den
mächtigen Feind zurück, der Europa unterjocht hat? Und die
französische Republik, hat sie unterlegen in dem Vendeekrieg und
gegen die allirten Streitkräfte der übrigen Mächte Europa'S?
Wir haben nicht nöthig, zu den ersten Zeiten unserer Republiken
zurückzugehen; öffnen wir die moderne Geschichte und wir werden

auch finden, daß ihre schönsten Seiten die find, welche an
die Siege mahnen, die der Schwächcrc in seinem Recht über
den Stärker» davongetragen hat. — Wie der Hr. Altschulthciß
von Tavcl beweine ich die Trennungen, die in unserm Vaterlande
herrschen. Aber ich bin nicht so furchtsam, so grämlich wie er,
um am Heile der Republik zu verzweifeln. Ich weiß es, wenn
wir alle in gemeinschaftlicher Uebereinstimmnng wären, der
Fremde würde cS nie wagen, uns anzugreifen. Wie dem auch
sei, man will unserer Unabhängigkeit, d. h. unserm Dasein zu
Leibe, unserm Leben nach. Man hat angefangen, daS Asylrechr
anzugreifen; bald wird auch die Preßfrelheit unser» Nachbarn
belästigen, welche in ihrem Unmuth uns noch daS Recht der freien
Wahl schmälern werden. Wir gewinnen nichts, wenn wir er-
niedrigcnde Konzessionen zulassen. Man wird uns vegeriren
lassen, nachdem man unö unserer Unabhängigkeit beraubt und
unsere Ehre gebrandmarkl und aus unsern Regierungen servile
Sklaven der fremden Diplomaten gemacht hat. Tit., wenn
unsere Stunde gekommen ist, wenn wir untergehen sollen, so sei
eS mit Ehre. Ich stimme gegen die Anträge des diplomatischen
Departements und des NegierungörarhS, weil sie streben, der
Deputation zu viel Willluhr zu geben, und weil der Große Rath,
der seine Meinung m diesem Umstand auszudrücken und sich
kathcgorisch zu erklären hat, dem Urtheile einiger Männer die
Schätzung der Mittel und Beschlüsse, von denen das LooS des
Vaterlandes abhängen kann, nicht überlassen darf Ich schlage
dem Großen Rathe vor, folgende Instruktionen seiner Tag-
satzUngSgesandtschaft zu ertheilen:

die Berner Gesandtschaft wird für die Aufrechthaltung des
TagsatzungSbeschlusseS stimmen.

Sie wird begehren, daß die Tagsatzung der französischen
Regierung ihre Verwunderung ausdrücke, daß, bevor die Con-
seilangclcgcnhcit ihr offiziell mitgetheilt worden, sie darüber
Erklärungen begehrte.

Die Gesandtschaft soll antragen, daß die Tagsatznng fich
beklage über den beleidigenden Ton und die Sprache der
französischen Note vom 27. September i836 und endlich, daß die
Tagsatzung erkläre, sie werde Frankreich keine Satisfaktion
geben, die zu fordern dasselbe keineswegs berechtigt gewesen.

Wenn der Große Rath die Schlüsse des Berichtes deö Re-
gierungörathS nicht annimmt, so würde eö der Fall sein, eine

Kommission zu beauftragen, neue Antrage zu bringen.
Ich habe aus aller meiner Kraft mitgewirkt zur Befestigung

der Freiheit, ich will nicht, wie man fich gemeiniglich ausdrückt,
den Helden spielen. Ich bin Gatte, bin Vater. Aber ich kann
die Infamie nicht ertragen.

(Fortsetzung folgt.)
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Großen Rathes der Republik Bern.

Außerordentliche Herbstsitzuug, !k->6.

(Nicht offiziell.)

(Montag/ den 10. Oktober 1836.)

(Fortsetzung der Diskussion über die Note Frankreichs.)

I. Schnell. Ich würde sicher nicht einmal daS Wort
nehmen/ wenn mir nicht einiges auf daö Herz gefallen wäre/
wessen ich mich durchaus entledigen möchte. Ich will mich in
gar keine vollständige Widerlegung von demjenigen, was der Hr.
Präopinant gesagt hat/ und noch viel weniger von demjenigen
einlassen, wag er gesagt hat im Widerspruche mit dem, was uns
durch den Hrn. Landammann Anfangs der Sitzung an s Herz
gelegt worden ist. Ich bin nicht in der Stimmung, daß ich

auf dergleichen Sachen kommen möchte im Augenblicke, wo die
Bcsorgniß auf meinem Herzen liegt, unsere Freiheit habe noch

nie so auf dem Spiele gestanden, wie jetzt. Dieses Gefühl hin.
dert mich, auf die berührte unanständige Aeußerung dasjenige
zu erwiedern, was eigentlich darauf erwiedert werden sollte.
Ueberhaupt würde ich jetzt nicht daS Wort ergreifen, wenn die
Umstände nicht so wichtig wären, wenn nicht alles auf dem Spiele
stände, wenn nicht geredet werden müßte in Momenten wo cS

darauf ankömmt, daß Jedermann sehe, ob man noch denke, wie
man stctS gedacht hat. Ich erkläre zum VorauS: mir imponirt
weder Frankreich mit seiner Macht, noch Oestreich, noch die an.
dern Mächte; aber ebensowenig imponirt mir daS Geschrei der
Menge, welche gar selten weiß, warum es zu thun ist. Ebensowenig

imponirt mir ein Dolch, der von einem geheimen Vehm-
gcrichle geschliffen sein möchte, um diejenigen zu verfolgen, welche
gewissen Umtrieben einen Damm entgegenstellen. Mir imponirt
nicht das Grunsen oder Schreien derjenigen, welche in jedem,
der mit ihren Intriguen und Ränken nichts zu thun haben will,
einen Feind der Freiheit und guten Sache erblicken. Mir im-
ponirt auch nicht Lob oder Tadel dieses oder jenes ZeitungS-
blatteS; man bleibt dessen ungeachtet immer, wer man ist. Wer
sich dadurch imponircn läßt, der muß sich nicht in öffentliche
Sachen mischen. Ich wüßte gar nicht, warum ich mir durch
irgend etwas »mponiren lassen sollte. Ich sage dieses nur, um
meinen Freunden zu zeigen, daß das Votum, welches ich abgeben
werde, ein unabhängiges Votum ist. — Wenn wir in der vorlic.
genden Sache ganz Recht hätten, so würde auch ich glauben,
eS wäre noch heutzutage die Zeit, wie sie vor äoo Jahren gewe-
sen ist, nämlich die Zeit der Erhebung der Gemüther gegen jede

Eingriffe in unsere Rechte und Freiheiten. Wenn wir wüßten,
daß, falls wir untergehen sollten, dann über unö ruhen würde
der unbefleckte Name eines Wahrheit liebende» und gerechten

Volkes; so glaube ich» wir sollten heute den Kampf wagen,
wenn schon ganz Europa gegen uns wäre. Aber noch ist es ja
nicht ganz entschieden, ob wir eigentlich mehr Unrecht oder mehr
Recht haben. In solchem Falle glaube ich an keine Großthaten,
an keine Einigkeit, an keine Kampflust. Wenn wir einen Blick
auf die Geschichte werfen, so haben die Schweizer in ihren
Großthaten stctS daS Recht völlig auf ihrer Seite gehabt, und jedes

Unrecht, das sie erlitten hatten, diente nur dazu, nicht bloß ihre
Gemüther zu stärken, sondern auch die Sympathie der Völker
für sie zu erregen. So siegten sie. Wenn das heute der Fall

wäre, so wollte ich heute noch glauben, die französische Nation,
abgesehen von ihrer Regierung, würde sympathisiren mit uns,
und ihre Bajonette würden sich im Augenblicke, wo sie gegen
unö gerichtet werden sollten, unwillig umwenden gegen diejenigen,
von welchen sie zur Unterdrückung eines freien Volkes mißbraucht
werden wollten. Selbst bei den Deutschen könnte das begegnen,
wenn sie wüßten, daß uns unverantwortliches Unrecht geschähe.
Aber ist daö der Fall? Ist cö der Mühe werth, in dieser Sache
einen solchen Effort zu machen? Wenn ich einen Blick werfe
auf die Gutmüthigkeit, womit man den unglücklichen Flüchtlingen

Thür und Thor aufgcthan hatte, wenn ich dann erwäge, wie
sie sich nachher gebärdet haben, so daß uns von allen Seiten
her zugerufen wurde: diese Leute treiben bei euch ein Wesen,
das wir nicht leiden können, — wenn ich ferner erwäge, wie
man in der Steinhölzligeschichte die ganze Sache als eine Harm,
lose erklärt und den Mächten feierlich versprochen hatte, es solle
eine Säuberung in Absicht auf jene Leute stattfinden, und dann
doch nichts geschehen ist von diesem Allem, — wenn ich bedenke,
wie damals Herr Schultheiß Tscharncr fast Gewalt brauchen
mußte, um von verschiedenen Kantonen zu erlangen, daß nicht
auf die Drohung von Bombelles alles ohne Unterschied fortgejagt
werde, und wie man damals über Hrn. Tscharner und mich her-
gefallen ist, und wie man namentlich zu Zürich gesagt hat, Berns
Trotz werde die Schweiz in Verwickelungen stürzen, und man neulich

hingegen gesagt hat, die Scrvilitäl von Bern werde die
Ehre des SchwcizerlandeS kompromiltiren, — und wenn ich dann
in der Coiiseilgcschlchre sehe, daß Frankreich nicht uns ausspio.
niren wollte, sondern etwas vielleicht ganz anderes, daö wir selbst
nicht gekannt haben, vielleicht eine geheime Macht, einen gehet,
men Bund, der den Boden unter unsern eigenen Füßen höhlte,—
wenn ich deute, daß cS sich auch jetzt durchaus nicht handelt um
unsere unschuldige Haushaltung, sondern um den Uuierschlauf,
den wir Leuten gegeben haben, die nicht besser sind als Bandl.
ten, und daß die fremden Regierungen über diese Dinge viel,
mehr wissen alS wir denken, und daß sie gewiß nicht für nichts
ihre Spione hier haben, — wenn ich denke, daß die Mächte uns
einst sagen werden: Euch hassen wir nicht zu Leibe gehen wollen,
sondern denen Leuten, die eine allgemeine Republik über den
Trümmern der jetzt bestehenden europäischen Ordnung der Dinge
gründen wollten, und deren Opfer auch ihr geworden wäret, —
wenn ich daS alles ansehe; so verliere ich ganz allen Muth und
alle Lust zum Kriege, der Daumen fällt mir in die Hand, ich
höre auf zu trotzen, sondern sage demüthig: wir haben gefehlt.
Allen Großthaten muß vorausgehen, daß wir das Unrecht wieder
gut machen. Dann auf dem Boden des RechtS — da bin ich
auch zur Stelle So lange wir aber über Dinge weggehen,
die nichts weniger alS sauber sind, wie z. B. die Geschichte von
Bertvla und MigUari, und vielleicht noch manches andere; so

bin ich wahrhaftig sricdselig und suche meine Ehre und meine
Würde darin, den begangenen Fehler wieder gut zu machen.
So geschmeidig ich bin, wenn ich gefehlt habe, so starr und
unbeugsam werdet Ihr mich finden, wenn wir einmal wieder rein
und schuldlos da stehen. Diesen Augenblick aber glaube ich, wir
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sollen peeesv! machen; wir sollen zu Frankreich sagen: Ihr habt
eine rauhe Sprache mit uns geredet; wir hätten einen gemäßigter»

und freundschaftlichern Ton erwartet; wir hätten nicht
geglaubt, daß ihr wegen einigen Fehlern sogleich das gezückte

Schwerdt gegen uns aufheben würdet; vielmehr hätten wir
geglaubt, ihr würdet uns offen sagen: räumet auf, es ist so

und so, und wenn ihr nicht wollt, daß eure Freiheit mit der

unsrigcn gestört werde, so macht, daß jene Ruhestörer aus euren

Grenzen fortkommen!— Das, Tit., glaube ich, sollen wir
Frankreich sagen und zugleich Aufschluß begehren über die

verschiedenen, in der Rote enthaltenen Andeutungen, mit dem

Versprechen, daß, wenn man uns Aufschluß geben könne, wir
dergleichen Ungeziefer vertilgen wollen. ES handelt sich nicht bloß

um die materielle Glückseligkeit der Schweiz und einiger Hausväter.

Daß z. B. auch mein Brodkorb mir weggenommen ist,

wenn die Sperre eintritt, daö weis ich gar wohl. Aber es han-

delt sich jetzt nicht darum, es handelt sich um die Freiheit. Wenn

wir denjenigen, von welchen man glaubt, daß sie unserer Freiheit
zu Leibe wollen, Äriff geben, ja dann ist die Freiheit um
Jahrhunderte zurückgewichen, nicht bloß für uns, sondern für ganz

Europa. Ich habe geholfen zu Wiederherstellung unserer Frei-
heit durch Reformirung eines Familienregiments in ein freies

Bürgcrthum; aber weiter glaube ich keine Vollmacht zu haben;
ich bin nicht von denen, welche zuerst, alS noch Gefahr vorhan-
den war, in der Rachhut standen, und jetzt hingegen sichln die

Vorhut drängen, weil sie glauben, eS sei jetzt nichts mehr zu

riskiren. Aber wollte Gott, es würde sich niemand mehr
Vorwürfe zu machen haben, als ich; dann wären wir in Entwickelung

unserer innern Angelegenheiten gewiß welter, alS wir jetzt

leider nicht sind. In den letzten Zeiten sind wir wahrhaftig
eher zurück alS vorwärts gekommen auf der Bahn des

konstitutionellen FortschreitenS und der der Entwickelung der durch unsere

Verfassung aufgestellten Grundsätze. Ich aber erkläre feierlich,
daß ich unschuldig an den Hindernissen bin, welche durch ein

unkluges und taktloses Verfahren dieser Entwickelung in den

Weg gelegt worden sind, und ich will hiemic jede Verantwort-
lichkeit von mir abgewälzt haben. Ich habe jeder Zeit mit
Mund und Feder gesagt, was ich für Recht hielt, aber zu Sa-
chen, die ich nicht verantworten könnte, will ich nicht Hand
bieten, denn, wie schon gesagt, ich frage noch wenig nach dem

Geschrei der Menge oder nach dem falschen Lobe oder Tadel
dieses oder jenes Zeitungsschreibers, Fast jeder Mensch ist durch
etwas bestechlich; wer mcht durch Geld und Gut, der ist

vielleicht durch daö Lob einer Zeitung oder durch eine miserable
Adresse zu gewinnen. Ich hingegen war ftetS gewohnt, meine

Ansicht zur Ansicht der Menge zu machen, aber nicht, meine
Ansicht nach der Ansicht der Menge zu modeln. Ich warne,
Tit., vor übertriebenem und unbescheidenem Gebrauche der Freiheit;

ich warne vor der Schuld, und endlich warne ich vor
allen denen Anfeindungen und Anfechtungen im Innern, die
gegenwärtig auf einen Punkt gekommen sind, der mir zeigt, daß
dieselben nicht aus uns hervorgegangen, sondern, daß sie das
Resultat des Getriebes Fremder sind, — was für Fremder,
will ich jetzt nicht sagen. Offenbar rede ich nicht von allen
Fremden, allein eö ist oft gar schwer, die einzelnen Ramen zu

nennen,— genug, «ntcr uns, in unserer friedlichen HauShal-
tung hat dieses Treiben während mehrerer Jahre keine Wurzel
gefunden, sondern erst, seitdem gewisse Leute sich der Publizität
bemächtigt haben, hat eS sich eingenistet. Ich rathe zum Frieden

und dazu, lzuerst alles Gefehlte wiederum gut zu machen
und dann stark zu erwarten, was weiter kommen wird. Läßt
man uns dann noch immer nicht in Ruhe, so wollen wir dann
sehen, ob wir nicht fähig seien, Widerstand zu leisten, einen
Widerstand, der dann vielleicht Manchem Angst machen könnte,
der jetzt lacht.

Sträub. Vor allem aus freut eS mich, gesehen zu
haben, wenn ein Mitglied im Militärdepartemente mangelte, wen
man darein wählen sollte. Die Früge ist nun: Haben wir
Recht oder Unrecht? Ich muß ja freilich sagen, daß wir in
der Conseilsache weder in der Form noch in der rechtlichen Be-
Handlung Recht haben. Es ist bereits gezeigt worden, wie und
in welchen Beziehungen die Form verletzt worden sei. Vor
allem aus hätte gar keine Untersuchung stattfinden sollen, denn

nach unsern Gesetzen hat gar kein Vergehen Platz gehabt. ES
soll mir doch ein Rcchtsgelehrter sagen, wo in unsern Gesetzen
es verboten sei, einen falschen Paß zu tragen. Erst wenn ich
von dem falschen Passe Gebrauch mache, findet ein Vergehen
statt. Jedenfalls — was ist daS die Tagsatzung angegangen,
wenn Einer mit einem falschen Paffe hiehergckommen ist, der
bereits vorher, nm Vorwisscn der Behörden, ebenfalls mit einem
falschen Passe 12 Tage lang sich hier aufgehalten hatte? Warum
hat die Tagsatzung nicht lieber seiner Zeit gesagt: Gebt
Rechenschaft, warum ihr die Polen hereingelassen habt? Damals
wollte die Tagsatzung nichts davon, — warum mischt sie sich
denn jetzt in die Conseilsache? Ich begreife gar wohl, — man
wollte dem französischen Gesandten, wie man zu sagen pfiegt,
eins versetzen; darum hat man die Sache der Tagsatzung
überwiesen. ES rst freilich brav, daß man nun den Fehler einge-
stcht, denn daß gefehlt worden, ist unwidcrsprcchlich. ES ist
auch nirgends rechtlich bewiesen, daß überhaupt auf der
französischen Ambassade dem Conseil ein falscher Paß ausgestellt
worden ist; Wahrscheinlichkeitsgründe zwar sind da, aber zu ei-
nem rechtlichen Beweise gehören entweder zwei Zeugen oder das
Eingeftändnlß. Nun ist weder das Eine noch das Andere
vorhanden, denn die Aussage Conseils kann man wahrhaftig nicht
als eine rechtsgültige Aussage betrachten. Man sagt freilich,
eS sei ein Expertenbcfund da, aber auch dadurch ist uns nichiâ
rechtlich ermittelt. Allein gesetzt, die französische Gesandtschaft
habe wirklich den Conseil einen falschen Paß ausgestellt, geschieht
das nicht in der Diplomatie häufig? Ich müßte mich sehr
irren, aber ich glaube gehört zu haben, eS seien zur Zeit der
Polen auch in der Schweiz falsche Pässe ausgestellt worden, ohne
daß ein Hahn danach gekräht hätte. Man scheint also wenigstens

damals angenommen zu haben, solches sei in gewissen Fäl-
len üblich. UebrtgenS wurde jedenfalls der Paß nicht ausgestellt,

damit Conseil schweizerische Behörden beobachte, sondern,
damit er den allfälligen Komplotten fremder Flüchtlinge gegen
die Ruhe unserer Nachbarstaaren auf die Spur komme. Darum
wiederhole ich: Wir haben in der ganzen Untersuchung gegen
Conseil in förmlicher und rechtlicher Hinsicht gefehlt, und die
Tagsatzung hat doppell gefehlt, darin, daß sie sich damit befaßt,
und daß sie auf bloße Vermuthungen hin ein solches Befinden
ausgestellt hat, das die französische Gesandtschaft und die ganze
französische Ration höchlichst kompromittiern mußte. Wenn die
Herren bei Abfassung dieses Berichts die Landcharten und die
Geographie zur Hand genommen und die Größe und Lage beider
Länder sorgfältiger überlegt hätten, sie würden wahrscheinlich
einen mildern Bericht gemacht haben. Sie haben gewiß zu
wenig bedacht, daß wir gegen die 400 000 Mann stehenden
Truppen, die Frankreich gegen uns verwenden kann, mit unsern
höchstens 100,000 Mann — nicht eben wohl disziplinieren —
Truppen schwerlich viel ausrichten würden; sie haben ferner
nicht bedacht, daß wir mir unsern 22 Köpfen auch nicht so

leicht EineS Sinnes werden, wie eS doch nöthig wäre. DaS
Sprichwort ist auch her wahr: ES ist nicht gut, mit große»
Herren Kirschen zu essen, denn sie werfen Einem nachher gar zu
gerne die Steine und die Stiele nach. — Ueberhaupc — wie
hat man uns nicht immer einschläfern wollen über die drohenden
Gefahren. Zuerst hat man gesagt, die angedrohte Sperre sei
eben nur eine Drohung; jetzt aber, wo dieselbe eingetreten ist,
sagt man, sie gereiche unsern Gegnern zu weit größerem Scha-
den, als unS. Gut, Tit., es fragt sich aber: wer mag den
Schaden besser ertragen? Ich glaube, wir mögen den Schaden
nicht so gut ertragen, wie Frankreich. Wenn wir jetzt den
pensionirten Militärs ihre Pensionen zahlen, so ist das gar
schön; aber wenn dann diejenigen Leute, welche jetzt wegen der
Sperre ihre Pferde nicht mehr nach Frankreich verkaufen
können, vor uns treten und sagen: Ja, helft unS jetzt auch, be-
zahlt uns unsere Zinsen u. s. w. — werdet Ihr es dann auch
thun? Und wenn es eine allgemeine Sperre giebt, werden dann
die andern Kantone, welche nichrS mit der Conseilgcschichre zu
thun gehabt haben, auch so ruhig bleiben? DaS Hemd ist doch
immer näher als der Rock, man mag von Patriotismus reden,
wie man will. ES ist möglich, daß die Mächte Unruhen
beabsichtigen; aber wenn sie entstehen, wer trägt dann die Schuld
davon? die, welche jetzt zur Mäßigkeit rathen, oder die, welche
absolut Recht behalten wollen, obgleich wir Unrecht haben?
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Man sagt! Wir haben schönes, prächtiges Militär, wir ver-
wenden jährlich so und so viel darauf u. s. w. Ich halte auch
viel auf unserm Militär, aber nach den neuen Grundsätzen hat
das Militär das Recht, zu fragen: Warum werden wir
aufgeboten? warum müssen wir ens Feld? Und wenn nun jetzt,
in Folge der gegenwärtigen Verwickelungen, ein militärisches
Aufgebot ergeht, und die Mannschaft fragt, wofür? — was
sollen wir da antworten? Müssen wir nicht da antworten:
Wegen der übel geführten, unrechtmäßigen Conseilsache, wegen
einigen unruhigen Fremden, die unS zur Revolution reizen
wollten, und vielleicht auch wegen einiger Zeitungsschreiber,
die nicht aufhören können, über die fremden Mächte loszuziehen.

Ja, Tit., wenn wir unsern Leuten daS antworten müssen, dann
werden sie sagen: I.!,!:«-!!,! wir wollen auch ein Wörtchen dazu
sagen! und dann wird es bald heißen, wenn das Militär die
Unrechlmäßigkeit der Sache eingesehen hat: Ganze Wendung,
rechtSumkehrt! wir wollen wieder nach Hause! Hingegen gar
gerne werden sie Alle kommen, sobald es sich darum handelt,
jene Leute alle, die uns in immer neue Verwickelungen stürzen,
aus dem Lande zu jagen; da würde Keiner daheim bleiben wollen.
Man rühmt uns viel von unsern Vätern vor; allein, ich habe

mir sagen lassen, die Schweiz sei damals gar viel einiger gewesen,

als hcutzutag, hingegen weder Frankreich noch die andern
Staaten seien so stark gewesen, als jetzt. DaS macht einen
kleinen Unterschied. Ich begreife nicht, wie man meinen kann,
wir seien noch in der nämlichen Eintracht. Man beschuldigt
unter Andern» namentlich auch die Aristokraten wegen allen die-
sen Verwirrungen und Uneinigkeiten, — ich weiß nicht, ob

mit Recht oder mit Unrecht; »ch weiß nicht einmal, was ein

Aristokrat ist. Wenn ich aber ein Aristokrat wäre, so einer
nämllch, wie man sagt, daß sie seien, so würde ich daheim

hinter dem Tische sitzen und in aller Ruhe und Zufriedenheit
essen und trinken und sagen: Ich will die Wühler nur machen

lassen, die arbeiten so gut für mich, daß ich mich weiter nicht
zu bemühen brauche. Man spricht viel vom Nationalwillen;
aber, wenn Ihr den kennen wollt, so müßt Ihr weder dle

Schutz, noch die Nationalvcreine fragen, sondern die Leute

möchte ich fragen, welche am Ende bezahlen und herhalten
müssen, wenn eö Ernst giebt. Ich wohne auf dem Lande; ich

glaube ein wenig die Volksmeinung zu kennen, und ich bin

gewiß, daß alle Mitglieder vom Lande sagen werden: daS ist

die Meinung der Nation. Ich sehe die heutige Sitzung für
eine der wichtigsten an, und eö kann möglich sein, daß von

dieser heurigen Sitzung Sein oder Nichtsein, Frieden oder Krieg
abhängt, so wie die Lösung der Fragen, ob unsere freien
Institutionen und unsere schone Verfassung noch ferner bleiben

oder aber nicht bleiben sollen. Darum mochte ich jetzt dringend
ermähnen, daß Jeder von uns wohl überlege, wie er dieses

Mal den guten Weg einschlage. Wo ist der gute Weg? Ich
bin ein simpler Landmann, kenne von Diplomatik und Politik
nichts, darum will ich denjenigen Weg einschlagen, welchen

mir die Magistratspersonen bezeichnen, die durch ihre lange
Erfahrung, durch Rechtlichkeit, Habhaftigkeit und Unetgennützig-
keit uns die Garantie geben, daß sie das Wohl des Vaterlandes
am besten kennen und am aufrichtigsten wollen, und die noch

nie das Vaterland in Verlegenheit geführt haben. Hingegen
den Weg will ich nicht gehen, welchen mir Solche zeigen möchten,

die uns, ungeachtet des besten Willens, schon so oft irre
geführt und uns schon so viel eitle Mühe verursacht haben, und
die nicht sowohl in gemeinnütziger Thätigkeit als vielmehr im
Jntriguiren und Theorctisiren die Regierungskunst suchen. Was
wollen wir endlich anderes, als daß wir in Ruhe, in Frieden
und Einigkeit die Früchte unserer Verfassung genießen können?

Darum scheuen wir unS nicht, und wer uns Aufruhr predigt,—
fort mit ihm! wir wollen nicht Leute, welche das Zutrauen
zwischen Negierung, Volk und Beamten zu untergraben suchen,

an unsern Brüsten aufziehen, sondern eö ist Zeit, daß wir ihnen
das „Püppi" entziehen. Wenn wir daS thun, so wird Alles
sogleich viel besser gehen. Ich stimme mit voller Ueberzeugung
zum Antrage des Regierungsraths, jedoch mit dem Zusätze,
daß die Gesandtschaft ihre Stimme unter Vorbehalt der Rati-
fikation des Großen Rathes abzugeben habe.

Romang. Weil so viel von Volkswillen, VolkSenthusias.

Ms, elektrischem Durchzucktwerden der patriotischen Herzen die

Rede ist, so fühle ich mich verpflichtet, auszusprechen, daß ich
die Ueberzeugung habe, in der Gegend, in welcher ich wohne,
herrsche durchaus diejenige Stimmung, wie Hr. Oberstlieute-
nant Sträub sie geschildert hat. Niemand will zwar bei uns
auf Unkosten der Ehre und Unabhängigkeit des Vaterlandes
ungcgründeten Forderungen sich unterwerfen, aber man hört
bereits allgemein fragen: Wer hat diese Drohungen, diese
Anstünde veranlaßt? Werden, wenn eS zu ernsten Demonstrationen

kommen sollte, die Fremden und die Zeitungsschreiber unS
den Schaden ersetzen? Ich stimme ganz zum Antrage des Re-
gierungörathS und des diplomatischen Departements, so wie zu
dem von Hrn. Sträub vorgeschlagenen Zusatz.

Schneider, Regierungsrath. Nach der von Hrn.
Oberstlieutenant Sträub geäußerten Anficht sollte man beinahe glauben,
die Minderheit des Regierungsraths bestehe aus lauter Wühlern.
Vor diesem Vorwurfe möchte ich mich wenigstens verwahren.
Ich gehöre keinem politischen Vereine an, ich habe eS meiner
gegenwärtigen Stellung schuldig zu sein geglaubt, mich alles
dergleichen zu enthalten. Ich wünsche gar sehr, daß Ruhe,
Ordnung und Friede bestehe, aber ebensosehr, daß man meine
Absichten nicht verdächtige. Ich will Ruhe, Ordnung und
Frieden, so lange diese Güter mit der Ehre verträglich sind.
Allein, sobald ich glaube, sie seien mit der Ehre nicht mehr
verträglich, kann ich auch zu etwas Anderem stimmen. Wenn
man uns eine Faktion nennt, so bin ich dabei nicht kalt. Diese
Regierung ist keine Faktion, die regenerirten Regierungen sind
keine Faktionen! Allein, in der Note Frankreichs ist daS so

ziemlich deutlich ausgesprochen. DaS beweist, daß man die
Grundsätze von 1830 nicht mehr gerne sieht, sondern nach und
nach zu unterdrücken und daher auch den republikanischen Geist
in der Eidgenossenschaft zu demoralisircn sucht. Wenn ich zurückgehen

wollte auf die frühern Zeiten, ich könnte auch MehrereS
anbringen; ich könnte auch von den Polen reden. Ich bin nicht
daran schuld, daß sie hereingekommen sind. Als sie aber einmal
im Lande waren, da habe auch ich gedacht, man müsse sie
behalten, weil ihnen ja alle Thüren verschlossen waren; hingegen
als dieselben beim Savoyerznge einmal draußen waren, da
wollte auch ich sie nicht mehr. An der Flüchtlingsgeschichte
trage ich ebenfalls keine Schuld; ich war stetS dafür, daß man
die Ruhestörer entferne und die völkerrechtlichen Verpflichtungen
erfülle. Wenn ich nun heute anders stimme, alö die Majorität
des RcgierungSrathS, so kann ich das jedenfalls verantworten,
denn ich stimme immer nach Wissen und Gewissen, und höre nicht
auf daS, waö Andere mir vorsagen. Ich glaube, die Note
Frankreichs erfordere, daß man frei erkläre, man gebe keine
Genugthuung; man ist keine schuldig, mag in der Form noch
so sehr gefehlt worden sein, in der Sache doch haben wir recht.
Ich muß hier beifügen, daß ich letzten Freitag im Regierungsrathe

den Wunsch ausgesprochen habe, daß auch der Bericht der
Tagsatzung gedruckt und allen Mitgliedern des Großen Ratheg
ausgetheilt werde, denn ich wußte zuverlässig, daß eine große
Zahl von Mitgliedern diesen Bericht gar nicht kennt; und es

schien mir bedenklich, daß ohne Kenntniß dieses Berichtes
darüber abgesprochen werden solle. Die Kanzlei, welche den Re-
gierungSrath damals bediente, hat den bestimmten Auftrag erhalten,

den Druck zu besorgen. Warum es nun nicht geschehen ist,
weiß ich nicht. Wenn der Bericht sich in Aller Händen befände,
so würden gewiß viele Mitglieder die Conseilgeschichte mit
andern Augen betrachten. Mein Votum geht dahin, keine Genugthuung

zu geben, weil ich die Ueberzeugung habe, daß der erste

und größte Fehler in dieser Angelegenheit zwar nicht vom fran-
zösischen Ministerium, wohl aber von der französischen Polizei
oder Gesandtschaft ausgegangen ist. Wo ich nicht glaube,
Unrecht zu haben, will ich nicht Satisfaktion geben, besonders
nicht, da sie so drohend verlangt wird. —

Koch, Regierungsrath. Die heutige Stunde wird über das
Vaterland entscheiden. Sie kann unS vielleicht auf den bessern
Weg führen, sie kann uns aber auch in den Abgrund stürzen.
Der Weg, den wir bisher geführt worden, hat uns geführt bis
an den Abgrund; jetzt sehen wir ihn, und jetzt sagt man uns:
eure Ehre erfordert, daß ihr vollends darein springet. Es ist
jetzt etwas mehr als 5 Jahre her, daß ich noch im alten Saale
einen Mann, den ich hochschätze, sagen hörte: „Ich will mich



lieber unter den Trümmern meiner Vaterstadt begraben lassen/

als daß ich den Prätentionen des Landes nachgäbe!" Damals
habe ich ihm erwiedert: „Wenn ihr mit eurem eigenen Gelde
spielt/ dann könnt ihr spiele»/ so hoch ihr wollt; aber wenn
ihr das Schicksal von Hunderttauscnden in Händen habt/ so

habt ihr kein Recht/ eine solche Sprache zu führen." Jenes
Erstere kömmt von einem Extreme her/ dieses vom andern
Extreme. Ich stehe in der Mitte zwischen beiden. Man hat dieß
das jnstv-miliei, geheißen; das war eine gar abscheuliche Sache!
Ich werde indessen gleichwohl so lange auf dieser Bahn fortgehen/

als Gott mir den gesunden Verstand erhält. Die heutige
Geschichte läßt steh nicht ex »tzrupto behandeln/ sondern ste ist

lediglich die Fortsetzung einer langen Historie. Wenn wir das
gleiche System verfolgen / wie seit 2 Jahren / so werden noch
mehrere solche Früchte zum Vorschein kommen/ wenn nämlich
man uns Zeit dazu läßt. Aber wir sind heute in der Stelle
jener alten Fabel vom Herkules am Scheidewege. Der eine
Weg war breit und schön geschmückt/ aber führte zum Verderben;

der andere rauhe Weg hingegen führte zum Tempel der
Unsterblichkeit. Wir sind zwar nicht Herkulesse/ aber wenn wir
den kriegerischen Weg gehe»/ so wird uns der schwerlich zur
Unsterblichkeit führen; die Sache wird dann bald richtig sein.
Herr Oberstlieutenant Sträub/ welcher auf dem Lande wohnt
und die Volksstimmung kennt/ und welcher gegenwärtig noch in
unserm Militär aktiv ist/ hat bereits gewarnt. Ich habe zwar
nicht mehr die Ehre / zu dienen; eS ist gut/ daß man mich in
Ruhestand versetzt hat; freiwillig wäre ich nicht darein gcgan-
gen/ aber es ist jetzt nun einmal so. Ich bin dasjenige
Mitglied im Negierungörathe, welches gesagt hat: Ihr könnt nicht
kriegen! und ich wiederhole diese Behauptung ungcschcut hier
M Großen Rathe. Wolle Gott / daß Ihr nicht die Erfahrung
davon machen müsset! Wenn Ihr wollt/ daß ich Euch das vor-
dcmonstrire/ so bin ich bereit dazu. Glaubt Ihr/ wir werden
eS im Falle eines Krieges nur mit Frankreich zu thun haben?
Weder Deutschland/ noch die andern Mächte können ruhig zusehen

/ wenn wir Krieg haben mit Frankreich. Mso werden wir
allein stehen gegen alle übrigen Mächte. Schon deßhalb können

wir jetzt weniger einen Krieg wagen/ als wir eS im Jahre 1798
thun durften. UebrtgenS bedenken Sie wohl/ Tit./ daß wir
Anno 1798 «0/000 Gewehre IM Zeughause hatten / und daß
nichtsdestoweniger daö ganze Land vollständig bewaffnet war;
dann besaßen wir circa 400 Kanonen und eine vollständige
Ausrüstung an Munition und KricgSgeräthschaflen für wenigstens
3 Feldzüge. Wie eS nun gegenwärtig darum steht/ davon habe
ich auch einige Kenntniß; wenigstens war ich in einer noch nicht
sehr entfernten Epoche im Falle/ mehrere Rapporte über unsern
materiellen Knegöbcstand zu machen/ und sie sind nicht sehr brillant

ausgefallen. ES ist möglich/ daß die Munition nun
vermehrt worden ist/ aber gewiß nicht so/ daß wir damit der ganzen
Welt den Krieg machen könnten. Die Rolle/ welche Einige von
uns im Jahre 1798 spielen mußten/ ist nicht mehr die heutige.
Damals waren wir überhaupt in besserer KricgSverfassnng / alö
jetzt. DaS bernensche Militär hat sich damals gehalten und
geschlagen/ so gut/ alS eS sich jetzt für eine gerechte Sache irgend
schlagen würde. Sogar Weiber ließen sich niedermetzeln. Daö
Resultat davon war/ daß nur ans unserm Kantone bei 2/000
Menschen das Leben verloren/ daß gegen 30 Millionen eingebüßt
worden sind/ und daß Mord und Brand ln den Dörfern
wüthete. Trotz des heldenmüthigsten Widerstandes sind wir unterlegen

— ehrenhaft/ ja/ aber wir hatten nicht muthwillig
angefangen. Worum ist eS jetzt zuthun? Ein Mensch/ den Niemand
kennt/ treibt sich hier herum/ wird gepackt von Leuten/ die keine
Befugniß dazu hatten/ die wir nachher fortjagten/ und die wohl
nicht viel Besseres waren / alS Banditen. Von solchen Leuten
wird Jener zu Geständnissen gezwungen/ eS werden Verhöre mit
ihm abgehalten / sie schleppen ihn nach Freiburg/ nach Nydau.
Dort sind von unsern Extrapatriotcn auch Einige dabei gewesen;
die haben eS gar herrlich gefunden / einen Spion erwischt zu
haben. Endlich/ nach allen möglichen vorgefallenen Mißbräuchen

/ führen sie jenen Mann zum RegierungSstatthatter. Was
kam nun heraus? Daß eS ein Mensch war/ den die französische
Polizei als einen Spion hcrgcichickt hatte. Etwa gegen uns?
Keineswegs/ sondern um dem Komplotte von KönigSmordern auf
die Spur zu kommen. Conseil hatte keinerlei Auftrag/ gegen

irgend schweizerische Behörden zu handeln; er sollte einzig über
die verbrecherischen Umtriebe und Anschläge der bei uns eilige-
nistete» fremden Flüchtlinge sich Gewißheit zu verschaffen suchen.
War also Conseil unser Feind oder unser Freund? Sind wir
etwa die Lompli^es jener Umtriebe? ich glaube eS nicht. Sind wir
aber nicht für / so sind wir gegen sie / aut-.iui! eine dritte giebt
es nicht. Conseil war somit zwar ein französischer Spion / aber
der im Sinne von Recht und Ordnung und Gesetz und Sicher,
hcit gegen diejenigen Leute agirte/ welche in ganz Europa Alles
über den Haufen werfen und einen allgemeinen Brand entzünden
wollen Und wir/ waS thun wir? Wir fahren über diesen Menschen

her/ setzen ihn in'S Gefängniß und leiten einen Prozeß
gegen ihn ein. Was hat er denn gegen uns gesündigt? Ant-
wort: nichtS/ durchaus nichts! Man sagt freilich: ja/ er habe
falsche Pässe gehabt; allein er hat eS ja der hiesigen Polizei von
Anfang an angezeigt/ daß er einen falschen Paß trage. Damals
begehrte er zugleich eine AufcnthaltSbewilligung/ die man ihm
freilich abschlug/ aber man ließ ihn doch zwölf Tage lang hier
herumlaufen. Als er zum zweiten Male hergekommen war / da
fand man nun zwei Pässe auf ihm/ welche den Anschein von Un.
richtigkeit hatten. DaS war jetzt ein Essen für die cxtrapatrio.
tischen Seelen. Man hat vergessen / daß daS Justizdcpartement
zu verschiedenen Malen dem Negierungörathe berichtet/ die und
jene seien mit falschen Pässen da/ und daß dann der RegierungS-
rath bloß antwortete/ so solle man diese Leute wegschicken. Man
hat vergessen/ daß auf der preußischen Gränze ein ganzes Rudel
Polen angehalten worden sind / welche sämmtlich falsche/ in der
Schweiz ausgestellte Pässe trugen; und man hat vergessen/ daß
diese Leute eingestanden/ sie hätten beabsichtigt/ nach der russischen

Gränze zu gehen, um den Kaiser zu morden. Wenn man
solcher Sachen sich bewußt ist/ so darf man dann nicht einen
allzugroßen Horror empfinden/ wenn etwa ein französischer Spion/
um im guten Sinne und im allgemeinen Interesse zu wirken/
mit falschen Pässen hieher kömmt; und dann muß man auch nicht
einen solchen Höllenlärm darüber erheben. Ueberhaupt: waS sind
falsche Pässe? Wenn der österreichische Kaiser unter dem
Namen eines Grafen von Falkenstcin/ oder wenn der König von
Schweden unter dem Namen eines Grafen Wasa reist/ und ihre
Pässe auf diese angenommenen Namen ausgestellt sind / — sind
dann das falsche Pässe? Haben die Personen/ die sich ihrer
bedienen/ daS Schallenwcrk verdient? Eine jede Regierung hat
das Recht/ Pässe auszustellen auf beliebige Namen; das sind
keine Falsa. ES kömmt nur darauf an/ daß man auf recht,
mäßige Weise in den Besitz seines Passes gelangt sei. Der
Paß/ den ein Staat ausstellt/ ist nichts anderes als die
Erklärung: Wir geben euch den Träger desselben als den und
den/ und nehmen ihn als solchen euch seiner Zeit wiederum ab.
Wenn nun die französische Gesandtschaft von ihrer Regierung
daS Recht erhalten hat/ überhaupt Pässe zu erlheilen/ so hat sie
auch das Recht/ einen Paß auf einen beliebigen Namen auszu-
stellen. Denn wenn die Regierung dieses Recht nicht hätt«/ so
hätte auch der Kaiser von Oestreich nicht das Recht/ unter dem
Namen eines Grafen von Falkenstein zu reisen. Erst dann
könnte es dem Conseil zum Verbrechen angerechnet werden/
wenn er selbst die französische Gesandtschaft oder Polizei durch
Angabe eines falschen Namens getäuscht hätte. UebrigcnS hat

° Conseil von diesem falschen Passe gar keinen Gebrauch gemacht.
Wenn ich eine falsche Obligation im Sacke trage/ aber mich
ihrer nicht bediene/ — habt Ihr dann ein Recht/ mich darum
zu belangen? Den einzigen falschen Paß, dessen sich Conseil
wirklich bedient hatte, hat er selbst dem Hrn. Watt vorgezeigt,
ohne daß dieser sich bewogen fand, ihn deßhalb weiter zur Rede
zu stellen. Wohl aber hat Bertola Gebrauch gemacht von dem
falschen Passe Conseil's/ um vermittelst desselben Conseil's Ge.
packe von der Post zu holen. Ich will gerne sehen, wie daS
Obcrgericht dann hierin urtheilen wird. Jedenfalls macht Frankreich

uns nicht darüber Vorwürfe, daß wir den Conseil eingezogen

haben. Hingegen sind in der Prozedur Sachen vorgefal-
len, die wahrlich, wenn man sie näher betrachtet, gewaltig
hinken. Zuerst ein JnstruktionSrichter, der nicht beeidigt ist
— (Hr. RegierungSrath NeuhauS ruft, ja freilich, er
sei durch den RegierungSstatthatter beeidigt worden; Hr. Re-
gierungöstaithalter Roschi verneint dieses); dann einen Sekretär
dazu, der mir zwar herzlich lieb ist, aber — wann ist er für
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dergleichen Verhöre beeidigt worden? Kann also diese so
geführte Prozedur als eine authentische angesehen werden? Und
diese Prozedur braucht man als Mittel/ wozu? Selbst unter den
Wilden lst angenommen/ daß die Personen der Gesandten heilig
seien. Wenn wir von diesem Grundgesetze abgehe»/ so ist kein
Verkehr zwischen den Völkern mehr möglich/ und wer gegen
diesen Grundsatz des allgemeinen Völkerrechts verstößt/ der zieht
mit Recht die Indignation aller Völker auf sich. Nichts desto
weniger hat man jene Prozedur gebraucht/ um einen Gesandten
ersten RangeS/ dem man die gleichen Ehren schuldig ist/ wie
dem gekrönten Haupte selbst (denn das ist der Unterschied zwi-
schen einem Ambassadoren und einem Minister; letzterer vertritt
nicht den Fürsten/ sondern bloß das Ministerium)/ mit Koth zu
bewcrfen. Und dazu war Conseil Vielen ein erwünschter Anlaß.
Kaum hatte Montebello seine frühere Note in Betreff der
Flüchtlinge eingegeben/ so wurde schon damals von allen KlubbS
und Volksversammlungen ein allgemeines Zmergeschrci gegen
ihn erhoben. Ich muß sagen/ das hat mir wahrhaftig kindlich
geschienen. Kinder werden / wenn man sie mit der Ruthe ge-
schmelzt hat/ über die Ruthe böse und zerreißen sie. Man
begriff nicht/ daß Montebello sich gewiß wohl gehütet haben würde/
eine solche Sprache zu führen/ wenn ihm die Note nicht wörtlich

von Paris aus wäre überschickt worden. Warum fiel man
damals über ihn her? Um ihn hcrvorstellen zu können/ damit
das Volk nicht darüber komme/ wer im wahren Grunde an allen
diesen Geschichten schuld sei. Nun ereignete sich die Conseil-
geschichte. Das war für diese Leute ein Fund! Jetzt können
wir dem Montebello den Hals breche»/ dachten sie. DaS/ Tir,
ist die wahre Sachlage unseres gegenwärtigen Streites. Haben
Sie eS nun am Gewisse»/ daß unsere jungen Leute wegen dieser
schlechten cnuse sich auf dem Schlachtfclde massakriren lassen
sollen? Ich habe das Elend um Augen gesehen/ das ans dem
Kriege cnt,pringt; da sei Gott vor/ daß ich muthwillig solches
noch einmal über unser Vaterland sollte bringen helfen. Ihr
könnt den Krieg nicht besser mache»/ als wir ihn im Jahre i798
gemacht haben. Damals mußten wir nachgebe»/ wir würden
auch jetzt nachgeben müssen. Ich habe schon oft auf diesem
Flecke Unglück prophezeiht/ aber wie oft habe ich mich geirrt?
Ich prophezeie auch jetzt: Wenn Ihr den Weg deö KneqeS
gehet/ so seid Ihr verloren. Man sagt/ wir seien keine Genug,
thuung schuldig. Leset doch um GottcS Willen den Rapport
von Hrn. Keller! Er hat ihn gewiß in der besten Absicht
gemacht/ aber er hat bewiese»/ daß/ ein so tüchtiger Jurist er sein
mag er von den europäischen Verhältnissen keinen Schatten
versteht/ — das will ich ihm in'ö Gesicht sagen. In solchen
Aktenstücken soll man nicht erkläre»/ ein Gesandter habe das
Schellenwerk verdient. Wollt Ihr denn wirklich dem Könige
der Franzosen sagen: Ihr müßt jetzt euren Gesandten auf die
Galeeren schicken Europa wird wahrhaftig nicht begreifen
könne»/ daß cS möglich sei/ daß eS solche Huroneu in der Schweiz
gebe/ die dergleichen Berichte abfassen. Darum/ Tit./ sind wir
schuldig/ sehr schuldig. Freilich sind eS nur Forme»/ in denen
wir gesündigt haben/ aber wir haben dabei so sehr gegen alle
Regeln verstoße»/ daß das ganze Verfahren eine sanglante
Injurie gegen Frankreich ist. Glaubt Ihr etwa/ die französische
Nation habe kein Ehrgefühl? Wie -würde sich Louis Philipp
vor seinem Volke zeigen dürfe»/ wenn er eine solche Beschimpfung

einstecken wollte? Freilich war von Seiten des
schweizerischen Volkes die Sache nicht so böse gemeint/ aber jetzt wird
sie eine böögemeinte durch den Trotz / den man an den Tag
legen will. Wenn man nun nach Mitgäbe der Instruktion Frankreich

auf einem anständigen Wege Satisfaktion giebt/ so wird
dadurch unserer Ehre nicht zu nahe getreten. Hier ist der eine
Weg/ da der andere/ welchen wollt Ihr? Wir brauchen weiter
mchtS zu erklären / alS: Unvorsichtigkeiten der Behörden haben
uns an diesen Abgrund geführt/ wir sehen eö ein und stehen

also von jeder wettern Maßregel ab. Wenn man mit dem

Springen in den Abgrund das Vaterland retten könnte/ wie
einst CurtiuS eS gethan hat; so gäbe eS vielleicht noch heutzutage
Leute/ die zum Sprunge bereit wären. Allein wenn ich mich
itssS Studierzimmer eincö wüthigen Ultraarisiokratcn versetze/
so werde ich jetzt denken: Wenn nur der Große Rath heute
den Krieg erklärte/ so würde nicht nur die radikale Parthei,
sondern überhaupt alle und jede Neuerung über den Haufen ge¬

worfen werden/ dann hätten wir gewonnenes Spiel! Wäre das
etwa unrichtig raisonnirt? Verlieren wir doch nicht die Rolle
aus den Augen, welche zu spielen wir durch die Geschichte
angewiesen sind. So wie jedes andere Volk/ so hat auch die
Schweiz ihre Epochen gehabt- wo derselben ihre Rolle zugetheilt
wurde. So zur Zeit des westphälischcn Friedens / so zur Zeit
des Wienerkongresses. Da handelte eS sich ebenfalls um die
Existenz der Schweiz. Sie wurde von den Mächten ukkordirr
unter der Bedingung/ daß 22 souveräne Kantone seien/ und
nicht nur eine Regierung; daß wir ein friedfertiges Volk seien,
und unser StaatSleben ruhig und bescheiden ordnen. DaS ist
die Rolle/ welche uns augewiesen ist. Darum, alS wir unsere
innern Verfassungen änderten/ — sind da von Seite der Mächte
Prolestationen erfolgt? Keineswegs. Aber als wir anfingen
zu wählen/ als wiederum die Rede davon war/ wo möglich
wieder eine helvetische Republik einzuführen/ — als wir anfingen

/ allen Auswurf von Europa an uns zu ziehen / wo dann
die schöne Preßfreihcit auf schandbare Art mißbraucht und zu
einer Preßfrechhcit wurde/ wie sie noch nie erhört worden/ so

daß kein Mensch sicher ist vor ihrer Begeiferung/ — alS viele
Organe der sogenannten liberalen Presse alle Staaten und Für-
sten zu lästern/ die Völker zum Aufruhr zu reizen und auch unser
Volk gegen seine selbstgewähltcn Gewalten zu verhetzen suchten,—
alS das alles sich zeigte, da sagten die Nachbarmächte, das kann
nicht gehen, ein solches Volk können wir nicht unter uns dulden.
Wenn wir dagegen daö politische System der Ruhe, Gesetzlich-
keit und Ordnung, das System der Unterdrückung aller begonnenen

«bscheulichkeiten und Versündigungen gegen die
Völkerwohlfahrt einschlagen, so haben wir gewiß keinen Feind in
Europa Erst letzthin habe ich eine Reise gemacht durch einen
Thetl von Deutschland; ich habe da gesehen, wie man uns
allgemein bedauert, daß wir die heiligsten Güter so sehr mißbrauchen.

Eine der schönsten Institutionen unserer Verfassung ist
die Preßfreihcit/ aber Mißbrauch dieser Institution ist eS, wenn
man zu Viel in einer Schandpresse alle Abscheulichkeiten drucken
darf. Das ist nicht Preßfreiheit, das ist Preßschande.
Wiederum eine schöne Institution unserer Verfassung ist das
Asylrecht; aber Mißbrauch dieser Institution ist es, wenn man allen
Auswürfen Platz giebt, damit sie bei uns ihre schändlichen
Komplotte nicht bloß gegen daö Ausland, sondern gegen uns selbst
aushecken können. - Man sagt/ die Note sei gar grob. Ja,
sie ist grob; aber ist sie nicht wahr? Wer kann sagen, daß
unser Laub nicht durch Faktionen und Partheien zerrissen sei?
Wer kau« sagen, daß hier uicht Mitglieder seien, welche unter
den Einfiüßen solcher Parlheien stehen? Die Note redet übrigens

nicht von allen Regierungen, sondern sie sagt bloß, die
Faktionen hätten sich eines großen Einflusses in RegierungS-
angelegenhetteu bemcistert. Man muß die Sachen sagen, wie
sie sind; und wie die Note eS sagt, so ist es! — DaS sage ich
vor der ganzen Welt, denn ich rede jetzt nicht bloß hier in diesem

Saale. Wie oft hat man uns nicht gewarnt? Aber wie
oft habe ich auch gehört: ach Gott, das sind leere Drohungen,
daö ist nichts? Wenn aber alle Warnungen vergeblich sind,
darf man sich dann über solche Noten verwundern? Ich be

daure die harre Sprache der Note auch, aber vornämltch darum,
weil wir sie verdient haben. Darum ist eö jetzt auch nicht um
unsere patriotischen Gefühle zu thun, sondern darum, ob wir
eö vor Gott verantworten können, wenn wir für eine solche Erbärmlichkeit

unser Volk in den Krieg führen. ES ist aber auch nicht
darum zu thun, daß wir barfuß nach Paris laufen sollen. Die
vorgeschlagene Instruktion will zwar Satisfaktion geben, aber

nur auf eine der Ehre und Würde der Schweiz unnachthei-
lige Weise. Ich stimme also dazu und wiederhole: Jhfr könnr
keinen Krieg machen.

5k. Schnell, gew. Regierungsrath. In wichtigen Zeit-
womenren sem GlaubenSbekenntniß abzulegen, ist eine Entladniß
für die Zukunft, auf den Fall hin, baß die EvenementS sich

wirklich dcvcloppiren sollten, wie man eS vorzusehen geglaubt
hatte. Gewiß Niemand hier im Saale ist durch die Wirren
und durch das Treiben der letzten Zeiten mehr ergriffen worden
als ich. Denn schon seit geraumer Zeit habe ich eingeseheiw

wohin eS nnS zuletzt führen wird. Ich bin aber desseimngeach-

M nicht der Meinung des Herrn Präopinanten, daß die ge



genwärtigen Entwickelungen eine Folge seien des bereits seit
'i83i befolgten Systems. Ich bin noch jetzt weit davon ent.

fernt, die Kokarde des Justemilieu aufzustecken. Daß auch

Frankreich die Sache nicht so ansteht, wie der Hr. Präopinant,
davon ist die Note selbst Zeuge welche sagt: wenn man immer

mit derjenigen Weisheit wie früher verfahren wäre, so wäre
eS Frankreich nie in den Sinn gekommen, einzuschreiten. Ich
weiß, daß der Hr. Präopinant oft gewarnt und gesagt hat, dieß

und jenes sei der Ruin des Vaterlandes; aber ich war auch oft
von denjenigen, welche nicht so schwarz sehen konnten wie er.

Ich bin Mitglied eineö politischen Vereines, des sogenannten

SchutzvereineS; ich bereue es nicht und werde es bleiben. Allein
das Wirken dieses Vereines wird der Regierung nicht gefährlich
sein, sondern im Gegentheile schützenden Einfluß haben, bis viel-
leicht, man kann nicht wissen, ein anderer, fremder JmpulS etwa

gelegentlich umstößt, was wir bis jetzt so emsig aufrecht zu

erhalten suchten. Ich bin auch ein Freund des AfylS. Auch ich

wahrlich habe die Polen nicht in'S Land gerufen; aber auch ich

habe, alö sie einmal da waren, zu den nöthigen Subsidien
gestimmt; auch bin ich von denen gewesen, welche, als die
nämlichen Polen aus Savoyen zurückkamen, sie wieder aufnehmen
wollten, weil sonst neue Verwickelungen nothwendig hätten ein-

treten müssen. WaS ich damals gethan, das bereue ich nicht.
Hingegen bin ich mit dem Hrn. Präopinanten durchaus darin
einverstanden, daß, wenn das seit zwei Jahr en befolgte
System länger fortgesetzt würde, es durchaus unsern Ruin herbeiführen

müßte. Sowie es von jener Zeit an gegangen, können

eS die Mächte unmöglich fortdauern lassen. Daö Asylrecht z. B,
dessen wir uns rühmen, ist für Ruhige; wer sich aber nicht
ruhig beträgt, wer sich nicht gleich den LandeSkindern unsern
Gesetzen unterwerfen will, der hat sein Asyl selbst verwirkt.
ES ist da von keinem Richter die Rede, der zuerst lauge und
breite Untersuchungen anzustellen hätte, sondern man macht es

einfach wie ein Hausvater, der dem unbescheidenen und
anmaßenden Gaste die Thüre weiöt. So ist aber daS Asylrecht
in den letzten Zeiten nicht verstanden worden, und doch müssen

die Mächte durchaus um ihrer Sicherheit willen darauf bestehen,

daß eS so verstanden werde. — Ueber den Inhalt der letzten
französischen Noce kein Wort. Die Conseilsache ist eine fatale
und schmutzige Sache, und eS ist darin von schweizerischer Seite
gewiß sehr viel gefehlt worden. Der Hr. RegierungSstatthaltcr
von Nvdau hätte hierüber und noch über Anderes gewiß manches

sagen können, wenn er nicht die Personen, welche ihre Finger
darin gehabt haben, hätte schonen wollen. Auch ich sehe die
Consciisachc nicht als ein isoltrreS Faktum an, sondern ich
glaube da an einen Zusammenhang mir den übrigen schändlichen

Intriguen. Ich glaube, wenn man da nicht kräftig eingreift,
wenn der RegierungSrath nicht gegen diejenigen, welche ihn
beständig zum Gegenstände ihres HasseS und ihrer Verfolgungen
machen, — wenn er da nicht mit Ernst einschreitet, so wird
unS diese wühlerische Parthei zuletzt Meister werden und dann
— gute Nacht Verfassung, Freiheit, Selbstständigkeit! — es ist
dann vorbei. Ich glaube nicht, daß ich hier ein schlechter Prophet

bin. WaS die Satisfaktion betrifft, welche Frankreich
begehrt; so wird diese meines ErachtenS jedenfalls gegeben werden

müssen. Wenn wir uns also jetzt vernünftig darein schicken

und trachten, diese Genugthuung mit möglichst geringer
Verletzung unseres Nationalgefühlö zu geben; so wird der fatale
Akt noch aus gelinde Weise ablaufen. Ader wenn wir daS jetzt
nicht thun wollen, so müssen wir eS sparer mit Schmach thun.
Diese Schmach möchte ich mir sehr gerne ersparen und lieber
gleich jetzt das begangene Unrecht cingestehcn. WaS denn daS

zu den Waffen greifen betrifft, so glaube ich das Volk auch ein
wenig zu kennen. Ich wünsche sehr, daß diese hohe Versammlung

sich nicht irre, wenn sie cui Mal zu diesem Nothanker
greifen sollte. Unser Volk hat noch nicht daö rege Ehrgefühl,
wie crwa Leute von höherer Bildung. ES würde lachen, wenn
man ihm zumurhen wollte, es solle wegen Conseil und Konsorten

in'S Feld ziehen, deßwegen ist mein Rath der, man solle

jetzt nicht daS Männchen machen, sondern die Eidgenossenschaft
solle die Anstünde so gut aïs möglich zu beseitigen suchen,
meinetwegen unter Ratifikationsvorbehalt. Hicmir will ich alle
und jede Schuld an allfälligcn spätern unglücklichen Folgen von
mir abgewälzt haben

Iaggi, Oberrichter. ES ist allerdings eine schöne Sache,
dem Frieden das Wort zu reden, und wer dieses thut, hat
schon deßwegen halbgewonncncS Spiel; auch ich, Tit., bin ein
wahrer Freund des Friedens und persönlich ein äußerst
friedfertiger Mensch; friedfertig bis auf einen Punkt, das ist der
Punkt der Ehre; hier aber bin ich sehr empfindlich, und wer
mir da zu nahe tritt«, hat dem Frieden ein Ende gemacht.
Glaube man ja nicht, daß wer heute in diesem Sinne sich
ausgesprochen, einen Krieg herbeiwünsche, daß man denselben den
Segnungen dcö Friedens vorziehe; gewiß nicht; ich selbst rathe
nicht zum Kriege, aber zu einem würdevollen Benehmen, möge
daraus entstehen, waö da wolle; das ist meine Meinung. Es
fragt sich also: Ist Friede möglich für ein braves Volk unter
den harten Bedingungen, welche der Gegner von uns verlangt?
eS fragt sich, ob die Nationalehre dem Frieden geopfert werden
müsse? DaS liegt in Frage, und aus diesem Gesichtspunkt
allein hat man die Sache aufzufassen. ES wurde gesagt, die
Schweiz sei dieses Mal im Fehler und darum müsse sie sich
fügen. Nun ja, wir haben gesündigt und wir sündigen täglich
noch, aber t«e? Daß wir vor fünf Iahren unfreie Einrichtungen

,n unserm Staatshaushalt mit freisinnigen vertauschten
und daß wir uns, als frcigewordcncs Volk, in jenen freien Formen

bewegen; daö, Tit., ist die unverzeihliche Sünde, wofür
wir jetzt abbüßen sollen, diese können unsere großen und mächtigen

Nachbarn aus bekannten Gründen uns nicht vergeben.
Frankreich zwar, dessen Volk uns früher schon und zuletzt im
Jahr 1830 mit gutem Beispiele vorangegangen, schien uns eine
Zeitlang zugethan und gegenwärtig noch ist das französische
Volk den Eidgenossen befreundet; nicht aber sein Monarch, der
seiner Dynastie den etwas schwankenden Thron durch engcS
Anschließen an daö absolutistische Prinzip der andern großen
Mächte Europa'S zu sichern sucht. DaS Bündniß Ludwig
Philipps mit diesen, gegen die Völkcrfreihcit, ist abgeschlossen, und
jetzt macht unser große und gute Freund den schweizerischen
Freistaaten den Krieg! Seine Regierung nennt uns, Republikaner,

um deßwillen Faklionisten, Anarchisten, kurz wir werden
als ein für die Ruhe der Nachbarstaaten gefährliches Volk dargestellt;

und doch sind wir wahrlich fett unserer neuesten Regeneration

nicht schlimmer, sondern besser, ja in letzter Zeit sind
unsere Regierungen und die eidgenössischen Behörden sogar
äußerst zahm und nachgiebig geworden; denn schon hat man
mehrere handgreifliche Einmischungen in unsere innern
Angelegenheiten geschehen lassen und heute noch, ich befürchte eS, werden

wir abcrmal einer unseligen Nachgiebigkeit und Schwäche
unS schuldig machen.

Ohne auf frühere Vorgänge zurück zn gehen, will ich zuerst
der Geschichte des 2. Juli erwähnen; eS geschah — ich begreife
noch heute nicht, wie eS geschehen konnte — denn nähere
Aufschlüsse ist man unS schuldig geblieben, — eine bedenkliche,
auffallende Einmischung in eine reine Kantonalsache; man forderte
und erhielt von dem überraschten Großen Rath eine wesentlickfe
Modifikation des von der nämlichen, dazumal aber bei dem Eide
und weit zahlreicher versammelten Behörde, am 20. Hornung
gefaßten Beschlusses, betreffend die Badener Konferenzartiket. Man
wollte unö zwar damals schon unv seither glauben machen, eS

sei am 2. Juli keine Abänderung jenes Beschlusses erfolgt; ich
aber behaupte im Angesicht dieser hohen Versammlung gerade
das Gegentheil und anerbiete den Beweis; nur heute will ich,
da eS sich um eine andere Sache handelt, nicht näher darüber
eintreten; aber das möchte ich Ihnen, Tit., in Erinnerung bringen,

daß diese Einmischung desto auffallender war, als sie zn
einer Zeit stattgefunden, wo im katholischen Jura vollkommen«
Ruhe herrschte; Sie, Tit., werden auch nicht vergessen haben,
was am 2. Juli mehrere unserer Magistraten an dieser Stelle
gesprochen; man stellte unS vor, eS sei zur Erhaltung des guten
Einverständnisses mit Frankreich durchaus unerläßlich, dem An.
sinnen zu willfahren; thue man dieses, so sei der Friede
gesichert, wo aber nicht, würden die bedenklichsten Folgen für
unsern Kanton und die Eidgenossenschaft eintreten. Das Opfer
wurde gebracht, aber wie steht eS jetzt mit jener Zusieherung?
Kaum hatten wir uns gehorsamst gefügt, geschah eine zwecke
Einmischung von der nämlichen Seite in die eidgenössischen
Angelegenheiten; eS erschien die Note vom 18. Juli, betreffend die
fremden Flüchtlinge, und zwar merkwürdiger Weise, nachdem
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allbereitS die Regierung Zürichs und andere schweizerische Be-
hördcn von selbst das Erforderliche verfügt hatten. Bekannt ist
die hochfahrende gebieterische Sprache/ welche Frankreich sich in
dieser Note erlaubte/ bekannt ist aber auch die würdige Antwort
der Tagsatzung, welche bei allen braven Eidgenossen gebührende
Anerkennung fand; doch Frankreich hielt sich durch die frei-
müthige Sprache eines freien Staates für beleidigt/ jene Ant.
wort ward sehr übel aufgenommen/ und erhielt die Erwiederung/
welche keine Zweifel mehr übrig läßt/ daß Frankreich das
Völkerrecht gegen uns nicht mehr achtend/ die Schweiz wie eine
unterthäntge Provinz behandeln will. Die Conseilgcschichte wird
besonders hervorgehoben und zum Anlasse einer harren Anklage
gegen die Eidgenossenschaft genommen. — Zu meiner Verwun-
dcrung und großem Bedauern mußte ich heute in diesem Saale
von verschiedenen Seiten vernehme»/ wir hätten in dieser Hinsicht

grobe Fehler begangen/ Frankreich klage nicht ohne Grund
über erlittene Beleidigung/ und Genugthuung sei man schuldig;
ja ich horte hier sogar behaupten / der Bericht des Hrn. Dr.
Keller an die Tagsatzung beruhe zum Theil auf ganz unrichtigen

faktischen Grundlagen/ welche durch die Uluerfuchungsakten
selbst widerlegt würden. Inwiefern/ in Absicht auf die Form/
wie die Sache vor der Tagsatzung verhandelt ward/ daS diplo-
mansche Dekorum etwa unberücksichtigt blieb/ will ich nicht ein-
scheiden/ zumal ich kein Staatsmann bin; aber zweierlei weiß

ich/ erstens/ daß wenn der Erfolg den gerechten Erwartungen s

entsprochen hätte und Montebello abberufen worden wäre/ man
der Tagsatzung großes Lob über ihr taktvolles Benehmen gespcn-
dct haben würde; selbst diejenigen würden in dieses Lob
eingestimmt haben, welche jetzt, weil Frankreich ein zorniges Ge-

ficht macht und drohet, über die Tagsatzung herfallen; zweitens,
daß Hr. ObergerichtSpräsident Keller, ein ausgezeichneter Jurist
und umsichtiger Mann, seinen Bericht gewiß nicht auS der Luft
geschöpft, sondern auf Thatsachen gebaut hat, welche durch die

ihm vorgelegten Untcrsuchungsaktcn festgestellt waren; dieses

nehme ich mit vollkommenster Ueberzeugung an und muß die

gegenrheilige Behauptung keck verwerfen. Man hat ferner
auch daö hierörtige Verfahren in der Conseilgcschichte, hinsichtlich

der Form, getadelt und solches als ungesetzlich gerügt;
namentlich in dem Punkte, weil weder der außerordentliche
Untersuchungsrichter, noch der Aktuar dazu vereidigt worden
seien. Hierüber bemerke ich, einerseits daß 5?r. Bille, alv
Mitglied des JustizdepartcmentS, einen AmtScid auf sich hatte, und
ebenso Hr. Stürler, alö Sekretär des diplomatischen Departements;

zum andern gebe ich zu bedenken, daß man keineswegs
einen Kriminalprozeß wider das Personale der französischen
Gesandtschaft instruire» wollte, sondern daß man vorläufig lediglich
bezweckte, Thatsachen an sich, und abgesehen von allen strafrechtlichen

Folgen, auSzumittcln, von denen man, gestützt auf Indizien,

voraussetzte, daß sie gerechte Gründe zu Beschwerden gegen
die Handlungsweise deö französischen Botschafters gegenüber der
Schweiz darbieten würden; somit von einem Verfahren nach

strengen Regeln des strafrechtlichen Prozesses abgesehen werden
muß. Weil nun die aktenmäßigen Fakta den Hrn. Herzog
unangenehm berühren, soll man sie für unwahr halten und
eklatante Genugthuung geben; der beleidigte Theil soll sein Unrecht
anerkennen, weil der Beleidiger sich auf seine Ueberlegenheit
stützt. — Hätte mau, wie cS im KricgSzuftande üblich (und die

Schweiz befindet sich schon seit einiger Zeit feindselig angegriffen),
dem Spion Conseil kurzen Prozeß gemacht und ihn an den ersten
besten Baum aufgeknüpft, so würde, auf seine französischen Pässe

gestützt, Frankreich, wegen Beschimpfung der Nation, strenge

Genugthuung verlangt haben (ich erinnere an den Vorfall zu

Konstantinopel, wo Engeland harte Forderungen wegen
Mißhandlungen eines Angehörigen machte und erhielt, daß sogar
hohe Staatsbeamte abberufen wurden), und nun, da die gefoppte,
beleidigte Schweiz sied bloß darauf beschränkte, zu konstatircn,
was in der fraglichen Angelegenheit geschehen, spielt Frankreich
den Beleidigten und erlaubt sich gegen unsere Negierungen eine

Sprache, die gewiß jeden braven Eidgenossen im höchsten Grade
empört. Daß man dieses nicht dulden, daß man wenigstens die

verlangte Genugthuung nicht geben sollte, darüber scheint man

zwar ziemlich einstimmig zu sein; aber es wird unsere Schwäche
gegenüber Frankreichs Macht hervorgcstellt und aus diesem Grunde

zur Nachgiebigkeit angerathen. Ucbcrdieß wurde zu bedenken ge-

geben, daß wenn auch unsere Vorfahren in ihrer Hcldenzeit oft
dem Stärkern getrotzt und gesiegt haben, solches unter viel
günstigern Umständen stattgefunden; sie hätten es gewöhnlich nur
mit einem Feinde zu thun gehabt, wir aber gegen das gesamme
verbündete Europa Darauf ist allbereitS von andern vcrchr-
lichen Präopinanren gedient worden, und in Wiederholungen
will ich nicht verfallen; aber ich erlaube mir, an die Entstehung
der freien Eidgenossenschaft zu erinnern. Drei Männer mit
einer höchst geringen Anzahl gleichgcsinnter Freunde nahmen eS

mit den mächtigen Reichsvögten auf und zählten ihre Feinde
nicht; überhaupt haben die Schweizer vielmal gegen weit
überlegene Gegner gestritten und uns dadurch ein freies Vaterland
gegründet, und dieses sollten wir jetzt durch Furcht und
Zaghaftigkeit verscherzen? Ja, Tit., wenn eine Nation so tief
gesunken, daß sie Ehre und Selbstständigkeit gegen eine größere
Macht nicht zu vertheidigen wagt, dann ist ihr Schicksal erfüllt
und sie soll auS der Reihe der Staaten verschwinden. Mit der
Note Montebello'S vom 27. Herbstmonat in der Hand behaupte
ich: So lange die Eidgenossenschaft existirt, ist sie noch nie,
wie jetzt, auf so empörende Weise tnsultirt und mit
Geringschätzung behandelt worden; Frankreich spricht zu uns, nicht
wie man zu einer selbstständigen Nation, sondern wie man zu
Unterthanen spricht, und um das Maß des Hohnes voll zu
machen, ist im letzten Passus der Note gesagt, Frankreich werde
die geforderte Genugthuung zu erhalten wissen, ohne den
Weltfrieden zu stören. Heißt das nicht mit andern Worten, man
zähle auf die Feigheit der Eidgenossen, die eS nicht wagen
werden, zu widersprechen, noch weniger sich zu einem Kampfe
zu erheben! Ohne diese tief kränkende Voraussetzung dürfte
Frankreich nicht von vorn herein, indem eS uns den
Fehdehandschuh warf, zugleich erklären, eS solle der Weltfricde un-
gestört bleiben. Bei den bekannten Wechselfällen des Krieges
und der menschlichen Zustände, wovon die Geschichte und die
Erscheinungen unserer Tage die merkwürdigsten Beispiele dar-
bieten, liegt das Schicksal von Völkern und Staaten gewiß nicht
in der Hand einzelner Sterblicher, und wie oft habe» sich nicht
schon die Mächtigen der Erde verrechnet? Frankreichs
gegenwärtiger Herrfcher insbesondere sollte den himmlischen Mach-
rcn nicht trotzen, so lange er, inmitten seines treuen Volkes,
n, cisengefütterter Kutsche fährt! Ich stimme zu den Anträgen
des Hrn. Regierungsraths Schneider.

Roschi, Regierungsstatthalter. Ob Herr Bille und sein
Aktuar speziell für die Voruntersuchung von mir beeidigt worden

seien, daran kann ich mich bei der großen Zahl von
Personen, die ich in diesem Jahre bereits in Eid aufzunehmen hatte,
wirklich durchaus nicht erinnern, — eS ist indessen möglich;
hingegen weiß ich genau, daß Hr. Luft nicht genug französisch
kann, und daß er sich daher z» der Spczialuntersuchung eines

DollmetscherS bediente, der zugleich Sekretär war, welcher die

Fragen des Hrn. Lufft jeweilen dem Beklagten in'S Französische
und hinwiederum dessen Antworten dem Richter in'S Deutsche
übersetzte, und daß dieser Aktuar nicht von mir beeidiget worden

ist. Neben dieser Unförmlichkcit wäre noch manche andere

zu rügen. Einen Umstand aber darf ich nicht verhehlen, weil
er Ihnen, Tit., sehr wahrscheinlich noch nicht bekannt ist, nämlich.-

daß die Prozedur von Conseil zur Stunde noch nicht
vollständig ist, indem die Akten erst vor wenig Tagen an den

Untersuchungsrichter zur Vervollständigung zurückgeschickt worden
sind. Wie konnte also der Tagsatzung ein Bericht vorgelegt werden

auf eine Untersuchung hin, die noch jetzt nicht vollständig
ist? DaS und Anderes noch mehr sollte den Großen Rath
bewegen, die ganze Historie, wegen ihren vielen Unförmlichkeilen
und als noch nicht vollständig und auch noch nicht beurtheilt,
niederzuschlagen. Das wäre die einfachste Satisfaktion, durch
welche Niemandem zu nahe getreten würde. Conseil kann nach

unsern Gesencn nicht bestraft werden, besonders, da er von dem

falschen Passe, den man der französischen Gesandtschaft zuschreibt,
keinen Gebrauch gemacht hat. Es ist mir übrigens schon mehrmals

vorgekommen, daß Männer hieher kamen mit Pässen, die

nicht auf ihren wahren Namen lauteten. Wenn diese Pässe von

kompetenten Behörden wissentlich dem Träger ausgestellt waren,
so hat man nie daran gedacht, sie als Falsa zu betrachten.

Wenn man aber durchaus in der Conseilgeschichte einschreiten
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wollte/ so hätte man höchstens eine Polizeisache daraus machen

und der französischen Gesandtschaft davon Kenntniß geben sollen;
dann würde man sich wohl mehr Dank erworben haben, als auf
die jetzt beliebte Weise nicht geschehen ist. Man hat gesagt,
die letzte französische Note rühre nicht allein von der Conseil-
sache her. Ganz gewiß. Sie erinnern sich Alle, Tit., daß,
bevor der Herzog von Montebcllo in die Schweiz gekommen/
bevor er in derselben ein Wort gesprochen, oder einen Buchstaben
geschrieben, er bereits der Gegenstand von schändlichen Schmähungen

und Verdächtigungen in bekannten hiesigen Zeitungen
geworden wgr. Warum? Weil er als Mitglied der PairSkam-
mer zu strengeren Maßnahmen in Sachen der Aprilgefangenen
zu Paris gestimmt hatte. Man konnte damals nicht begreifen,
was uns diese Sache angehe; allein seitdem man entdeckt hat,
daß im April ferndrigen Jahreö zwischen diesen Gefangenen der
Propaganda und ihren Freunden in der Schweiz ein Verbün-
dungövertrag geschlossen worden, ist uns die Sache, sowie Alles,
was seither gegen den Gesandten geschehen, klar geworden.

Es wurde auch noch nicht berührt, daß wir namentlich
dadurch Frankreich Anlaß gegeben haben zu einer ernsteren Sprache;
indem wir seine Regierung dreimal um die Gefälligkeit
angesprochen haben, Flüchtlinge, welche bei uns das Asylrecht
mißbraucht hatten, bei sich aufzunehmen und uns dadurch aus einer
großen Verlegenheit zu ziehen, weil wir keinen andern Ausweg

hatten, ihrer los zu werden. Einmal, als sie uns die Polen
wieder abgenommen hatten. Dann erklärte die Tagsatzung feier-
lich, daß wir unsere völkerrechtlichen Verbindungen halten wollen.
Wenige Monate später wurde die Verschwörung der Breitcnstein,
PelcrS und Barlh entdeckt, welche eine Proklamation zum Aufruhr

an das deutsche Volk und die deutschen Soldaten in Bern
halten drucken lassen. Auch diese Aufrührer hat uns Frankreich
abgenommen; und jetzt kommen wir zum drittenmale mit einem
Verzcichiilß von mehr als l50 solcher Menschen!

Ich frage, wenn der Kanton Bern im Falle gewesen wäre,
um solcher stctS wiederkehrender Umtriebe willen immer und
immer wieder in Anspruch genommen zu werden von einem Länd-
chcn, dessen Bevölkerung tv Mal kleiner wäre, alö die Unfrige; —
ich frage, ob dann nicht auch unser Abgeordnete dieses Ländchcn
etwas ernsthaft fragen würde: Habt ihr ein Wort, oder keines?
Ist Garantie da, oder nlcht, daß dieses einmal aufhören werde?
Ich sage dieses lediglich, um zu zeigen, daß, wenn schon eine
etwas ernsthafte Sprache mir unö geführt worden, wir sicher den
Anlaß dazu gegeben haben. Ich wünschte daher, eS hätte Je-
mand vor mir den Antrag gemacht, die ganze Prozedur
niederzuschlagen; so aber stimme ich zum Antrage des RegierungS-
rathcS.

(Schluß folgt.)
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Verhandlungen
d e s

Großen Rathes der Republik B e r n.

Außerordentliche Herbstsitzling, !8Z6.

(Nicht offiziell.)

(Monrag, den to. Oktober 1836.)

(Schluß der Diskussion über die Note Frankreichs.)

Ttllicr. Der so eben angehörte Vortrag des Hrn. Regie-
rungSstatthalterö Noschi bildet die natürliche Einleitung zu dem
meinigen. Ich halte eS für um so nothwendiger, meinen
heutigen Vorschlag zum Aufschub und zur genaueren Untersuchung
des vielbesprochenen Conscil'schen Geschäftes zu rechtfertigen, als
cS mir scheint, ich sei über meine daherige Absicht schlechterdings

mißverstanden worden. Ich verdanke sowohl dem Herr»
Alrschultheiß v. Tavel alS Herrn RegterungSstatlhalter Roschi die
höchst wichtigen Aufschlüsse, die sie über die vielbesprochene
unglückliche Conseilgeschichte gegeben haben. Um so mehr bedaure
ich, daß der Große Rath nicht hat durch Vorlegung der Akten
selbst genauere Kenn uns? vou dem mangelhaften Zustande dì'ìsscl-
ben nehmen wollen, ehe und bevor er in der fur unser Vaterland

so höchst wichtigen Angelegenheit eine Entscheidung nahm.
Ich beginne mit dem Schlüsse cliieS verehrten Mitgliedes dieser
hohen Versammlung, dessen Talent und rechtlicher Gesinnung
Niemand mehr, alS ich, Gerechtigkeit widerfahren läßt. Machen

wir, daß, wenn je ein von Gott zu verhütendes Unglück
unser Vaterland treffen sollte, Jeder von uns wie jener ritterliche
Fürst ausrufen kann: Alles ist verloren, nur die Ehre nicht!
Auch ich wünsche von Herzen, daß uuS wenigstens dieser lehre
Trost im Mißgeschicke bleibe. ES sey mir vergönnt, Ihnen noch
ein anderes, eben so schönes Wort eines edlen Fürsten in
Erinnerung zu bringen, daß nämlich, wenn die Wahrheit aus der
ganzen Welt verbannt wäre, sie wenigstens noch im Munde der
Könige eine Zuflucht finden sollte. Möchten wir im Gegentheil
diesen schönen Gedanken als wahre Republikaner für uns in
Anspruch nehmen, und das Herz eines ächten Republikaners der
Wahrheit unerschütterlichster Hort seyn. Wenn man mich aber
fragte: was ist Ehre? so wüßte ich keine andere Antwort zu
geben, alS: Ehre ist muthlgc Behauptung von Wahrheit und Recht.
ES sei mir daher erlaubt, zu untersuchen, in wiefern in den
jetzt laufenden Fragen daS Recht auf unserer Seite sei. Ich
muß daher ein wenig auf die letzten Zeilen zurückgehen. Gott
sei vor, daß ich alle unsere auswärtigen Verhältnisse seit fünf
Jahren berühren wolle; nur auf unsere Verwicklungen mit Frankreich

muß ich zurückkommen. Sie werden sich noch erinnern,
Tit daß ich in der bedauernswürdigen Zwistigkcit Frankreichs
mit Basellandschaft den Vorort tadelte, daß er nicht Kraft genug
gezeigt und entweder Basctlandschafc in Schutz genommen habe,
wenn das Recht auf der Seite dieses Standes gewesen sei, oder
aber denselben angehalten, seine Verpflichtungen gegen Frankreich

zu erfüllen, wenn er im Unrecht war. ES ist aber auch
von der bekannten geheimen Sitzung vom 2. Juli gesprochen
worden, und ich fühle nun ein wahres Bedürfniß, mich jetzt hier
darüber auszusprechen. Ich habe schon nach wenigen Tagen
sehr bedauert zu einer geheimen Sitzung gestimmt zu haben,
und werde schwerlich je mehr dazu stimmen, da sie zu manchen
irrigen Auslegungen Anlaß gegeben hat. Ich bin damals auch
dem Beschlusse der Mehrheit beigctrcten, allein ich habe mich

deutlich erklärt, daß ich es thue, um unsern Mitbürgern im
Jura nachzugeben und dre Eintracht im Lande wieder herzustellen,

und nicht ans Nachgiebigkeit gegen das Ausland, daS ick>

in dieser Frage nicht für berechtigt halte. ES war mir aber
durchaus unbekannt, daß man mit einem fremden Botschafter
über diesen Schluß unterhandelt habe; denn hätte ich dieses ge.
wußt, so würde ich niemals dazu gestimmt haben. Die AuS
breitung eines tollkühnen Komplotts und die Eröffnungen von
Zürich i» Betreff desselben führten neue Verwicklungen wegen
der Flüchtlinge herbei, und so kam es, daß die frühere Note
des französischen Herrn Botschafters alS Antwort auf ein
Begehren deS VororceS erschien, die Flüchtlinge durch Frankreich
passiren zu lassen. ES möchte auffallend erscheinen, daß d,e
Schweiz in dem Augenblicke Vorwürfe erhielt, wo man sich zur
Fortschaffung der Flüchtlinge anschickte und dieselbe von der
öffentlichen Meinung unbedingt verlangt wurde. Mir schien cS,
die französische Regierung sei von den strcngdiplomatischcn Formen

abgeivichen, indem sie in einer und derselben Note das
Begehren des Vorortes beantwortete und ganz andere Dinge zur
Sprache brachte. AlS mir daher einige Mitglieder der
Tagsatzung die Ehre erwiesen, mich in Rücksicht der Beantwortung
um meine Meinung zu befragen, erklärte ich mich freimüthig
dahin, daß es mir im Grunde der Würde der Eidgenossenschaft
am angemessenste» schiene, in keine neue Erörterung einzutreten
und einzig seine Verpflichtungen zu erfüllen, da man, streng
genommen, die letzte Nore dcö Herrn Botschafters als eine bloße
Antwort betrachten könne. Indessen entschieden Männer, denen
Niemand einen vaterländischen Sinn absprechen kann, anders,
und eS wurde eine AntworrSnote erlassen, die hinlänglich
bekannt ist. Unglücklicher Weise aber vermischte sich zugleich mir
dieser Erörterung ein sehr unglückliches Geschäft nämlich daS

Verfahren in der Angelegenheit des berüchtigten Conseil. Ein
zu der verächtlichsten Klasse der bürgerlichen Gesellschaft
gehörender Mensch wird von andern, eben so verächtlichen Menschen
in die Hände der Behörde gebracht, und sagt aus, er sei mir
der französischen Polizei und der französischen Gesandtschaft in
Verbindung gewesen und habe falsche Passe gebraucht. Die
Regierung, statt, wie cS wohl natürlicher gewesen wäre, diesen
Elenden mit Verbot des Wiedereintritts in den Kanton Bern
über die Gränze zu schaffen, fand sich leider veranlaßt, eine Un-
tersuchung anzuheben, weil Conseil unter dem Namen Cheli als
Theitnehmer in der Verschwörung deS FicSchi ausgeschrieben und
diese Ausschreibung durch die französische Gesandtschaft mitge-
theilt worden war. Dieses Letztere wurde besonders der Ge-
sandtschafr alS eine Beleidigung gegen die Eidgenoffenschaft zur
Last gelegt. ES laßt sich gewiß nicht läugnen, daß hier ein

Mißgriff von Seire der französischen Behörde gemacht worden
sei; aliein cS fällt derselbe um so weniger der Gesandtschaft zur
Last, als man weiß, daß in solchen Geschäften die Gesandlschaf,
ten lediglich die Mittheilungen ihren Regierungen überwachen,
ohne sich mit einer Prüfung derselben abzugeben^ Auch kann

lch nicht finden, daß eine große Beleidigung der Schweiz darin
gewesen sei, weil bei einem allfälligcn Rücktransport Conseils,
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wenn die Sache ausgekommen wäre/ die Lacher auf Seite der
Schweiz und nicht auf Seite Frankreichs gewesen wären. Ich
bin überzeugt/ die Meisten von Ihnen/ Tit./ würden cS lieber
gesehen haben/ wenn die Regierung sich gar nicht mit dieser Sache
befaßt hätte; wollte man aber wirklich untersuchen/ so müßte man
wenigstens so untersuchen/ daß hinterher ein glaubwürdiger
Beweis aus demselben hervorgegangen wäre. Man behauptet, eS

se, die verhängte Untersuchung nur eine Administrattvuntersu-
chung gewesen/ und keineswegs eine Kriminaluntcrsuchung.
Sonderbar genug, denn ich habe nie von Administrativuntcrsuchun-
gen gehört, bei denen die Abzuhörenden tn Gefangenschaft saßen,
und auf die eine Spezialuntersuchung gefolgt wäre. Also wird
eS wohl eher eine sogenannte Voruntersuchung in Kriminalsachen

gewesen sein. Durch wen wurde diese nun auf Befehl der
Regierung vorgenommen? Durch einen Sekretär derselbe»/ den
sie durch einen KabinctSbeschluß zum Untersuchungsrichter erhob;
und wer war dabei der Aktuar? Der Sekretär des diplomatischen

Departements/ von allen derjenige/ der sich gewiß am
wenigsten dazu eignete / zum Gerichtöakluar improvisier zu werden/
der ja gerade die diplomarische Parrhei in dieser Angelegenheit
vorgestellt. Und dieser nämliche Aktuar wird dann noch
obendrein als Zeuge abgehört. Ueberdieß scheint es mehr als
zweifelhaft/ daß je einer von diesen Herren zur Untersuchung beeidigt
worden sei. Unser Gcsey über die Voruntersuchungen ist mir
nicht lebendig genug in Erinnerung/ um zu entscheiden/ ,n wie-
fern ein solches Verfahren auS demselben gerechtfertigt werden
könne; allein ich kann nicht umhin/ zu sage«/ desto schlimmer/
wenn es gerechtfertigt werden könnte; denn eS ist gewiß Niemand
unter Ihnen, Tit./ der sich schmeicheln könne/ daß ein solches

Verfahren außerhalb unsern Gränzen irgendwo Glück machen
könnte. Und solche Akten nun / und zwar ehe die Untersuchung
vollendet und ehe durch ein gerichtliches Urtheil irgend ein
Thatbestand als rechtliche Wahrheit beurtundec worden/ solche Akten
werden mit eilfertiger Hast der höchsten eidgenössischen Behörde
zugewiesen/ und durch die Art/ wie die Geschäfte daselbst geführt
werden/ der Oeffcntltchteil mugetheilr. Im Angcsichte von ganz
Europa erheben wir eine Anklage gegen unbescholtene Männer/
die noch auf keine Weise begründet worden ist, und unter dem

Vorwande ihrer Entfernung alS Flüchtlinge schickt man da andere
Personen fort/ die in jener Untersuchung vorkomme,,/ und schneidet

den Angeklagten noch auf diese Welse e», Mittel zur
Rechtfertigung ab. Ich kann nicht umhin / eS hier öffentlich auSzu-
sprechen; es liegt etwas in diesem Verfahren/ was mein ganzes
schweizerisches Gefühl empört/ und was mit allen von unsern
Vorältern ererbten Ansichten von Völkerrecht und Schuldigkeit
im Widerspruch liegt. Ich muß leider in dem gegebenen Falle
finde» / wir haben den Botschafter und Frankreich selbst betnahe

murhwlllig und ziemlich schwer beleidigt. Ueberhaupt scheint es

mir, alS ob wir seit einigen Jahren Mühe hätten/ den schickli-
chen Fuß zu finden, auf den wir unö mit den fremden Gesandten
seyen sollten. Ich habe eS nicht gebilligt, alS man vor drei Iah.
ren eines der wichtigsten Dcparremcnre des Staates aus einem
obrigkeitlichen Gebäude vertrieb, um es dem französischen Vor-
fchafter einzuräumen, womit man eine Art von Huldigung aus-
sprach, die in der gesammten Schweiz, wie eö mir scheint, mit
Recht getadelt worden ist. Aber noch viel lebhafter muß ich die
ekelhaften Beschimpfungen tadeln, die ihnen bisweilen m öffentlichen

Blattern angethan werden. Denn diese Gesandten stehen

bei uns nicht nur unter dem Schuye des Völkerrechts, welches
am Ende selbst mit den Waffen in der Hand gehandhabt werden
kann, sondern unter demjenigen der Gastfreundschaft, welches
von jeher selbst in den einsamsten Hütten bei uns geheiligt wird.
Aber ich frage Sie, Tit., ist es nicht dieses heilige Recht mit
Füßen getreten, wenn man selbst im ^.chooße der hohen
Tagsatzung verletzende, ja beinahe pöbelhafte Angriffe hören muß?
Darum scheint cS mir unter so schwierigen Umständen für den
Großen Rath am ehrenvollsten, vor Allein auS Gerechtigkeit zu
üben, und dasjenige, waS auf unserer Seite gefehlt worden ist,
freimüthig anzuerkennen. Enifernen wir von unserer Sache alles,
was dieselbe schändet. Wäre es mit unsern ,formen verträglich,
so würde ich sofort darauf antragen, diese Gerechtigkeit dadurch
zu üben, daß man dieses ganze bedauerliche Conscilgeschäft vor
Allem aus alS ganz unförmlich aufhebe, damit unsere Miteid-
genossen wissen, wie wir eS betrachten. Da aber dieses nicht

sein kann, so stimme ich zum Antrag des RegierungSratheS, in
welchem dieser Ansicht Rechnung getragen werden kann. Erst
wenn wir Gerechtigkeit geübt, können wir, wenn eS unserer
Selbständigkeit gelten sollte, unö sagen, daß wir dann für
eine gute und gerechte Sache fechten, und nach der Weise un.
serer Väter den Segen Gottes dafür hoffen können.

Stettler verlangt unter Anrufung des Reglements eine
zweite Umfrage, da er noch etwas anzubringen habe— Dieser
Antrag verursacht großes Murren.

Abstimmung:
Eine zweite Umfrage zu gestatten 34 Stimmen.
Dagegen große Mehrheit.

Mai. (Wie er aufsteht, so rufen einige Stimmen, die
Umfrage sei ja geschlossen, waS aber durch den Hrn. Landam-
mann in Abrede gestellt wird.) Tit., ich werde Sie nicht lange
aufhalten. Ich pflichte allem bei, waS über die Unregelmäßigkeit

des Verfahrens in der Conseilangelegcnheit gesagt worden
ist, und ich könnte eS des Mehreren belegen durch die Manuale

'des Regierungsraths. Der Antrag des RegierungSraths geht
auf eine unbestimmte Instruktion. Ich möchte nun der Ge-
sandtschaft eine etwas bestimmtere Instruktion geben, und zwar,
da bereits hinlänglich dargcthan worden ist, daß die
Conseilprozedur mit großer Uebercilung der Tagsatzung mitgetheilt wor-
den, etwa folgende:

Zu erklären, daß, waS der Tagsatzung in Bezug auf Con-
seil mitgetheilt worden, nur die Voruntersuchung gewesen sei;
daß die Tagsatzung aus dieser Voruntersuchung unmöglich richtige

Schlüsse habe ziehen können; daß übrigens die Beschlüsse
der Tagsatzung durchaus nicht auf regelmäßige Art genommen
worden seien, indem viele Gesandtschaften nur nach persönlichen
Ansichten gestimmt haben, und daß daher in Betracht alles
dessen der Beschluß, die Akttn der französischen Regierung mit.
zuthejlen, zurückgenommen werden solle. So, Tit., kämen wir
wieder auf den Boden des NechrS und der Wahrheit.

Abstimmung:
Für den Antrag des RegierungSraths. 13 t Stimmen.
Für gefallene Meinungen 80 Stimmen.
Die Ratifikation vorzubehalten große Mehrheit.
Ohne Ratifikationövorbehalt 31 Stimmen.

Schluß der Sitzung um 7^/2 Uhr.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den it. Oktober 1836.

Präsident: Herr Landammann Meß m er.

Nach dem Namensaufruf und Verlesung des Protokolls
wurde vom Hrn. Landammann als eingelangt angezeigt:

1) Mahnung dcö Herrn Altregicrungörathcö Schnell, daß
der Anzug, welcher Gleichstellung des Privat- und Korpo-
rarionözehntenS mit dem Staatözehnten bezweckt, in näch.
ster ordentlicher Sitzung des Großen Rathes zur Behandlung

kommen möchte.

2) Beschwerdeschrift des Hrn. Hämmerli in Biel gegen den
vom RegicrungSrarh erlassenen Befehl zu Fortwcisung des
in Biel wohnenden Publizisten Meyers aus Zürich. —
Diese Schrift ist, zufolge Anzeige dcö Hrn. Landammans,
bereits dem Rcgierungörath, zu Einreichung eines Berichtes,
übersandt worden.

Tagesordnung:
Tagsatzungsinstruktion, die Weigerung des Standes

Waadt, ein Mitglied in den eidgenössischen Re-
präscrtantenrath zu ernennen, betreffend.

Der — vom Rcgierungörath überwiesene — Antrag des
diplomarischen Departements lautet:
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T t t.
Durch Kreiöschreiben vom 4, dieß setzt der Vorort die

Stände in Kenntniß/ daß der Große Rath deS hohen Standes
Waadt unterm 28. September den Beschluß gefaßt hat/ dem
Ansinnen des VorortS/ ein Mitglied in den Repräsentantenrath
zu geben/ nicht zu entsprechen. Dieser widrige Jnzident soll
Gegenstand der Berathung der bevorstehenden außerordentlichen
Tagsatzung werde»/ und es sind demnach die Kantone eingela,
den / ihre Deputieren mit den nöthigen Instruktionen / in
Betreff desselben zu versehen.

Da das Konklusum vom 23. August von einer bundeöge-
mäßen Mehrheit der Stände/ und zwar von einer solche»/ wie
sie bloß für die allerwichtigsten Angelegenheiten deS Vaterlandes
vorgeschrieben ist/ angenommen worden/ nach §. 8. und 9. deS
Bundesvertrags, und da einem einzelnen Stande unmöglich daS
Recht zustehen kann / die Kompetenz der obersten BundeSver-
sammlung zu bestimme»/ und den Bundesvertrag einseitig zu
interprätiren, so halten wir dafür/ es sollte unsere Gesandtschaft
beauftragt werden / dahin zu stimme»/ daß dieses Konklusum
gehandhabt und Waadt zu Erfüllung seine-r Bundespflichlen
augehalten werde.

Bern, den Z. Oktober 1836.
(Folgen die Unterschriften.)

Obige Instruktion wird von dem Regierungsrath
gutgeheißen und dem Großen Rathe zur Annahme empfohlen.

Den 7. Oktober 1836.
Namens des Regierungsraths:

der erste Rathsschreiber
8iAn. I. F. Stapfer.

Tscharner, Schultheiß. Diese Instruktion ist in den
gegenwärtigen Verhältnissen von der allergrößten Wichtigkeit
und steht im nächsten Zusammenhang mit jenem TagsatzungS-
beschluß/ von dessen getreuer und schneller Vollziehung der
Frieden und die Ruhe der Eidgenossenschaft abhängen wird.
Dieses TaqsatzungSkonklusum war eine Folge sowohl der
Entdeckung strafbarer Umtriebe von Fremden in der Schweiz/ als
auch jener Note/ in welcher Frankreich die gegen die Umtriebe
ergriffenen Maßregeln gebilligt und auf Fortweisung der Flüchtlinge

angetragen hat. Einige Stände boten gerne zu dem Be-
schlnsse die Hand/ indem sie zugleich erklärte«/ sie hätten sich
in dieser Beziehung nichts vorzuwerfen und böten nun gerne
die Hand/ in dieser Hinsicht auch in andern Kantonen Ruhe
schaffen zu helfen; andere Stände/ die nicht das Gleiche von
sich aussagen durften/ stützten sich auf ihre Kantonalsouveräni-
tät und sahen im Konklusum Gefährdung für diese und für
daö Asylrecht; andere Stände wollten ebenfalls nicht zu dicß-
orrS gemeinschaftlich zu ergreifenden Maßregeln mitwirken helfen

so daß erst nach dem mühsamen Werk von drei Tagen ein
Konklusum zu Stande kam. Was Ihren Gesandten anbetrifft/
so glaubte derselbe/ es sei an der Zeit/ von dem Artikel 8 des

BundeSvertrageS, welcher in Momenten von Vaterlandsgefahr
einen Hebel/ eine» Nothanker darbietet/ Gebrauch zu machen.
Infolge dieses Artikels hat die Tagsatzung das Recht / bei äußerer

und innerer Gefahr alle die Maßregeln anzubefehlen/ welche
die Sicherheit der Eidgenoycnschaft erfordert. Daß nun in der
fatalen neuesten FlüchtlingSangelegenhett der Fall gewesen sei/
von der Kanronalsouvcränität abzustehen und da S Ganze im
Auge zu halten — dieß unterliegt ln meinen Augen keinem
Zweifel. Obschon daher der zweite Gesandte des Standes Ber»/
der sehr chrenwerrhe Hr. Slcttlcr/ der gestern einige Bemerkungen

in Betreff Ihres ersten Gesandten machte/ anderer An-
sichc gewesen ist/ so that ich in der That doch mein Möglichstes/
daß der Beschluß so/ wie er nun lautet, zu Stande komme/
damit nicht ein Stand die Vollziehung desselben verhindern und
dergestalt die Eidgenossenschaft in Gefahr bringen könne. Ich
pflichte dicßorts der Meinungsäußerung des Hrn. Schultheiß
Schaller von Freiburg bei/ nämlich/ daß wenn alle Stände
willig von sich aus gewissenhaft Fremdenpolizci hielten/ es keiner

Zentralpolizei bedürfte. Allein/ da dieses fataler Weise
nicht der Fall/ so mußte man in der That wünschen/ daß die
Tagsatzung Gebrauch mache von den ausgedehnten Vollmachten/
die ihr in sothanen Fällen der §. 8 des Bundesvertrages
einräume Auf diesem Wege kam ein Tagsatzungsbeschluß herauS/

der in der That einige Opfer von der Souveränität der Stände
fordert und infolge dessen Vorort und Repräsentantenrath
einzelne Stände zu Vollziehung von Beschlüssen, die sie genommen/
zwingen können. Dieß geschieht wirklich auf etwelche Unkosten
der Kantonalsouvcränität ist jedoch dnrch den genannten §. 8
des Bundes gerechtfertigt. Der 9 des nämlichen Vertrages
besagt sodann: »Bei außerordentlichen Umständen/ und wenn
sie nicht fortdauernd versammelt bleiben kann, hat die
Tagsatzung die Bcfugniß, dem Vorort besondere Vollmachten zu
ertheilen. Sie kann auch dciieniaen Behörde des Vororts/
welche mit der eidgenössischen Geschäftsführung beauftragt ist,
zu Besorgung wichtiger BundeSangelegenheiten eidgenössische
Repräsentanten beiordnen; in beiden Fällen sind ^ der Stimmen
erforderlich." Diese Artikel 8 und 9 des Bundesvertrages
machen nun die Grundlage des KonklusumS aus. Obschon nun
mehr, alö die bnndcSgemäße Anzahl, mehr als ^/z der Stände
dem Konklusum beigetreten sind, so hält doch der Stand Waadt
den Schild der Kantonalsouveränität vor und erklärt, er sehe
den Beschluß der Tagsatzung vom 23. August, betreffend die
gegen Fremde zu ergreifenden Maßnahmen und die Ernennung
eines RepräsentantenratheS als für sich unverbindlich an, werde
demzufolge nicht zu Ernennung eines RepräsentantenratheS schrei,
ten und zwar alle ihm durch Verträge und das Völkerrecht
auferlegten Pflichten gewissenhaft erfüllen, aber er erachte die
Beschlüsse, welche die vorörtliche Behörde und der Nepräscn-
tantcnrath infolge des erwähnten TagsatzungSbeschlusseS nehmen
würde, als unverbindlich für den Kanton Waadt. Es ist dieß
ein trauriges Erelgniß, wenn Kmttone, welche am meisten schöne
Worte und hochklingende Phrasen für des Vaterlandes Ehre
und Freiheit lm Munde führen, ein solches Beispiel von
Absonderung und Verschmähung bundesmäßigcr Beschlüsse geben.
Wir suchten — sowohl der Vorort alS der Regierungsrath —
den Stand Waadt durch freundliche, dringende Vorstellungen
voll dieser fatalen Weigerung zurückzubringen; ob er Gehör
geben wird, weiß ich nicht. Es ist somit nöthig, Tit., daß
Sie das Gewicht einer solchen Erklärung in sorgfältige Ueber-
lcgung nehmen und die Gesandtschaft auf die bevorstehende
außerordentliche Tagsayung mit den angemessen erachteten
Aufträgen versehen. Andere Stände werden, wie zu hoffen steht,
auch Befehl geben, Waadt mir allen gesetzlichen Mitteln zu seiner

Pflicht anzuhalten, damit von der verfassungsmäßigen Mehr-
heic der Stande gefaßte Tagsatzungsbeschlüsse überall in der
schweizerischen Eidgenossenschaft gleichmäßige und vollständige
Vollziehung finden. Es wird Niemandem entgehen, daß durch
solche bundeöwidrige Weigenmgcn die ganze Eidgenossenschaft
in Gefahr käme, luden. nnS dann die Mächte mit Recht
vorwerfen würden, daß wir zwar versprechen, unsre Pflichten zu
erfüllen, aber entweder nicht den Willen oder nicht die Kraft
haben, den Versprechungen ein Genüge z» thun. ES ist daher
nöthig, daß wir zeigen, daß, wenn wir wollen und wenn ein
guter Geist unter uns herrscht, wir im Stande sind, unsern
Beschlüssen Folge zu geben und diejenigen Vorkehrungen zu
treffen, die die innere und äußere Sicherheit der Eidgenossenschaft

erheischt. ES unterliegt zwar keinem Zweifel, daß der
fragliche Tagsatzungsbeschluß zu Gefährdung der Kantonalselbst,
ständtgkeit mißbraucht werden kann, wen» der Geist in den cid-
genösstschen Behörden nicht ein guter ist; ist aber der Geist gut,
so hat man von dem Beschluß nichts zu befürchten, sondern er
ist vielmehr cm Schirm gegen Umtriebe von Fremden und da-
herige Verwickelungen mit dem Ausland. Ist hingegen der
Geist unter uns nicht gut, so hilft Alles nichts, wir mögen
beschließen oder nicht beschließen, was wir wollen. Doch wollen
wir hoffen, daß der Geist alle Tage besser und je mehr und
mehr eine wahrhaft schweizernchc Gesinnung unter uns heimisch
werde. Ich stimme somit zum vorliegenden JnstruktionSanrrag.

S tet tler. Ich muß mir über den vorliegenden Fall auch

einige Bemerkungen erlauben. Vorerst habe ich auf die Aeußerung

des Hrn. Schultheißen Tscharner, ich hätte ihm gestern
einen Vorwurf machen wollen, zu erwiedern, daß dem nicht
also ist, sondern daß ich, so viel mir erinnerlich, daS betreffende

Vomm deS Hrn. Schultheißen bloß alS Faktum hinstellte und

durchaus nicht in der Absicht, ihm damit einen Vorwurf zu
machen, — welch' Letzteres ja nicht m meiner — alS des zweite«



Gesandten — Stellung gewesen wäre. Ich sagte nur/ daß Hr.
Tscharner zu glaube» schien / cS muffe bloß auf die Note Frank-
reichS hin die Fremdenpolizei zentralisirc werden. — Anlangend
die nun obschwebende Frage/ so ist dieselbe höchst wichtig;
denn eS ist äußerst nöthig / daß die Schweiz jetzt einträchtig
dastehe und nicht in sich selbst zerworfen sei. In Betreff dcö Kon-
klufumS haben im Schooße der Tagsatzung verschiedene Ansichten
gewaltet. Nach meiner Ansicht ist dasselbe ein Gluck für die
Eidgenossenschaft. Andere hatten darüber andere Ansichren. Waadt
erklärte/ cS lege den Bund aus im Sinn der Kantonalsouverä-
nität; daher halte es sich nicht von Rechtswegen für verpflichtet
dem Konklusuni nachzukommen/ aber aus eidgenössischem Sinn
werde eö stetö bereit sein / alles zu thun / was für Ehre und
Wohlfahrt der Eidgenossenschaft förderlich sein kann; so werde
eS namentlich/ aus Rücksichten für seine eidgenössischen Mitbrüder/
Alles beitragen/ um das Militärwesen eidgenössisch einzurichten.
So / hoffe ich/ wird Waadt auch in der FlüchtlingSangclegcnheit
handeln und von sich aus Recht schaffen / von sich auS thun/ waS
die Wahrung der schweizerischen Ehre und Wohlfahrt fordert.
Und in der That hat dieser Stand seither/ wie aus den Zcilnn-
gen erhellet/ die hierseitS nöthigen Vorkehrungen getroffen / Un-
lersnchungen eingeleitet und unruhige Flüchrltnge/ im Geiste des

KonklnsumS, fortgewiesen. Waadt trat/ wie eS den Anschein
hat / wohl nur aus Liebe zur Konsequenz nicht bei/ ist aber doch

für uns und im Zwecke mit uns einverstanden. Ich glaube/
wenn wir an Waadt das freundliche Ansuchen stellen/ die
Gefahren/ die aus seiner dießörtigen Weigerung entstehen könnten,
von uns abzuweisen und aus bundeLbrüderlichem Sinne dem
Tagsatzungsbeschlusse sich zu unterziehen/ so wird eS sich schon
dazu verstehen; aber wenn wir mit Gewalt drohen / so wird eS/

um mich so auszudrücken/ aus die Hinterbeine sich stellen und/
auf vermeintliches Recht gestützr, auf seiner Weigerung beharren.
Ich muß dringend wünschen / daß man einen so achtenswerthen
Stand/ wie Waadt/ nicht vor den Kopf stoße/ sondern an seinen
eidgenössischen Sinn appellire. Wenn wir u. a. ihm das
Beispiel des Standes Gens/ welcher/ obschon er auch nicht zum
Konklusiim gestimmt / doch auö eidgenössischer Rücksicht demselben
sich unterzog/ vor die Augen rücken/ so wird Waadt/ das hoff'
ich von seiner bundesbrüdcrlichen Gesinnung / das Nämliche thun.
Wollte man andere Schritte/ als gütliche/ vorschlage«/ so

würde ich fragen: Wenn Bern gester» in Beireff der Anstünde
mit Frankreich auf konzilialorischc Maßnahmen anzutragen
beschloß/ wie würde eS sich schicken/ wenn wir nun gegen unsern
Mitstand zu Gewaltmaßrcgeln rathen wollten?.' Haben wir denn
nur Truppen gegen unsre Miteidgenossen?! — Mein Schluß geht
also / in Modifizirung des vorliegenden Antrages/ dahin, daß
wir Waadt aus konzillatorischem Wege und durch eine allfalllge
Abordnung an die dortige Regierung für den Tagsatzungsbcschluß
zu gewinnen suchen. Durch eine solche Abordnung wurden wir
diesen, Mitstand beweisen/ was für ein Gewicht wir darauflegen/
daß er nicht/ zumal in so kritischen Zeitverhällniffcn/ innere
Zerwürfnisse in der Schweiz hervorruft.

von Grüningen. Gestern wurde im Schooße dieser
Versammlung wiederholt gesagt/ eS handle sich daruni/ ob wir
Frieden oder Krieg wollen; Krieg entstehe/ wenn wir/ da die
Schweiz am Fehler sei/ den obwaltenden Zwist nicht auf gütlichem

Wege mit Frankreich beilegen. Wiewohl ich wußte, daß
der Große Rath der Republik Bern in der Angelegenheit Conseil
nichts gefehlt hatte, stimmte ich doch gestern auch dazu, daß
man die daherigen Anstünde mit Frankreich, in so weit eö mit
der Ehre des Schweizervolkö verträglich, aus konzillatorischem
Wege zu heben suche. Um so weniger noch möchte ich nun heute
gegen eidgenössische Brüder Gewaltmaßrcgeln vorschlagen und
den Kanton Waadt mit Truppenmacht zur Wahl eines Repräsen-
tantenrathSmitgliedeö zwingen, sondern ich möchte, wenn Waadt
nicht durch Zureden dazu gewonnen werden kann, die Tagsatzung
eriuchen, ein Mitglied von einem andern Kanton wählen zu
lassen und nicht etwa Krieg im Innern der Schweiz anzufangen.
Zu einem Kriege würde cS höchst wahrscheinlich kommen, wenn
man Gewalt aufbieten wollte gegen die Waadtländer, da ich
diese meine nächsten Nachbarn, als ein festes Volk kenne. daS
gerne zu seiner Meinung steht. Mein Schluß geht also dahin,
daß man aus freundschaftlichem Wege Waadt zu Erfüllung dieser

Pflicht zu gewinnen suche und, im Fall dieß erfolglos bleibt,
einen andern Kanton um Lieferung eines Mitgliedes in den eid-
genössischen Repräsentantenrath angehe.

Fellcnberg. Ich kann unter den gegenwärtigen Umständen

dem ehrenwerthen Präopinantcn darin nicht beistimmen, daß
eine Hintansetzung der eidgenössischen Bundespflichc setzt alö
geringfügig zu betrachten und zu behandeln sei, da wir unö an
unserm bisherigen Bundeövcrtrag, alö an unserm letzten Noth,
balken unsers schweizerischen Vaterlandes im europäischen Völker-
verein festhalten müsse», so lange eS nnS nicht gelungen sein
wird einen bessern Bundesvercrag an die Stelle dcö gegenwärtigen

zu setzen. Ich glaube daher, wir dürfen nicht umhin,
selbst den bloß momentanen Abfall des KantonS.Waadc als ein
sehr wichtiges Mißgeschick anzusehen und ja nichrs zu
vernachlässigen, um den Folgen, die eS haben könnte/ zuvorzukommen.
Ich stimme daher dem Hrn. Großrath Srettler bet, nur muß ich
seiner Meinungsäußerung »och beifügen, daß wir unS wohl zu
hüten haben, in den bereits vorhandenen Verlegenheiten unsers
Vaterlandes seiner Wohlfahrt neue Srcine deö Anstoßes in den
Weg werfen zu lassen, wie das geschehen würde, wenn der Schult-
heiß unsrer Republik, unser Bundespräsident, nun auch die
Männer ohne Zurechtweisung verdächtigen dürfte, welche die
Beschlüsse deö KantonS Waadt bewirkt haben, als wüßten sie

bloß schone Worre und hochklingende Phrasen von sich zu geben,
wohinter nichts stecke, als waS wir nun erfahren müßten. —
Wir dürfen da nicht außer Acht lassen, Tit., wie eö jenen Va-
terlandsfreunden zu Muthe sein mußte bei der starken Hinneigung
zur Sarnerei, die sich von Seite deö Hrn. Schultheiß Tscharner
vielfältig und erst gestern noch kund gethan hat. Wie wäre eS

möglich, baß sich wahrhaft republikanische Führer anderer Kantone

m die Gefahr begeben, dem Einfluß der ausgesprochenen
Tendenz zu unterliegen. ES ist noch nicht so lange her, seitdem
ein großer Theil unsers Volkes gegen den Aufstand der Sarner
zu den Waffen gegriffen hat, und jetzt sollte diese Partei, die
daS Vaterland an den Rand dcö Verderbens führte, von einem
unsrer ersten Staatsmänner in unserm Kreise, ohne Widerspruch
alö musterhaft dargestellt werden dürfen, obfchon sie gegenwärtig
die Jesuiten in dem Kanton Schwy; einführt und die gebildetsten
VaterlandSfreundc in ihrem Wirkungskreise schon wieder hart
bedrängt. Wir würden wahrlich von solchen Erscheinungen sehr
üble Folgen zu befahren haben, Tir., wenn wir unö nicht
dagegen verwahrten. Es ließe sich keineswegs erwarten, daß die
Eidgenossen, welche unsrcr Sraalöreform treu bleiben, und in
ihrer zweckmäßigsten Entwicklung entschieden fortschreiten wollen,
sich vor solchen Merkmalen eines krcbögängtgen RückfallS nicht
scheuen würden. — Wie dürften wir ihnen unter solchen Auspizien

antragen / sich in Liebe und Eintracht mit unö zu vereinigen,
wenn wir in unserm Kreise die Symbole varcrlandöverderblicher
Leidenschaft aufkommen ließen — Nur insofern alS wir unwan-
delbar treu zu unsrer Verfassung und zu fortschreitender AuSbil-
dung unsrer republikanischen Ordnung der Dinge stehen, können
wir daö verscherzte Zutrauen unsrer schweizerischen Eidgenossen
aufs Neue gewinnen. — Ich trage daher darauf an, daß die
Instruktion unsrcr Gesandten sie verpflichte, bei der schweizerischen

Tagsatzung Alles zu meiden, was eine liebreiche Vereinigung
iu eidgenössischer Eintracht auf irgend eine Weise stören könnte,
und allem aufzubieten/ was unsre Eidgenossen im Kanton Waadt
bewegen kann, sich zu den Zwecken, zu deren Erreichung alle
Schweizer einander brüderlich die Hand bieten sollen, ausS Neue
in völliger Uebereinstimmung mit unö zu verbinden. Schließlich
muß ich noch wünschen, daß der Stand Bern die Ueberzeugung
auSsprechen möchte, daß die Hülfsmittel wahrhaft verfassungS-
gcmäßer, bundesbrüderlich liebreicher Einwirkung auf unsre
waadtländischen Eidgenossen zuverlässig ausreichen werden, den
Stand Waadt zu vermögen, den Ansprüchen, welche unsre höchste
eidgenössische Bundesbehörde unerläßlich an ihn stellen mußte,
vollkommen genug zu thun.

Tscharner, Schultheiß. So sehr ich mich bisher gehütet,

ecwaS zur persönlichen Sache zumachen, so zwingt mich
doch nun der Hr. Altlandammann Fellenbcrg dazu. Denn nie
tritt derselbe hier auf, ohne mich in den unverschämtesten
(einzelne Großräthe rufen: Bravo! andere: zur Ordnung!)
Ausdrücken anzugreifen, zu verlästern und zu v.rläumden. Solche
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Mißdeutung nöthigt mir nun eine Erklärung ab: gestern habe

ich/ so viel ich mich noch erinnere/ gesagt: daß ich/ trotz deS

Bedauerns/ daß die Eidgenossen in Feindschaft mit e.inandcr
gekommen und unter sich zerfallen waren/ doch im Jahr 1832 mir
allen Kräften dahin trachtete/ die feindliche Parlhei zu bekämpfen/

— daß ich nun aber jetzt glaube/ eS sei gegenwärtig eine

andere Zeit/ die feindselige Stellung der sogeheißenen Sarner-
parthei/ obschon man noch beständig von einer solchen rede und

ihr Umtriebe und übelwollende Gesinnung gegen unsere freien
Institutionen vorwerft/ habe aufgehört/ — und daß ich mich für
eidlich verpflichtet halte/ die vergangene Uneinigkett zwischen
Kantonen nicht zu verewige«/ sondern vielmehr die ehemalige»
sogenannten Sarnerstäude mit uns auszusöhnen und ihnen die

Hand des Friedens zu bieten / welche anzunehmen diese geneigt
seien. Zu diesem Zwecke that ich Alles; denn eS wäre
volksfeindlich/ nicht zur Aussöhnung die Hand bieten zu wollen. Wenn
man nun aber andeutet/ ich hätte gesagt/ daß ich die Sarncr
begünstige und zu ihrer Tendenz mich hinneige/ so erkläre ich
dieß geradezu zum wenigsten für unwahr.

Hr. Fellenberg verlangte/ um sich zu erkläre»/ ebenfalls

zum zweiten Mal daS Wort/ wird jedoch von vcrschie-
denen Seiten durch den Ruf: zur Ordnung! unterbrochen und

nach seinem und seiner Verwandten Abtreten mit 123 gegen 4

Stimmen zur Ordnung gerufen.

v. Morlot. So wie ich gestern mit einiger Ueberzeugung

zum Antrage deS RcgierungSrathS gestimmt/ eben so stimme ich
heute zum Antrage deS diplomatischen Departements/ der auch

vom Reglcrungörath empfohlen ward/ und ergreife diese Gele-
genhctt, dem Hrn. Schultheiß Tscharner seine würdevolle/ kräf-
tige und wahre Darstellung der Sache in seinem gestrigen Vor-
trage bestens zu verdanken. — Ich kann nicht umhin/ bei diesem

Anlaß im Allgemeinen über die politischen Vereine/ welche häufig

bald mit Tadel/ bald mit Beifall im Großen Rathe berührt
werde«/ etwas laufen zu lassen. Ich erkläre aber/ damit ich

nicht mißverstanden werde/ zum Voraus/ daß ich nie Mitglied
irgend eines politischen Vereines war/ und also meine Meinung
ganz unparlheiisch äußern darf. — Die politischen Vereine sind

meines Dafürhaltens im Allgemeinen von störender Einwirkung
auf die Herrschaft der Gesetze sowohl/ als auch auf den Frie-
den der bürgerlichen Gesellschaft; deßhalb wäre sehr zu wün-
scheu / daß der Große Rath alle Vereine dieser Art aufheben
möchte- — ES ist aber ganz natürlich, daß/ wenn auf der einen

Seite sich politische Vereine bilden mit dem Geist der Ntcht-
ordnnng und deS JnkonstitutioneAen, sich auf der andern Sctte
Vereine bilden mit dem Geist der Ordnung und des
Konstitutionellen. Immer die Sache und nie die Person im Auge
habend — was ich für den wahren Standpunkt eines Mitgliedes
deö Großen Raths halte — glaube ich mich verpflichtet/ eine in
gestriger Sitzung über den sogenannten SicherhcitSvereiu gegebene

irrige Darstellung zu berichtigen. Wer ist eigentlich der
einzige und wahre gesetzliche Sicherycttövercin? DaS ist der
Große Rath/ Tit. (Auf die Bemerkung deS Herrn Land-
ammannS/ daß diese Sache nicht hieher gehöre/ schließt der

Wortführer:) Indem ich noch einmal mein Dankgefühl allen
denjenigen Männern an den Tag lege/ welche in gestriger Sitzung
mir so viel Würde und Wahrheit für die Ruhe der Schweiz
gckämpft haben, bemerke ich nur noch, daß ich mit Freuden
sehe, wie die Ordnung und der Geist des Konstitutionellen nach
und nach die Oberhand gewinnt. Möchte nur in diesem Sinne
je mehr und mehr fortgefahren werden!

Tillier. Wenn man einen Augenblick abwesend gewesen
ist, so kann man sich kaum vorstellen, daß man sich noch immer
in der Umfrage wegen deS Beschlusses von Waadt befinde. Ich
bitte daher um Erlaubniß, die hohe Versammlung wieder ganz
einfach auf den in Frage liegenden Gegenstand zurückzuführen.
ES ist von Herrn Großrath Stettler der Antrag gemacht worden,

den Antrag des diplomatischen Departements bedeutend zu
mildern. Ich muß freimüthig gestehen, daß ich hingegen den-

selben eher zu schwach finde. Wenn sich jemals in unserm
schweizerischen Vatcrlandc die öffentliche Meinung über irgend
einen Gegenstand einmüthig und entschieden ausgesprochen hat,
so ist eS über diesen bedauerlichen Schritt deS KantonS Waadt.

ES ist derselbe von Herrn Lehenskommissär Stettler so dargestellt

worden, als sei er eigentlich nur eine Behauptung setner
Souveränität, weßwegen jener Stand nichts desto weniger seine
Bundespflichten erfüllen wolle. Ich bin auch von dieser Absicht
überzeugt, denn Niemand hat mehr Achtung für die Regierung
des hohen Standes Waadt als ich, allein dieses ändert meine
Ansicht nicht. Hätten wir bloß eine schweizerische Angelegenheit

unter uns zu behandeln, so könnte ich jenen langsamen
Formen betstimmen; allein wir stehen hier dem Auslande
gegenüber, gegen welches wir bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen

babcn. Hr. Stettler ist selbst damit einverstanden, daß daS
Heil des gemeinsamen Vaterlandes von der getreuen Erfüllung
dieses KonklusumS abhänge. Also müssen wir auch zeigen, daß
eS uns Ernst damit ist, eS zu handhaben. Zeigen wir uns aber
gegen Waadt allzuschwach, so scheint «S, daß es der Schweiz
entweder am aufrichtigen Willen oder an Kraft fehle, jene
Verpflichtungen zu erfüllen. Werden dann die Gegner nicht allso-
gleich die Behauptung aufstellen, die Schweiz sei schlechterdings
außer Stande, irgend eine Gewährleistung zur Handhabung der
Ordnung zu geben, und man müsse die Ordnung dort selbst
herstellen? — Jedermann weiß, was man in unsern eidgenössischen

Angelegenheiten unter »Anhalten" versteht, nämlich
einen jährlichen Wiederklang von dringenden jErmahnungen.
ES giebt aber Kantone, die auf diese Weise seil vielen Jahren
zu solchen Leistungen angehalten sind, ohne daß sie dieselben
wirklich erfüllt hätten. Um nun dem Vorwande zu begegnen,
als ob es uns mit jenem Konklusum nicht Ernst sei, möchte ich
größern Nachdruck zeigen, weßwegen ich die Einschaltung der
Worte vorschlage:

»NölhigenfallS mit allen dem Bunde zu Gebote stehenden
Mitteln."

Neu k 0 m. Ich glaube zuversichtlich/ der hohe Stand Waadt
werde unsere so verwickelte politische Lage, die durch die gewiß
verschieden ausfallenden Instruktionen zur nächsten Tagsatzung
noch verwickelter werden kann — indem die einen Stände wohl
.auf dem Tagsatzungsbcschluß vom 23. August beharren, andere
aber nachgeben werden — zu würdigen und eine freundeidgenössische

Einladung zu Abänderung seines in Frage stehenden
Beschlusses, in Behcrzigung dieser kritischen Lage, berücksichtigen
und diesen Beschluß abändern. Würde man aber mit Gewalt
gegen d.esc unsere Miteidgenossen einschreiten, so stände zu erwarten,

der Stand Waadt werde sich auf seine Kantonalverfassung
berufen, welche erst seit Einführung des bestehenden BundcS-
vertragS, mit Inbegriff der aus der Kantonalsouveränität
fließenden Bestimmungen von der Tagsatzung garantirt wurde,
welcher Umstand doch wohl zu berücksichtigen ist und in Zukunft
noch zu Berathungen Stoff geben könnte. Ich stimme daher zu
Hrn. StettlcrS Autrag, umsomehr, a!S ich immer glaubte,
wir müssen unsre Freunde bet den regenerirten Kantonen suchen,
ohne deßwegen die andern abzustoßen.

Simon, Altlandammann. Ich stimme zum Antrage, zu
dem ich auch im diplomatischen Departement mitwirkte und der,
meines Dafürhaltens, weder auf der einen noch auf der andern
Seite zu weit geht. Selten ist'S, daß ein Antrag in Behörden
einhellig angenommen wird; der vorliegende jedoch fand die ein-
müthige Zustimmung sowohl des diplomatischen Departements,
als deS RegierungSrathS. Dieß dient zu seiner Empfehlung.
Durchgängig fühlte man die Nothwendigkeit, daß die Kantone
zusammenstehen und die Schweiz ein Ganzes bilde; drum dürfen

wir Waadt sich nicht absondern und auf seiner Weigerung,
einem Tagsatzungsbeschlusse sich zu unterziehen, beharren lassen.

Ich frage, was wird das Ausland denken, was wir für ein
Staat seien, wenn ein Beschluß, der von 16 Ständen genommen

ward, nicht zur Ausführung kömmt? — So ist denn der
dießfallsige Beschluß des waadtländischen Großen Rathes, zumal
in gegenwärtiger Zeit, ein höchst fatales Ercigniß. Drum muß
Waadt zu Erfüllung der Pflichten, die ihm der Bund, der denn
doch über allen Kantonalverfassungen steht, auferlegt, angehalten
werden. Dieß kann vielleicht ohne große Schwierigkeit erzielt
werden. Ist ja doch der fragliche Beschluß in nicht sehr
zahlreicher Versammlung mit unbedeutendem Mehr genommen wor-
den. So ist'S denn möglich, ja wahrscheinlich, daß Waadt sei-
nen Beschluß zurücknimmt, zumal wenn eS sieht, welchen Ein-



druck des Bedauerns derselbe auf die Eidgenossenschaft gemacht
hat. Jedenfalls aber ist's Pflichtgebot für uns, für Aufrecht.
Haltung des Bundes zu sorgen. Drum hat das diplomatische
Departement seinen Antrag in der vorliegenden Fassung gebracht.
Unter diesem „Anhalten" zu Erfüllung der Bundespflichten ist

nicht verstände»/ daß man allsogleich mit Waffengewalt
einschreiten solle/ sondern man wird vor Allem auS zu freund-
schaftlichen Mahnungen zu bundcsbrüderlichcn Vorstellungen seine

Zuflucht nehmen. Ich stimme also unbedenklich zum Antrage
des diplomatischen Departements und des RegicrungSrathS.

Tillier. Ich muß bloß in Kürze bemerke»/ daß ich auch

nicht allsogleich/ sondern nur nöthigcnfallS zu Gewalt,
maßregeln schreiten wollte.

Jäggi. Ich stimme zu dem Antrage des Hrn. Stcttler
und rathe/ mit Abstrahirung von allem Fernern/ zu konziliato-
rischen Maßregeln/ überzeugt/ daß der Kanton Waadt/ alS
eines der Bundesglteder/ das in Erfüllung seiner BundcS-
pflichten nie zurückgeblieben ist/ dieselben in kritischer Lage
des Vaterlandes nicht verläugnen wird. — ES ließe sich umso,
weniger zu Anwendung von Gewaltsmaßnahmcn rathe»/ alS
uns gestern Hr. Oberstlieutenant Sträub/ der eines der ersten
Bernerbataillone befehligt/ ein so nachtheiligeS Gemälde über
Disziplin und Geist unserer Truppen gemacht hat/ — eine
Schilderung/ die/ ich muß gestehn/ mich in nicht geringe Vcr.
wundcrung setzte. — Ich glaube zwar/ Hr. Sträub habe es

damit nicht so böse gemeint. Es hat nämlich derselbe auf die
Affaire Conseil hingedeutet/ für welche unser Militär sich nicht
willtg schlagen dürfte; allein/ cö find dadurch solche Ausfälle
in meinen Augen nicht gerechtfertigt/ indem unsre Truppen/
so viel mir bekannt/ dem Aufruf der Regierung jederzeit mit
größter Bereitwilligkeit nachgekommen sind/ und ich bin
überzeugt/ auch in diesem Fall ohne Widersetzlichkeit es thun wer.
den, wenn das Vaterland es erfordert. — Ich stimme somit
ausschließlich zu konziliatorischen Maßnahmen.

Schnell/ Altrcgicrungörath. Ich muß bekennen/ Hrn.
SlertlerS Ansicht gefällt mir sehr wohl. Die Flüchtlings- -

angelegenheit gehört zwar allerdings dahin/ wo der tz. 8 des

BundeSvcrtrageS/ demzufolge die Tagsatzuug alle erforderlichen
Maßregeln für die äußere und innere Sicherheit der Eidgenoß-
senschaft zu treffen hat/ seine Anwendung finden soll; aber nicht
Jeder sieht diese Sache so a»/ so sah namentlich auch Hr.
StaatSrath Druey — nicht Hr. Druey/ denn der will bekannt-
lieh schnell vorwärtS/ sondern Hr. StaatSrath Jayet/ wollt' ich
sagen — so sah auch Hr. Jayet im waadtländischen Großen
Rathe die Sache nicht an. Wenn also im Großen Rathe des
Waadtlandeö eine entgegengesetzte Ansicht daS Mehr auf sich

vereinigte/ so folgt daraus/ daß Gründe für und wider vor-
Handen sein müsse»/ umsomehr/ da Waadt erklärt/ eS wolle alle
seine BundeSpflichten / alle ihm durch Verträge und das Volker-
recht auferlegten Verbindlichkeiten erfüllen/ und es halte den
fraglichen/ weil er nicht den Vorschriften des BundeSvcrtrageS
gemäß genommen worden sei / sondern vielmehr seiner im Bunde
gewährleisteten Kantonalsouveränität zu nahe trete. In solchen
Fällen nun/ wo Gründe für die Sache beider Parteien sich
finden lassen/ bin ich immer für gütliche Beilegungsversuche/
für konziliatorische Maßregeln. Die nämlichen Schritte/ denen
ich gestern gegen Frankreich das Wort redete/ möchte ich auch
versuchen gegen einen lieben befreundeten Mitstand/ mit welchem
entzweit zu sein uns wahrhaftig sehr leid thäte. Solche Schritte/
solche frcundcidgenössische Vorstellungen werden wohl mehr auS-
richte»/ als Drohungen. Da es jedenfalls der Sache nicht
schadet/ wenn man Anfangs Waadt auf konziliatorischem Wege
für daS Konklusum zu gewinnen sucht/ so muß ich/ zumal dieser

Stand einer von denen ist/ welche die Pflichten gegen das
Ausland gewissenhaft erfülle»/ in erster Linie zu solch
konziliatorischen Maßnahmen stimmen.

Schneider/ RegicrungSrath. Ich erlaube mir nur ein
kurzes Wort in dieser Angelegenheit. ES hat sich der eidgcnös.
fische StaatSrath an den Scand Waadt gewendet/ um ihn zu
bewegen/ den fraglichen Beschluß zurückzunehmen und dem
erwähnten Konklusum sich zu unterziehen; auch der hiesige
Regieriingsralh hat in gleichem Sinn an die Regierung von

Waadt geschrieben; Genf/ wie ich glaube gehört zu habe«/
ebenfalls. (Hr. Schultheiß Tscharner: Ganz richtig.) Die
Regierung des Kantons Waadt zeigte antwortend an/ daß sie
diese Sache nächster Tage dem Großen Rathe vorbringen werde.
Dieser tritt nun schon morgen zusammen / wo vielleicht dann die
Sache schon entschieden wird. Mein Antrag geht nun dahin/
den Entscheid aufzuschieben/ bis die — wahrscheinlich befricdi.
gende — Antwort eingetroffen sein wird. Dadurch wäre Mühwall

und Zeit erspart und der mißbcltebige Eindruck vermieden/
den dieser JnstruktionSantrag bei unsern Miteidgenosseu im Waadt-
lande hervorbringen würde.

Koch/ Rcgierungsrath. Die letzt gefallene Meinung
veranlaßt mich/ in Kürze das Wort zu ergreifen. Die Sache/ Tit./
läßt sich, meines ErachtenS/ nicht vertagen. Mich dünkt- eS sollte
leicht sein/ den gefallenen Wünschen zu entsprechen/ oder eS sei
ihnen vielmehr in dem vorliegenden Antrage schon entsprochen;
geht ja derselbe nicht dahin/ gleich drein zu schlagen/ wenn
sich Waadt nicht auf der Stelle fügen will. Die Tagsatzung
wird/ nach hergebrachter Uebung/ wie dieß sich unter Eidgenossen
geziemt/ zuerst den Weg freundbrüderlicher Vorstellungen
einschlagen. Blieben diese bei Waadt fruchtlos/ wie soll dann
unser Gesandter stimmen? Dann ist's wohl Ihr Wille/ Tit./
daß zu ernstlichern Maßregeln geschritten werde; diese werden
aber nicht in gleichbaldiger Absenkung von Truppenmacht/ sou-
kern/ wieder nach bisheriger Uebung/ in Abordnung von
eidgenössischen Kommissarien bestehen. Meines ErachtenS/ Tit/
können wir den Jnstruktionsartikel unbedenklich erkenne»/ wie
er vorliegt/ da er doch nichts anderes sagen will/ als: Unsere
Gesandtschaft soll vor Allem aus auf Waadt durch freundliche
Mittel wirken/ im Uebrigen zu allen Schritten stimme»/ die
später nöthig werden sollten. Ich hoffe/ Waadt werde den
freundlichen Ermahnungen Gehör schenken. Nicht nur die vor.
örtliche Behörde/ die Berner, und die Genferregjerung, sondern
aued die von Zürich hat/ wenn ich nicht irre/ an Waadt ein
freundliches Einladungsschreiben gerichtet. (Hr. Schultheiß-
Ganz richtig/ auch Zürich.) Wenn man nun diese frcundbrüdcr-
lichen Vorstellungen fortsetzt und allfällig noch eine Abordnung
ins Waadtland sendet/ so wird es wohl zu gewinnen sein. Also
ich glaube/ die bundeSbrnderlichen Schritte, auf welche man
hier vor Allem auS anträgt/ verstehen sich von selbst. Will man
indessen die Fassung des JustruktionSartikels dahin erweitern,
daß vor allen Dingen man sich bemühen solle, durch freundliches
Ansuchen auf Waadt zu wirken, so habe ich eben nichts dagegen.

Joh. Schnell. Wenn auf diesem Fuße, wie hier
angetragen ward, fortgeschritten wird, so hätte eS auch den Sinn,
daß der Große Rath GewallSmaßregeln billige; denn wenn
man sagt: es solle nöthtgenfalls mit allen zu Gebote stehenden
Mitteln Waadt zu Erfüllung seiner BundeSpfiicht angehalten
werden, so liegt der Sinn darin, daß, wenn freundliche, bun-
deöbrüderliche Vorstellungen fruchtlos blieben, man auch Gewalt
anwenden solle. Ich fände eS jedoch am gerathensten, die Re.
daktion des Artikels dahin zu fassen, daß, im Fall die freund,
eidgenössischen Bemühungen erfolglos blieben, die Berathung
fernerer Schritte, wo eS sich dann namentlich fragen würde,
ob man die Autorität des Bundes handhaben und Gewalt brauchen

wolle, dem Großen Rathe vorbehalten bleibe.

Obrecht. Auch ich glaube, daß, im Fall gütliche, friedselige

Versuche Waadt nicht zu einer bessern Besinnung zu bringen

vermöchten, eS dannzumal der Fall wäre, die Berathung.
waS dann ferner in dieser heikeln Sache zu thun und zu lassen
sei, wieder vor den Großen Rath zu bringen. ES würde mich
schmerzlich bemühen, wenn der Stand Waadt, der sonst allen
seinen BundeSpflichten, wie der Savoyerzug. und andere Ge.
schichten beweisen, vollkommenes Genüge zu leisten sucht, nun
sich gar nicht mit dem TagsatzungSkonklusum versöhnen wollte
und man in die traurige Nothwendigkeit versetzt würde, ihn mit
Waffengewalt zu Anerkennung desselben zu zwingen. Wir sollen
daher za zuerst alle Mittel der Gütlichkett erschöpfen; und wollen

diese, was mir höchlich leid sein würde, durchaus nichts
anschlagen, dann lohnt eS sich wohl noch der Mühe, die Sache
noeh^ einmal vor den Großen Rath zu bringen. Ich kann be.
greifen, warum die Watdländcr da sich nicht fügen wollen;
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sie trauen halt der Tagsatzung nicht viel Gutes zu und furch,
ten, daß/ wenn sie ihr zu viel Macht einräumen / dieselbe kom-
men und auch die Preßfreiheit und andere köstliche Kantonal-
verfassungsgütcr für den Bund zum Opfer fordern könnte
Diese Güter zu wahren und nicht etwa um die Ausweisung
fremder Zugvögel und Wühler zu verweigern/ wie vielleicht
gewisse Vereine gerne möchten / scheint der Zweck der waadt-
ländischen Weigerung zu sein. Ich möchte also vor der Hand
unsere Gesandtschaft zu keinen andern/ als zu minniglichen und
gütlichen Maßregeln gegen Waadt aulorisiren.

Tscharner, Schultheiß. ES sei mir erlaubt/ lediglich
den Jnstruktionsantrag abzulesen. (Er vcrltcSt ihn und fährt
dann fort:) Da keinem einzelnen Stand das Recht zukommen
kann/ einem Beschluß/ der von einer bundeögemäßen Mehrheit
genommen worden, sich nicht zu unterziehen, so halten wir
dafür, eS solle unser Stand dahin instruiren, Waadt zu Erfüllung
seiner Bundeöpflicht anzuhalten. ES heißt also ganz einfach:
»anhalten"; von „Gewaltmitteln" kömmt nichts vor. ES

unterliegt keinem Zweifel, daß man zuerst alle möglichen
friedlichen Vorstellungen versuchen und nicht gleich zu so

traurigen Maßnahmen schreiten wird. Laufen allfällig, was wir
nicht hoffen wollen, die konziliatorischen Schritte fruchtlos ab,
so seien Sie versichert, Tit., daß die Tagsatzung eS nicht über
sich nehmen wird, sofort Krieg gegen den Stand Waadt von
sich aus zu erklären, sondern daß dieselbe bloß unter Ratistka-
tiousvorbchalt die sodann nöthig erachteten Beschlüsse fassen und
den Ständen hinterbringen wird. ES ist also, Tit., meines
ErachtenS unnöthig der „konziliatorischen Maßregeln" in der
Instruktion ausdrücklich zu erwähnen und eS scheint mir das
Zweckmäßigste, dieselbe in der Fassung, wie sie da vorliegt,
anzunehmen und dann zu erwarten, was kömmt.

Til lier. Auf die angehörten Meinungsäußerungen und
auf den Aufschluß des Hrn. Schultheißen Tscharner ziehe ich
meinen Antrag zurück, indem der Zweck desselben wegfiel.

Abstimmung:
t) Aufzuschieben 6 Stimmen.

Heure zu verfügen Mehrheit.
2) Für den Antrag des RegierungSrachS 24 Stimmen.

Bloß zu konziliatorischen Maßregeln zu stimmen

Mehrheit.

Gesandtschaftswahl auf die außerordentlich ein¬
berufene Tagsatzung.

Erster Gesandter ist von AmtSwegen Herr Schultheiß
Tscharner. Zum zweiten Gesandten werden vom NegierungS-
rath vorgeschlagen: die HH. Tilltcr und Altregierungsrath
Schnell. Im ersten Skrutinium vereinigen die meisten Stimmen

auf sich: die HH. Tillier (63 St.), Stettlcr (46), Karl
Schnell (26), v. Jenner, Regierungörath (tt).

Nachdem Hr. Karl Schnell erklärt, daß er sich eine
allfällige Wahl, als ein unnützes Werk, verbeten müßte, indem
er im Jahr 1833 bestimmt und fest das Wort gegeben habe,
nicht neben Mitgliedern der Sarnerkonferenz in der Tagsatzung
fitzen zu wollen, — daß er daher nach diesem gegebenen Wort
— er habe nur Ein Wort — eine solche Wahl nun und mm-
mermehr annehmen könne, — schritt man zum

zweiten Skrutinium:
Herr Tillier 86 Stimmen.

„ Sccttlcr 46 „
„ K. Schnell... 5 „
„ v Jenncr 6 „

Hr. Tillier ist erwählt, und er erklärt sofort, daß er
die Ablehnung einer solchen Wahl in dieser bedenklichen Zeit
für einen Akt der Feigheit halten würde; daher nehme er, so

sehr ihm auch im Allgemeinen das TagsatzungSlcben zuwider sei,
nnb obschou er seine köstliche Zeit lieber einem andern ihm an-
gewiesenen Geschäftskreis zuwende, den erhaltenen Ruf an und
empfehle sich der gütigen Nachsicht seiner Kommittenren.

Zum dritten Gesandten werden vorgeschlagen: der Zurück,
gebliebene und Hr. Altlandammann Simon. — Im ersten
Skrutinium fallen die meisten Stimmen auf die HH. Altlandam¬

mann Simon (66 St.), Stettler (62), v. Jenner (4), Joh.
Schnell (4).

Zweites Skrutinium. Drittes Skrutin. Viertes Skrutin.
Hr. Simon 72 Stimm. 66 Stimm. 66 Stimm.

„ Stettlcr 63 „ 66 „ 69 „
„ I. Schnell 8 „ 3 „
>, v. Jenner i „

Hr. Altlandammann Simon, durch relatives Stimmcnmehr
zum dritten Gesandten ernannt, erklärt ebenfalls, daß eS unter
den gegenwärtigen Zeitumständen nicht am Orte wäre, die
Wahl auSzuschlagen; er nehme daher, unter Vcrdankung des
Zutrauens, diesen Ruf, dessen Wichtigkeit er fühle, an, obschou
eS wohl besser sich geschickt hätte, denjenigen Männern, die
bisher in den vorliegenden Angelegenheiten verhandelt haben,
diese Sendung zu übertragen.

Vortrag der Polizeisektion — mit Ucberweisung des Regie-
rungsrathS — die Naturalisation des Hrn. 0--.
Frei betreffend.

Kohler, Regierungörath. Da dieser Annullirungöantrag
eines Bürgerrechtes einerseits der erste ist unter der jetzigen
Ordnung, und anderseits derselbe in öffentlichen Blättern als
ein illiberaler, ungesetzlicher Akt bezeichnet worden ist, so sei
mir erlaubt, etwas ausführlich in diesen Fall einzutreten und
zuerst den Gang, den die Aufnahme eines Fremden in das ber-
ntsche Landrecht zu nehmen hat, im Allgemeinen zu bezeichnen,
und nachher den vorliegenden einzelnen Fall mit dem Gesetz in
der Hand zu beleuchten. Die Aufnahme in daö bcrnische Land-
recht ist durch ein Gesetz vom 21. Dezember I8I6 geregelt.
Zur Naturalisation ist die Anschaffung eines OrtöburgerrechrS
wesentlich erforderlich. Zur Erwerbung des letztern muß die
ausdrückliche Bewilligung der Regierung vorangehen. Nachdem
ein Fremder von einer Gemeinde die Zusicherung ihres OrtS-
bürgcrrcchlö erhalten, entscheidet der Große Rath über das Na-
turallsarionSgesuch. Spricht sich der Große Rath für Willfah.
rung aus, so stellt die Gemnnde, welche die Zusicherung ertheilt
hat, den Bürgerbrief auS, und erst, ivenn dieser in gesetzlicher
Form vorliegt, wird der NacuralisationSakt ausgefertigt. Dieß
ist der gesetzmäßige Gang bei BurgerrechtSerwcrbungen.
Anlangend nun den Burgerbrief des Hrn. Dr. Frei, so gehen ihm
durchaus die gesetzlichen Erfordernisse ab, wie ich nun
nachweisen will. Unterm 3. November 1834 erklärte die Gemeinde
Ebligen sich willig, den Hrn. v>-. Frei in ihr Bürgerrecht
aufzunehmen; am 20. Februar 1836 bot er Fr. 600 für dasselbe
und verzichtete auf Nutzung der Weidrcchte ze., so wie aller
Besitzungen und Armengütcr, die nicht ausschließlich der
Gemeinde Ebligen gehören; so daß das Burgergut, an dem Hr.
Frei Theil hätte, ungefähr 800 Kronen betrüge, während jenes,
auf das er für sich, seine allfällige Frau und Nachkommen Ver-
zicht leistet, ungefähr 7voci Kronen sich beläuft. Der erste am
8. April 1836 ausgefertigte Burgerbrief enthielt nun die
gemeldete Verzichtleistung und wurde, weil zufolge Gesetzes das

volle Burgerrecht einer Gemeinde erworben werden muß, von
der mit der Untersuchung beauftragten Behörde zurückgewiesen.
Hierauf stellte Ebligen unterm 18. Juni gleichen Jahres einen
zweiten Bürgerbrief aus, welcher den Hrn. Frei aller burger-
lichen Rechte und Freiheiten, gleich den übrigen Burgern,
besonders denn des RechtS auf Unterstützung :m VcrarmungSfall
theilhaftig erklärt. Zu Erlangung dieses in der Form richtigen

Bürgerbriefes stellte Hr. Frei unterm 2. Juni 1836 einen
Revers aus, worin er für sich und seine allfälllge Nachkommen,
schaft neuerdings auf alle die Nutzungen, die der Gemeinde
Ebligen nicht ausschließlich angehören, verzichtet. Die Behörde,
welche mit der Untersuchung des Bürgerbriefes sich zu befassen

harte, entdeckte die vorgehabte Täuschung und trug bei dem

Regierungörath auf Ungültigkeitserklärung des der gesetzlichen

Erfordernisse ermangelnden Bürgerbriefes au, welche denn auch

erfolgt ist. Hr. Frei war noch nicht Burger; erst von dem

Momente an, wo der Naturalisationsakt ihm zugestellt worden
wäre, würde er zu dieser Eigenschaft gelangt sein. — Polizei-
seklion und Regierungsrath tragen somit beim Großen Rathe
darauf an, daß er erkläre, es falle die dem Hrn. Frei ertheilte
Naturalisation unter den obwaltenden Umständen dahin. —



Noch muß ich bemerke»/ daß ich gegen Hrn. Vr. Frei person-
lich nichts habe. ES ist gesagt worden / eS sei diese Annulli-
rung ein Racheakt, dieweil Hr. Frei auch auf der Lifte der zur
Austreibung Bestimmten sei; dem ist jedoch nicht so; nicht die
Person, sondern nur die Sache, deren Unförmlichkeir nachgc-
wiesen ist, hatten wir im Auge.' Bürgerbriefe, die Andern
ausgestellt worden sind, werden, wenn sie, auf die anbefohlene
Untersuchung hin, ungesetzlich erfunden werde», ebenfalls an-
nullirt werden.

Seiler. Ich kann dem Antrage nicht beipflichten. Ebligen
ist eine arme Gemeinde; sie hat die von Hrn. vr. Frei erleg,
ten Zoo Franken bereits verbraucht. Sie wird daher lieber dem

Hrn. Frei den Revers zurückgeben, und mit den übrigen
Gemeinden, mit denen sie Besitzungen gemein hat, sich abfinden.
Der Gemeindpräfident von Ebligen hat auch versprochen, dieß

zu thun. Warten wir daher doch wenigstens zu, bis wir sehen,
ob diese Gemeinde diese Sache in Richtigkeit bringt, oder nicht.
Später können wir ja immer noch das Angemessene verfügen.

Belrichard. Ich kenne die Person des Hrn. Frei durchaus

nicht und weiß nichts von ihm, als was ich auö dem so

eben abgelesenen Vortrage entnommen habe. Allein ich sehe auf
die Sache und nicht auf die Personen, und da könnte ich kei-
neSwcgö dazu stimmen, daß die unschuldige Parthei gestraft
würde. ES ist nicht Hr. Frei, sondern die Gemeinde, welche
gefehlt hat; diese hat sich daher den daraus entstehenden
Unannehmlichkeiten zu unterziehe»; denn was den Hrn. 0r. Frei
anlangt, so haben Sie, Tit, ihm die Naturalisation unter der
Bedingung ertheilt, daß er sich ein Bürgerrecht erwerbe; er hat
sich ein solches erworben, und die Sache ist daher, was ihn
anbetrifft, in Ordnung. Wenn die Gemeinde widerrechtliche
Vorbehalte gemacht hat, so hat sie die Folgen zu tragen. Ich
stimme zu Handhabung deö Beschlusses, welchem nach dem Hrn.
Frei die Naturalisation ertheilt worden ist.

Fellenberg. Außer allen besondern Verhältnissen mit
Hrn. Dr. Frei kann ich seine Angelegenheit nur im allgemeinen
Interesse in'S Auge fasten. Unsere höchste Landesbehörde hat
ihm vor einiger Zeit, auf eine vielvcrmögende Empfehlung deö

Regierungsrarhes hin, das Landrecht ertheilt, nachdem er das
Bürgerrecht von der Gemeinde Ebligen erlangt hatte. Sollte
nun eine gesetzgebende Behörde sich in ihren Beschlüssen so

veränderlich erweisen dürfen? Sollte der RegierungSrarh so leicht
von seinen Anträgen zurückkommen können? Worauf dürften
wir denn in unsern Versammlungen mit Zuverlässigkeit fußen?!
Man wirft dem Hrn. Dr. Frei vor, er habe sich in seinem
Vertrage mit der Gemeinde Ebligen Ungesetzlichkeit zu Schulden
kommen lassen; aber wie sollte er, als Landesfremdcr, mit den
Bcdtllgunge« unserer Gesetze so genau bekannt sein, als dieß
von der Gemeinde unseres Landes zu erwarten stände? Also
würde vielmehr der Gemeinde Ebligen, als ihm, die Schuld
zufalle», falls sich eine vorfände; sollte denn der Hr. Or. Frei
so schwer dafür büßen müssen? — Ich weiß zudem nichts von
einem Verbot, auf diesen oder jenen weiteren Genuß zu verzichten,

wenn man an dem Genusse, der vertragsmäßig gewährt
wird, Genugthuung zu finden glaubt; noch weniger weiß ich
von der schweren Strafbestimmung, die nun gegen den Herrn
vr. Frei angetragen wird. — Ich müßte daher, falls man es
zweckmäßig fände, ein solches Strafgesetz zu beschließe», gegen
seine zurückwirkende Kraft protestiren. Wir haben in unserm
Lande eine Menge von Fälle», die demjenigen des Hrn. Frei
durchaus ähnlich sind und die Niemand zu bestrafen gedenkt
Sollte zwischen ihm und der Gemeinde Ebligen Streit darüber
entstehen, so betraft solcher Streit daS Mein und Dein; er
würde dem Zivilrichter zuzuweisen sein. — Jetzt sind die kon-
trahirenden Partheien mit einander einverstanden. Noch mehr-
die Gemeinde Ebligen ist crbötig, den Forderungen unserer
Staatsbehörden nachzukommen, um alle Gefährdung von ihrem
Vertrag mit Hrn. Frei abzuhalten, und also auch die Unlau-
terkcit, die in dem Revers, den der Hr. Frei der Gemeinde
Ebligen ausgestellt hat, gerügt wird, wieder gut zu macheu.
Ich kann daher nicht finden, daß wir berechtigt seien, verletzend
in diese Verhaltnisse einzugreifen. Wir dürfen es noch in einer
andern Beziehung nicht thun, nämlich weil bereits Rcklamatio-

ncn gegen Preßverfolgungen, welchen der Herr Frei unterliegen
würde, zur öffentlichen Kunde gekommen find, nachdem er in
einem »»beliebigen Zeitungsartikel die verschiedenen Stufen des
Krebsganges unserer neuen Ordnung bezeichnet hat. — Nun
frage ich, Tit., ob wir in dieser hohen Behörde dem auSge-
sprochencn Verdachte eine Haltung gewähren dürften, die sich

mit ihrer Würde keineswegs vertrüge? — Ich muß also dafür
stimmen, daß der Antrag, das dem Hrn. Frei gewährte Bürger,
recht zu zucken, abgewiesen werde.

Stein hau er. Ich habe ebenfalls nicht die Ehre, den
Hrn. Dr. Frei zu kennen; mein Urtheil ist mithin unpartheiisch.
Ich habe seiner Zeit zu der in Frage liegenden Naturalisation
mitwirken helfen; ich erkläre jedoch, ich hätte dem Hrn. Frei
meine Stimme nicht gegeben, wenn ich um den Revers gewußt
hätte. Durch diese Verzichtleistung ist die oberste Landesbehörde
hintergangen worden; deßwegen stimme ich zum Antrage.

Ob recht. Wir würden einen großen Vorwurf auf uns
laden, wenn wir solche ahndungSwerthe Umgehungen des Ge-
setzeS hingehen ließen. Wo würde dieß hinführen Daß wir
eine Menge Halbburger, DreiviertelSburger, AchrelSburgcr,
SechzehntelSburger îc. îe. bekämen, wie deren leider auch un-
weit WiedliSbach sich finden. Dieß soll nicht sein. Da also
das Gesetz — und zwar nicht nur von der Gemeinde, sondern
wohl auch von dem mir wildfremden Hrn. Doktor der Rechten
— wissentlich umgangen und den Behörden mit Lng und
Trug aufgewartet worden ist, so stimme ich ebenmäßig zu Un-
gültigcrklärung der Naturalisation.

Jaggi, Regierungsrath. Ich weiß nicht, warum wir unS
großes Bedenken machen sollten, die Naturalisation zurückzunehmen;

steht cS ja doch dem Hrn. Frei und der Gemeinde Ebli-
gen noch immer frei, später noch einmal mit demselben Gesuche
zu kommen; man wird ihnen, glaube ich, schon wieder entspre-
cheu. — Aber sich so äffen und zum Besten halten lassen soll

i eine Behörde nicht; drum ziehen wir die Naturalisation zurück.
Noch soll ich bemerken, daß Hr. Frei über die Gränze ist und
vielleicht nicht wieder zurückkehrt. Wie wenig übrigens derselbe
auf seinem Bürgerrecht hält, läßt sich daraus schließen, daß er
Jemandem auf die Frage, wo er sich eingebürgert habe, zur
Antwort gab: »Da im Oberland drüben, aber den Namen deS

Dörfchens wisse er wahrhaftig nicht einmal zu nennen." — Herr
Frei wollte wahrscheinlich Gesetzgcbungöredaktor werden, und
schickte unS wohl zu diesem Behufe schnell einen Kriminalgc-
setzeSentwurf ein; da nun aber sein Wunsch nicht so schnell
erfüllt ward, wird er wahrscheinlich dem bernifchen Landrecht
nicht eben viel nachfragen, und wohl lieber seine 600 Franken
wieder in Empfang nehmen. Ich stimme zum Antrage.

Wehren. Auf diese Erläuterungen hin erkläre ich, daß
ich zu Zurückziehung der Naturalisation stimme, so wie auch,
daß ich dieselbe dem Hrn. Dr. Frei nie mehr werde ertheilen
helfen.

Wyß, Regierungsrath. ES seien mir auch noch einige
Bemerkungen über diesen Handel vergönnt. Ich glaube, die
Wendung, die Hr. Regicrungörath Kohler dem Antrage giebt,
und der zufolge die fragliche Naturalisation als dahingefal-
len erklärt wird, sei die angemessenste. Anstatt zu sagen, daß
wir das dem Hrn. Frei ertheilte bcrnischc Landrecht zurück-
nehmen, ist eS angemessener zu erklären: Hr. Dr. Frei hat
die gesetzlichen Bedingungen, unter welchen der NaturalisationSakt
ausgestellt werden kann, nicht erfüllt, indem er zwar wohl einen
der äußern Form nach gehörig ausgefertigten Bürgerbrief der
Gemeinde Ebligen vorgelegt, den Inhalt desselben aber durch
Ausstellung gesetzwidriger Reverse wieder aufgehoben und
entkräftet hat; bei diesem Sachverhalt fällt dieser BurgerannahmS-
beschluß der Gemeinde Ebligen dahin. — Durch solche Verzicht-
leistungen, wie Hr. Frei hier ausgestellt hat, beweist man, daß
man nicht die Nutzung der bürgerlichen Rechte, sondern einen
andern Zweck bei Erwerbung eines Bürgerrechts im Auge hat;
die Absicht ist vielleicht hier die, daß man, wenn man etwa po-
Mischer Tagschriftsteller werden oder sich politischer Umtriebe
schuldig machen will, weniger beim » KabiS " genommen werden
kann. Drum geht man hin und erwirbt sich so ein »lumpiges



Burgerrecht" in der Schweiz/ wie ein Deutscher sich auszudrücken
beliebte. Da also das Gesetz nicht halbe oder Viertelsburger/
sondern nur ein unbedingtes Bürgerrecht kennt und in
vorliegendem Falle die gesetzlichen Bedingungen der Erwerbung
eines solchen nicht erfüllt worden sind/ so stimme ich zum
Antrage.

Abstimmung:
Für den Antrag große Mehrheit
Beim frühern Beschluß zu bleiben i3 Stimmen.

Dritte Sitzung.

Mittwoch/ den t2. Oktober t8Z6.

Präsident: Hr. Landammann Meßmer.
Nach Verlesung der Akten der gestrigen Sitzung wurde ein

Anzug der Herren Vautrey, Schwärzlein, Borneque, Thertl-
laz tc. verlesen, wodurch ste begehren, daß der Beschluß des

Regierungsraths vom 52. Sept. über Reorganisation deö Kolle-
giums zu Pruntrut durch den Großen Rath aufgehoben und auf
jeden Fall die Vollziehung bis zu Herausgabe cincö Gesetzes
über die Sekundärschulen und obern Gymnasien aufgehoben
iverde.

Ferner wurde folgende — nun in gesetzlicher Form hieher
gebrachte — Zuschrift des patriotischen Vereins von Pruntrut
verlesen:

T i t.
Wann das Volk und seine von ihm selbst gewählten Häupter

eines Sinnes sind, wenn sie Hand in Hand den Pfad betreten,
welchen die Jnlereyen des Landes und die Selbstständigkeit der
Nationen ihnen vorzcichnen, dann muß jeder Angriff von Außen
an diesem so festen Bollwerke nothwendig abprallen.

In den mißlichen Verhältnissen, worein das Vaterland
verwickelt ist, wird es wichtiger als je, dem Auslande zu beweisen,
daß jene Einhelligkeit wirklich herrsche zwischen dem Schweizervolk

und seinen Stellvertretern. AuS diesem Grunde, Tit.,
macht es sich das Konnte der Schutzvcreine im bernerischen
Jura zur Pflicht, Ihnen im Namen dieser Vereine die große
Zufriedenheit und die innige Freude auszudrücken, welche cS

gefühlt hat ob den Beschlüssen, die die hohe Tagsatzung sowohl
über die Antwort auf die Note des Hrn. v. Montebcllo vom
5 7. Julius, alS hinsichtlich der niederträchtigen Geschichte des
Spionen Conseil gefaßt hat.

Um so nothwendiger wird diese unsere Gesinnungsäußerung,
als die neuere französische Note den Wahn zu verbreiten bestrebt
ist, alS herrsche eine entschiedene Spannung zwischen den
Geschäftsführern und zwischen der Mittelklasse, welche, nach jenem
Manifest, mit Widerwillen und Ungeduld unter dem Joch deS

Radikalismus schmachte.
Ohne sich anzumaßen, der Tagsatzung den Gang vorznschrei-

den, den sie zu befolgen habe, hängt doch daS Komits der
Schutzvereine im Jura mit Vergnüge» an dem Gedanken, daß
die von dieser hohen Behörde zu fassenden Beschlüsse mit den

erhabenen und patriotischen Verfügungen vom 9. September kei-
neöwegS im Widerspruche stehen werden. Nachdem daö Kabinct
der Tuikerien eine so sonderbare Sprache geführt hat, eine
Sprache, welche daS französische Volk durch die Stimme aller
unabhängigen Zeitschriften brandmarktet, wäre auch die geringste
Nachgiebigkeit auf so hochtrabende und ungebechte Anforderungen
ein Akt der Schwäche, wodurch die Schweiz in den Augen aller Welt
entehrt würde. Nur eine energische Entschlossenheit vermag,
wenn auch nicht das Gewitter zu beschwören, doch wenigstens
uns in Ansehen und Achtung zu erhalten selbst bei unsern Fein,
den, und uns die Theilnahme aller europäischen Völker zuzn-
sichern. Da nun aber viel darauf ankömmt, daß mau erfahre,
daß die Schweiz vor keinem Opfer zurückschaudere, wenn seine

Unabhängigkeit bedroht ist, so erklären hiemit die Mitglieder
der Schutzvcreine im Jura, daß sie, obschon sie ihre geogra-
vhische Lage ganz besonders der Gefahr aussetzt, durch die ge-

ringste Kollision in ihren Interessen beeinträchtigt zu werde«,
weit entfernt sind, vor der Ausführung schneller und kraftvoller
Maßregeln zu zittern, daß sie im Gegentheil bereit stehen, Gut
und Blut zum Opfer zu bringen, um der guten Sache den
Triumph zuzusichern.

DaS Komilä bittet die hohe Tagsatzung, diese Erklärung,
welche die Zeitumstände dringend gebieten, mit Wohlwolle« auf-
zunehmen, und den Ausdruck seiner hochachtungsvollen Ergebe»,
heit gütigst zu genehmigen.

Pruntrut, den 8. Oktober e836.
Das Konnte der Schutzvcreine im Jura.

Dann wurde vom Hrn. Landammann angezeigt, eS sei ihm
zu Handen des RegierungsratheS eine von mehrern Offizieren
unterzeichnete Zuschrift an den Großen Rath übergeben wor.
den, welche die Verhandlungen in der Sitzung des letzter« vom
lv. Oktober betreffe und deren Verlesung verlangt werde,
obgleich sie noch nicht der BiltschriftSkommisfion habe vorgelegt
werden können.

Abstimmung.
Die Verlesung zu gestatten einstimmig.

Die Zuschrift lautet:
Mit tiefem Schmerze und wahrer Entrüstung haben die

unterzeichneten bcrnischen Offiziere in der gestrigen höchst wich,
tigen Sitzung deö Großen Rathes aus dem Munde zweier
geachteter Stabsoffiziere Aeußerungen über den Zustand und Geist
der eidgenössischen Truppen vernommen, die es unserer Soldaten-
chre gebieten, der hohen Versammlung unsere Empfindungen
und Gefühle über die unS zugefügten unverdienten Kränkungen
mitzutheilen.

Wenn die Disziplin und Kampffertigkcit unserer Truppen,
besonders der bcrnischen, wirklich auf einer so niedern Stufe
stehen, wie behauptet worden, so ist es heiligste, höchste Pflicht
des Großen Rathes, besonders in den jetzigen gefahrdrohenden
Zeitumständen, darüber zu wachen, daß die Militärbehörden für
strenge, pünktliche Erfüllung aller durch daö Gesetz gegebenen
Vorschriften in Bezug auf Dienst, Unterricht und Disciplin
sorgen, indem jede Verantwortung wegen Vernachlässigungen auf
sie zurückfallen müßte. Allein, Gottlob, so wie er geschil-
derr worden,. ist denn doch der Wehrstand nicht. Unsere
Truppen sind bereit, die Freiheit dcS Vaterlandes, unser hei.
ligstes Gut, aufs Acußcrste zu vertheidigen. Wenn sie bei
innern Zerwürfnissen stctS bereit waren, auf den ersten Ruf freudig

zu den Fahnen zu eilen, um so freudiger werden sie die
Waffen ergreifen, wenn ein Feind von außen droht, wenn er
gar den der Freiheit geweihten Boden betritt. Hat die oberste
LandcSbehörde so wenig Vertrauen zu ihren Kriegern, daß in
ihrem Schoße behauptet werden darf, wir seien nicht im Stande,
einen Krieg, einen Vertheidigungskrieg für unsere heiligsten
Rechte zn führen?

Es handelt sich hier, wenn wir die gegen den Wehrstand
gefallenen kränkenden Aeußerungen rügen, nicht um die vorgele-
gene Frage an sich, um die Frage, ob die Schweiz wegen deS

schlechten Spions Conseil Genugthuung zu geben habe oder nicht?
ES handelt sich darum, ob der bernische Wchrstand so erbärmlich

sei, wie er dargestellt worden ist? Ob die Schweiz im All-
gemeinen einen Krieg für ihre Unabhängigkeit führen könne oder

nicht? Denn wenn eö einmal Krieg ist, so frägt eS sich nicht
mehr um die Veranlassung; der Krieg selbst ist e:n Angriff auf
unsere Unabhängigkeit.

Ist der gemachte Vorwurf, daß wir gegen eine auswärtige
Macht den Krieg nicht bestehen können, richtig, so ist auch wahr,
daß wir unsere Unabhängigkeit nie zu vertheidigen im Stande
sind. Dann verdienen wir auch nicht, unabhängig zu-sein.
Könnten wir glauben, daß Sie, Tit., die gefallenen Aeuße.

rungcn billigen würden, so würden wir Ihnen zurufen: --O ent.
bindet unS des heiligen EtdeS, den wir zn den Fahnen geschworen,

erkläret den Wehrstand unnütz, nehmet ihm die Waffen
die er nicht zu führen versteht, und stellet so unsere höchsten Güter

der Gnade unserer Nachbarn bloß."
Allein, wir sind überzeugt, daß die. gerügten Aeußerungen

Ihren Beifall nicht finden; und zuversichtlich überlassen wir c5

Ihrem Urtheile, ob der bernische Wchrstand im Besondern und
der eidgenössische im Allgemeinen auf eine Weise, wie eS geschehen
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ist, gekränkt zu werden verdiene? — Wir aber waren nicht im
Stande, unsere Gefühle zurückzuhalten.

Mit Hochachtung unterzeichnen:
(Folgen die Unterschriften von 27 Offiziers.)

Nach einigen Bemerkungen/ unter andern / daß über diese

Anliegenheit heute nicht in Diskussion eingetreten werden könne/

weil dieselbe nicht reglementSgemäß hieher gebracht sei/ ward
endlich — weil die Zuschrift nun einmal auch reglemcntswidrig,
d. h. ohne vorher der Bittschriftenkommission zugesandt worden

zu sein/ verlesen worden sei — dem Hrn. Sträub das nachge-

suchte Wort gestattet.

Sträub. Ohne daß ich wußte/ daß heute eine solche

Adresse an den Großen Rath einlangen werde/ bin ich doch heute

hiehergekommen mit dem Vorsatz/ eine Erklärung in Betreff mei-

«er gestrigen Aeußerungen abzugeben/ da ich vernommen/ daß

ich mißverstanden worden sei. Vor allem aus erkläre ich / daß

ich unsern Militärstand nicht habe beleidigen wollen; denn hätte
ich dieß gewollt/ so hätte ich mich selbst beleidigt/ da ich eine

der ältesten und wohl auch der thätigsten Milttärpersonen war.
Ich sagte/ daß wir bedenken sollte«/ daß wir bloß 60,000 Mann
diSziplinirter Truppen dem Feinde entgegen zu setzen hätten.
Sodann erklärte ich/ daß ich glaube) unsere Truppe»/ wenn

man ihnen zufolge der nun eingeführten Mode sagen würde/
wofür sie ins Feld ziehen sollen, würden „ganze Wendung rcchrS

um" machen und vielleicht die Waffen gegen die kehren und die

ausjagen, von denen sie glauben, daß sie das Unheil und die

Einmischung von außen durch ihr tollkühnes Treiben hcrvorge.
rufen haben. Ich erkläre ferner, daß der Vorwurf der In.
dtöziplin im Allgemeinen nicht unserm Militär gelten sollte.
Daß eS aber wirklich Einzelne giebt, denen dieser Vorwurf mit
Fug und Recht gemacht werden kann, ist unumstößlich und der

Rhein wischt cS nicht ab; sonst rede ein Jeder an sein Herz.—
Wenn Ihr Thatsachen wollt, so denkt nur an das Benehmen

von Truppen zur Zeit der militärischen Besetzung des Kantonö
Basel.— WaS ich gestern sagte, beruht auf Erfahrung. Ich
habe gefragt, ob unser Militär marschiren würde für eine solche

Sache. — Ich habe es aus Erfahrung und vom Hörensagen,
daß unser Militär ziehen wird, um gegen jeden Feind sich zu

vertheidigen, daß es aber wegen eines so erbärmlichen Handels,
wie der mit Conseil, sich nicht in Bewegung seyen lassen wird.
— Ich erkläre zum Schlüsse noch einmal: Ich wollte Niemand
beleidigen, ich forderte auch die links und rechtS neben mir
sitzenden geachteten Offiziere auf, mich allfällig zu widerlegen..
Daß dieß keiner that, war eine Art Bestätigung meiner Worte,
eine Art Beweis, daß ich in meinen Aeußerungen wohl nicht
über die Schnur gehauen. Was ich gesagt, ist meine Ueber-

zeugung, die mir Niemand rauben wird.

Stein hau er. Mir fällt schwer zur Last, daß ich gestern
den Hrn. Sträub nicht widerlegt habe. Ich glaube nicht, daß,
wenn unsere aus dem Volke hervorgegangcne Regierung die
Truppen aufbieten und gegen den Feind ziehen heißen würde,
dieselben „ganze Wendung rechtS um" machen würden. Das
Jahr 1833 hat unS ein Beispiel freudiger Bereitwilligkeit un-
serer Truppen, dem Rufe der Regierung zu folgen, geliefert,
obschon leider damals der Zug gegen unsere Mtteidgenossen ge-
richtet werden mußte. Wenn's nun aber einem äußern Feinde
gälte, so würde diese Bereitwilligkeit noch um so größer sein.
Ich hege die Hoffnung und das Zutrauen zu unserer volks-
thümltchen Regierung, daß sie uns nie für eine ungerechte Sache
aufrufen wird. Für einen Schurken, für einen Meineidigen
halte ich den, welcher auf den Ruf der Regierung nicht zu den
Waffen eilen oder gar die „Wendung rechtS um" machen wird.
Ich glaube in der That nicht, daß eS Hr. Oberstlieutenant
Sträub so übel gemeint hat, drum mußte ich wünschen, daß er
sich auSspreche. Die ergreifende und erschütternde Wirkung,
die seine gestrigen Worte auf unsere Offiziere gemacht, freut
mich; ich sehe darin, daß es noch nicht so übel um unser Mi.
lttär steht. Ich danke den Herren Offizieren, daß sie sich aus-
gesprochen.

Stettler. Ich glaube zwar, eS sei kein Mitglied für
seine hier ausgesprochenen Meinungen verantwortlich; jedoch ist
dieß eine Adresse, die wegen der darin sich kundgebende« va- '

terländifchen, ächt schweizerischen Gesinnung uns Freude macht.
Ich trage daher darauf an, daß die Zuschrift mit Ehrenmeldung

all protoooiiinn genommen werde.

v. GumoenS unterstützt den Autrag deS Hrn. Stettler.

Koch, Regierungsrath. Da die Zuschrift auch meinen
Aeußerungen gegolten, so wäre nun an mir die Reihe, über
dieselben Rechenschaft zu geben. Ich erkläre nun aber, daß
ich keine Rechenschaft zu geben habe über meine Worte als
VolkSrcpräsentant; waS ich, Tit., hier Ihnen gesagt, dafür bin
ich nur vor Ihnen verantwortlich; nur Ihnen steht die Beur-
theilung der im Schooße deS Großen Rathes gefallenen Mei.
nungen zu. Wollen diese Herren klagen, so sollten sie sich doch
zuerst informiren, ob rechtlicher Gründ zu Klagen vorhanden
sei. — Uebrigcns habe ich in der gestrigen Sitzung nicht vom
Militärpersonal geredet, sondern von dem zu Führung eines
Krieges nöthigen Material und bin bereit, meine daherigen
Aussagen zu beweisen und den betreffenden Herren, wenn sie

mich bet Hause suchen wollen, dießortS Auskunft zu geben.
Wenn übrigens unsere jungen Herren die Sache besser verstehen
und besser wissen, was alles zu glücklicher Führung eines Krie.
geS erforderlich ist, so soll mich das freuen.

Tillier. Ich erlaube mir nur rücksichtlich der Form eine
Bemerkung Hätte» die HH. Offiziere nur ihre Gefühle
ausgedrückt und den Ausdruck derselben nicht mit Beschwerden
vermengt, so wollte ich mit Hrn. Stettler von der Zuschrift auch
Ehrenmeldung im Protokoll thun. Jeder solche Beschluß ist
aber eine Arr Urtheil; durch den Beschluß der Notiznahme im
Protokoll würden wir daher die Begründetheit der geführten
Beschwerde anerkennen. Deßhalb muß ich zur Tagesordnung
stimmen.

Abstimmung:
Für Tagesordnung 64 Stimmen.
Für Ehrcnmeldung im Protokoll 74 „

Begnadigungsgesuch deS I. Gattiker.
Der gestern vom Präsidium geschehenen Anzeige gemäß ward

ein von Hrn Fürsprecher Blösch alS Vertheidiger des am
29. August 1836 wegen verübten Mordes vom Obergcncht zum
Tode vcrurtheilten Jakob Gatttker von Wädenschweil im
Kanton Zürich eingereichtes Bcgnadigungödegchren in Berathung
genommen. Hr. Fürsprecher Biösch stützte das Begehren theils
auf den seines Dafürhaltens nicht vollständigen Beweis des Vor-
satzeS bei Begehung deS Mordes, theils auf die vielen, in neuern
Zeiten gegen die Todesstrafe angebrachten Gründe. Im Vortrag

der Polizciscktion sprach sich ihre Mehrheit gegen die
Begnadigung aus, die Minderheit hingegen empfahl dieselbe. Der
RegicrungSrath vereinigte sich mit der Mehrheit der Polizei,
sektton.

Ko hl er, Rcgierungsrath. Es hat also Gattiker in Betreff
des obergerichtlich über ihn verhängten TodeSurtheilS das Ihnen
zustehende schöne Recht der Begnadigung angesprochen. So wie
überhaupt alles Menschliche unvollkommen ist, so ist eS in jedem
Staate mehr oder weniger ganz gewiß die Krtminalgesetzgebung.
In jedem wohlgeordneten Staate ist nun der höchsten Landes-
behörde das Recht eingeräumt, solche Unvollkommenhciten, solche
Uebclstände gut zu machen. Man hieß früher dieses
Begnadigungsrecht, das jedem Souverän zusteht, daS Recht der De.
spotte; aber es läßt sich leicht zeigen, daß eS wirklich daö schönste

Recht ist, indem einzig dadurch in speziellen Fällen großes Un-
recht verhütet und ein Menschenleben, daS dem Buchstaben des
Gesetzes unwiederbringlich verfallen ist, gerettet werden kann.
So hat denn auch Gattiker von diesem Begnadigungsrecht Ge-
brauch gemacht, wie Sie so eben auS des Hrn. Fürsprechers
Blösch wohlabgefaßtem, für Grundsätze des RechtS zeugendem
Gesuche ersehen haben- Nach der Verfassung mußte die Sache
zuerst von der Polizeisektion in Begutachtung genommen werden.

Das Ergebniß ihrer Vorberathung hat Ihnen die
Polizeisektion in zwei Meinungen eröffnet. — Nach dem Dafürhalten

der ersten Meinung kann nur dannzumal der Fall sein, daß
der Große Rath von dem Rechte der Begnadigung oder
Strafmilderung Gebrauch mache, wenn entweder gewichtige Empfeh-
lungSgründe, die von der Gerichtsbehörde nicht berücksichtigt



werden konnten, vorwalten, oder wenn das in gegebenem Falle
anzuwendende Strafgesetz mit dem Gerechtigkeitsgefühl und den

SlrafrechtSbegriffen eines in der Zivilisation vorgerückteren Zeit-
alters im Widerspruch ist. — Weder daS eine, noch das andere
Motiv zur Begnadigung sei im vorliegenden Fall vorhanden.
Und wenn vielleicht der Thatbestand eines Raubmordes streng,
rechtlich nicht auSgemittell wäre, so dürfte eö doch schwerlich
in der Stellung des Großen RarheS liegen, die Zulänglichkcit
der Motive eines in aller Form ausgesprochenen Urtheils des

kompetenten Gerichts zu beurtheilen, sondern derselbe habe sich

einfach mit der Frage zu besassen, ob hinreichende Empfehiungs-
gründe zu Gunsten des Verurtheittcn sprechen, um die
Ausübung deö Begnadigungsrechts gegen die Forderungen deö Ge.
setzeö und der Justiz rechtfertigen zu können. Der ganze bis-
hcrige Lebenswandel des Verurthcilcen, sowohl vor als während
der Haft, sprächen jedoch nichts weniger alS zu seinen Gunsten.
Demnach stellt die Polizeiscktion mit dieser ersten Meinung den

Antrag, in das vorliegende Gnadengesuch nicht einzutreten. —
Die zweite Meinung hingegen, welche in der Minderheit war,
vermißt in dem in der gerichtlichen Sentenz entwickelten That-
bestand die wesentlichsten thatsächlichen Umstände, welche nach
krimtnalrechtlichen Grundsätzen zur Kovstatirung des Raub-
mordeS erforderlich sind; eS ser höchstens der Todlschlag nach-
gewiesen, der zwar auch die Abficht zu tödteu, aber eine erst
,m Augenblick der Handlung selbst in der Hitze deö
Affekts oder der Leidenschaft entstandene Absicht in sich begreift.
Der bloße Todtschlag werde nun nach milderen Strafgesctzge-
bungSgrundsätzcn nicht mehr, wie früher, mit dem Tode bestraft.
Daher trägt die Minorität der Polizeiscktion daraus an, daß
in daS vorliegende BegnadigungSbegchren eingetreten und die
gegen den Gattiker verhängte Todesstrafe in lebenslängliche Kct-
ten. oder Schellenwerkstrafe umgewandelt werde. Diese Strafe
ist für Manchen zwar größer, alS die Todesstrafe; für Gamker
hingegen nicht, dieweil er, trotz der langen Einiperrung, noch

gar sehr am Leben hängt. Dadurch würde ihm auch Gelegenheit

gegeben, über seine völlige moralische Versunkenheil nach,
zudenken und dereinst besser vor dem Obern Richter zu erscheinen.

Bei erwiesener Besserung könnte er vielleicht noch in
späteren Jahren begnadigt und noch ein nützliches Mitglied der
menschlichen Gesellschaft werden. Dieß sind im Wesentlichen
die Gedanken, welche die Poilzetsekrion über daö vorliegende
Gesuch zu eröffnen hatte. Meine Herren Kollegen werden ihre
Grunde auch noch auseinander seyen wollen; drum will ich nicht
länger aufhalten und nur noch die Bemerkung machen, daß
zwar der Rcgierungörath auch auf Abweisung deS Gesuches an-
trug, daß er aber damals weder das Urtheil selbst, noch die
Schrift deS Hrn. Blösch, sondern bloß den Bericht der Polizei,
sektion gelesen hatte. Nicht bloß aus Gründen, mit denen die
Minorität der Polizeisektion ihren Antrag motivirte, sondern
insbesondere auch aus Gründen, die Hr. Fürsprech Blösch mir
so eindringend an'S Herz legre, stimme ich zur Begnadigung.

Hr. Landammann. Ich muß bemerken, Tit., daß es

nicht um die Todesstrafe im Allgemeinen, sondern bloß um diesen

Spezialfall sich handelt.

Stettler. Wenn ich, der ich früher auf Abweisung eines
ähnlichen Gesuches antrug, nun heute für Begnadigung stimme,
so glaube ich doch nicht der Inkonsequenz bczüchtigt werden zu
können. Tit., wessen ist Gattiker laut Sentenz angeklagt? DeS
Raubmordes. Was qualifizirt nun eine Tödtung zu einem Morde?
Prämedilation, oder ein der verbrecherischen That vorher
gehender Vorsatz zu derselben. In der Sentenz gegen Gattiker
fehlt nun aber der Beweis deS Vorhandenseins der zur Kon-
starirung deö Begriffs eines Raubmordes nöthigen lhar.
sächlichen Voraussetzungen. Er ist eines solchen weder überwiesen,

noch geständig; vielmehr crgicbr sich aus dem in der Sentenz

entwickelten Thatbestand, daß Ktrchhofer den Gattiker zuerst
durch Eifersucht erregende Aeußerungen zu einem Schlag mit
dem Regenschirm gereizt, woraus Ersterer ihn zu zwei vcrschie-
denen Malen zu Boden geworfen; erst nachdem Kirchhoscr zum
zweiten Male aufgestanden, habe er im Zorn und in der Rachewuth

den Entschluß gefaßt, den Kirchhoser mit dem aus ihm
getragenen Dolche zu tödten. Nach diesem Thatbestand entstand
somit der Entschluß zur Tödtung erst in der Hitze des AffektS

unmittelbar vor der That, und bildet demnach den Begriff nicht
deS Mordes, sondern deS Todtschlages. Angleichen fehlen die
zum Begriff des Mordes nöthigen thatsächlichen VorauSsetzun-
gen, dieweil auö dem nämlichen Thatbestand der Beweis nicht
hervorgeht, daß die an Kirchhoser verübten Gewaltthätigkeiten
die Entwendung des auf ihm getragenen Geldes und der Uhr te.
zum Zweck gehabt habe; vielmehr behauptete Gattiker fort-
während fest, daß er erst, als er auf den Kampfplatz zurückge-
kehrt, um seine Effekten aufzulesen, den Vorsatz zu Behändigung
auch derjenigen des Gelödtelen gefaßt habe. ES ist mithin bloß
der Thatbestand eines an einem Getödteten verübten Diebstahlö,
nicht aber der eines Raubes nachgewiesen. Nach strengrcchtli-
chen Begriffen machte folglich Gattiker wohl deS Verbrechens
des Todlschlags und Dicbstahls, nicht aber deS Raubmordes sich

schuldig. — Frägt man nun nach der Anwendung der auf die-
sen Fall sich beziehenden Vorschriften des Strafgesetzbuches, so

ist unzweifelhaft das gegen Gattiker ausgesprochene Urtheil ein
ganz gesetzliches, indem die gegenwärtig bei uns noch in Kraft
bestehenden strafgesetzlichen Bestimmungen auch schon den
Todtschlag mit Todesstrafe belegen Früher ward auch hier schon
der bloße Todtschlag mit dem Tode bestraft; doch waren die zwei
unglücklichen Münsingcr das letzte Beispiel, und wie fast allgemein

in den neuern Strafgcsctzgebungen, so ist auch in unserm
Kanton wenigstens in pr.ixi seit einer ziemlichen Reihe von Iah.
rcn die frühere strenge kriminalistische Ansicht einer milderen
Theorie gewichen, nach welcher man es allzuhart findet, einen
erst im Affekt und leidenschaftlicher Hitze genommenen und
ausgeführten Entschluß zur Tödtung mit der Todesstrafe zu bele-

gen, sondern dieselbe nur auf den Fall deS kaltblütigen Mordes
eintreten läßt. — Wenn ich nun in vorliegendem Falle auf
Strafumwandlung antrage, so vertheidige ich nicht den Gatti.
kcr, sondern den Grundsatz; denn ich weiß gar wohl, daß für
den Gattiker eher SchärfungS- als Milderungsgründe vorwalten;

doch haben sich, trotz seiner von früher Jugend an sehr
verdorbenen Neigungen, auch Regungen deS bessern Gefühls bei
ihm kund gegeben, z. B. in den Briefen, die er aus französi-
schein Kriegsdienst an seine Aclrern geschrieben, die alle sehr
gemüthlich sind. Wenn aber auch in persönlicher Beziehung für
den unglücklichen Föte, dessen Begnadigungsgesuch ich abweisen

half, mehr Empfehlungsgründe sprachen, als für Gattiker, so

glaube ich dennoch Nicht inkonsequent zu sein, wenn ich für Be-
gnadigung deö Letzter» stimme; denn ich vertheidige nicht die

Person, sondern daS Prinzip, daß nur die vollkommen crwie-
scne That bestraft werden soll. Da also in Betreff deS Gatti-
kcr nur Todlschlag und Diebstahl juristisch erwiesen sind, so

stimme ich mit der Minorität der Polizeisektion dahin, daß die

gegen den Gattiker verhängte Todesstrafe in lebenslängliche Ket-
ten- oder Schellenwerkstrafe umgewandelt werde.

Jaggi, Regierungsrath. Ich habe in der Polizeisektion
auf Abweisung deS Gesuches angerragen; so thue ich es auch hier.
Es ist, Tit., hier nicht um Beurtheilung der Zulänglichkeit der

Motive deö in aller Form ausgesprochenen Urtheils, sondern um

Beantwortung der Frage zu thun, ob solche Milderungsgründe
für die Handlungsweise deö Verbrechers sprechen, daß die An-
Wendung deS Begnadigungsrechtes vor den Forderungen der

Justiz sich rechtfertigen läßt. Ich glaube nein. Meines
Dafürhaltens läßt sich kein Beispiel finden, daß einer, der sein

Opfer beraubt, nicht alS Mörder betrachtet und nicht mit dem

Tode bestraft worden sei. Ich kann mir nicht denken, daß Je-
mand eine solche That bloß im Momente des Affektes begangen

habe, wenn er nachher den Todten beraubt. Auch zeugt das

ganze übrige Leben gegen Gattiker. So hat er auch während

seiner hiesigen Haft durch mehrere mit lebensgefährlichen

Angriffen auf seine Gefangenwärtcr verbundene EntweichungSver-
fuche seine fortwährende Gefährlichkeit für die menschliche Ge-

sekschaft an den Tag gelegt. Wer die Person deS ZuchtmelfterS

Sulliger kennt, der weiß, daß er es bloß seiner Korperstärke

zu verdanken hat, daß er im Kampf mit Gattiker das Leben

davon trug. Für Fête, den man heute angeführt hat, hatten

sich meines ErachtenS mehr Begnadtgungsgründe finden lassen,

als für Gattiker; Jener war vorher kein Verbrecher, er war

nicht so hartnäckig m der Prozedur, und hat sein Leben nicht

gleichsam vor den Gerichten zugebracht, wie dieser. Man sagt,



es sei die Prämeditation bei Gattikers Verbrechen nicht gehörig

konstatirt; darauf ist aber zu erwiedern, daß er vielleicht wußte,
daß der der verbrecherischen That vorhergehende Vorsatz das

Sträflichste ist; — drum wird er diesen so hartnäckig geläugnet
haben. Ich halte also dafür, eS seien hier nicht Gründe
vorhanden, in das Rad der Justiz einzugreifen, sondern wir sollen

dem Gesetz seinen Lauf lassen. Im Interesse der öffentlichen

Sicherheit glaubte ich diese Bemerkungen machen zu sollen.

Wehren. Es ist viel leichter, der Begnadigung eines

Unglücklichen und folglich der Humanität das Wort zu reden,

als im entgegengesetzten Sinne; aber wir dürfen über der Hu-
manität für die Verbrecher diejenige für den rechtlichen Theil
der Bürger nicht vergrssen, welcher vor Allem Handhabung der

Gerechtigkeit und der öffentlichen und persönlichen Sicherheit von

den Behörden verlangt und erwartet. ES würde unter diesem

Theil der Bürger einen Übeln Eindruck hervorbringen, wenn der

Verbrecher Gattiker, der, wie sich aus seiner Prozedur ergtcbl,

ein Verächter der menschlichen Gesellschaft, ein derselben höchst

gefährliches Mitglied ist, jetzt begnadigt würde, nachdem zwei

andere Verbrecher vor Kurzem mit einem solchen Gesuche

abgewiesen wurden, von denen wenigstens der eine weit mehr Begna-

digungSgründe für sich hatte, als Gattiker, wenn gleich dieser

die Präinedilatton nicht so vollständig, wie jener, cingcstand.

Aus diesen und den schon hinlänglich auseinandergesetzten Gründen

könnte ich unmöglich anders, als zu Abweisung deö

vorliegenden Begnadigungsgesuches stimmen.

Rufener. ES ist ganz richtig, wie der Vortrag sagt,
daß das Geständniß des Gattiker nur dahin geht, daß er den

Entschluß zur Tödtung erst in der Hitze der Leidenschaft un-
mittelbar vor der Ausführung gefasst habe; aber wenn man sein

ganzes früheres Leben in Betrachtung zieht, so wird man solchen

Aussagen nicht viel trauen. Tit., ich sehe den Gattiker für
den schlauesten Verbrecher unserer Zeit an; wir sind nicht da,
um solchen Menschen Gnade für Recht wiederfahren zu lassen.

Den Todtschlag hat er eingestanden, und wenn er den Kirchhofer

nachher noch beraubte, so muß man doch glauben, daß

«r ihn wirklich gemordet habe. Man spricht da von
lebenslänglicher Einsperrung; — also soll der Staat dann solche

Verbrecher füttern?.' — Und worauf würde er denn da sinnen?
Hat er nicht den gutthätigcn Sulliger lebensgefährlich ange-
griffen? Da kann man sehen, wie er seine Zeit in der
Gefangenschaft anwenden würde, waS für eine Besserung da herauskäme.

Er würde nur noch auf neue Mordthaten sinnen. Viele
Gelegenheiten haben sich ihm in seinem Leben zur Besserung
dargeboten, wenn er sie hätte ergreifen und sich bessern wollen. —
ES würde unter dem Volk meiner Gegend einen höchst Übeln
Eindruck hervorbringen, wenn Gattiker nicht empfinge, was
seine That werth ist. Ich stimme mit Ueberzeugung zu
Vollziehung des TodeSurtheilS.

von Luternau. Da man GattikerS Fall mit dem des

Fête verglichen und gesagt, wenn des letztern Leben schon nicht
eine Reihe von Verbrechen, wie das des erster«, darbiete, so

hätte doch den letzter» das Gesetz zum Tode Verfällen müssen,

indem bei ihm Prämeditation stattgefunden habe; — so muß
ich dagegen bemerken, daß diese nicht prozedürlich erwiesen ist;
denn Fête hat sie nicht eingestanden, sondern bloß ausgesagt,
er habe in einem Momente, wo er infolge gewisser von der Magd
auögeftoßener Worte von einem Affekte überwältigt gewesen sei,
die That verübt. Dennoch ging man nicht aus daö Bcgnadi-
gungöbegehren des Fête ein —

Stein h a uer. Ich ergreife bloß das Wort, um eine hier
gehörte irrige Meinung zu bekämpfen. ES ward nämlich
angedeutet, daß um der öffentlichen Meinung willen man den Gattiker

nicht begnadigen dürfe. Ich deklartre hier, daß wir, um
die öffentliche Meinung zu beschwichtigen, nicht Gnade verweigern

sollen, wenn einer ihrer würdig ist; wenn auch tausend
Menschen Tod schreien, so soll dieß utchl einwirken. Ich bin,
beiläufig gesagt, im vorliegenden Fall nicht für Gnade, da nach
meiner Ueberzeugung der Verurtheilte des Raubmordes
überwiesen ist.

Wehren. Auf die Bemerkung des Hrn. Oberst Steinhauer
muß ich erklären, daß ich wenigstens nicht zu Beschwichtigung

der öffentlichen Meinung, sondern im Interesse der öffentlichen
Sicherheit auf Abweisung deö Gesuches antrug.

von Grüningen. Ich fühle mich auch noch gedrungen,
meine Meinung auszusprechcn. Gatttker ist der Prämeditation
weder geständig noch überwiesen. Wie dürfen wir also dieselbe
als gewiß voraussetzen? Niemand ist Zeuge, Niemand kann dieß
wissen, denn Gott. Wenn Gattiker schon sonst ein verdorbener
lügenhafter Mensch ist, so kann eö doch dießmal vielleicht mit
der Wahrheit übereinstimmen, wenn er sagt, er sei von Kirchhofer

zu dieser That gereizt worden. Wäre allenfalls der Kirch,
hoser nicht gut beleumdet, fo spräche dieß auch zu etwelchen
Gunsten deö Gattiker; jedenfalls will mir an Kirchhofer nicht
gefallen, daß er so mtt einem Manne, den er vielleicht nie
vorher gesehen, hin und her zog, und so in den Schenken ein-
kehrte. — Auch wäre wohl Gattiker auf der Bahn des Verbre,
chens nie so weit gerathen, wenn er anfänglich zurecht gewiesen,
gestraft und mtt nachdrücklichem Ernste zur Bekehrung ausge-
sordert worden wäre. Begnadigt man ihn, so ist vielleicht noch
Besserung möglich. Was im Allgemeinen die Todesstrafe anbe-
trifft, so kann ich die Zweckmäßigkeit davon auch nicht recht
einsehen. Ich stimme also zum Minoritätsantrag der Polizei,
sektion.

Nomang, NegierungSstatthaller. Ueber die Sache selbst
habe ich nichts mehr anzubringen, da bereits Alles gesagt ist.
Nur in Betreff des so eben angegriffenen Leumunds von Kirch-
hofer, der sich nicht mehr vertheidigen kann, muß ich bemerke»,
daß ich nie Böse S über ihn oder über die andern Glieder
dieser achtbaren Familie gehört habe.

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Abschlag 95 Stimmen.
Für Willfahr 21 Stimmen.

Vonrag der Polizeisektion in Betreff de S Strafumwand-
lungSgesucheS dcS Fr. D. Combe, gewesenen ersten
SalzhandlungSkommiS.

Zufolge VortrageS ist der Bittsteller durch obergerichtliches
Urtheil vom 29. August 1836 wegen Unterschlagung ihm an-
vertrautcr StaatSgelder im Betrag von Fr. 19,703, Rp. 88
und wegen der zu Verheimlichung dieser Unterschlagung verüb,
ten Verfälschung seiner Buchhaltung zu einer fünfjährigen
Zuchthausstrafe vcrurtheilt worden, und hat sich mit der Bitte
an den Großen Rath gewendet, daß diese Strafe in
Landesverweisung umgewandelt werden möchte. Die für dieses Gesuch
angebrachten Gründe bestehen vorzüglich darin: daß die gedachte
Summe von der Familie vollständig erfetzt worden sei und er
früher dem Staat Dienste geleistet habe. Zudem hofft er, eö
werden auch sein Alter und seine zahlreiche Familie berücksich-
tigt werden. — Die Polizeisektton sand, daß in Betrachtung
der Größe deS Vergehens und weil bereits das Obergerichc auf
die erwähnten Milderungsgründe Rücksicht genommen habe,
dieses Begehren nicht empfohlen werden könne, und der Regie-
rungsralh pflichtete dieser Ansicht bei.

Nachdem Hr. Regierungörath I a g g i den Antrag der
Polizeisektton vertheidigt und die HH. Allschultheiß v. Tavel und
Regierungsrath v. Jenner daö Strafumwandlungögesnch, be.
sonders auö Rücksichten der durch dieses Ereignis unglücklich
gewordenen Familie, unterstütze hatten, schritt man zur

Abstimmung durch Ballotirung:
Für Abschlag 53 Stimmen.
Für Willfahr 38 „
Antrag des Regierungörath S in Betreff der ausbleibenden

französischen Militärpensionen.
Tscharn er, Schultheiß. ES ist also in Folge der

zwischen Frankreich und der Schweiz waltenden Allstände die
Bezahlung der französischen Militärpensionen eingestellt worden;
wegen' der bedauernswürdigen Lage der Pensionirten hat der
Regierungsrath angeordnet, daß einstweilen vorschußweise den
Unteroffizieren und Soldaten der ganze Pensionsbetrag deS ley-
ten dicßjährigen Quartals, den Offizieren aber die Hälfte dcS

Betrages derselben bezahlt wird, waö er vermöge seiner auf
Fr. ö0vv gehenden Kompetenz thun kann. Er wünscht aber,



daß auch den Offizieren der ganze Betrag des Quartals bezahlt
werden möchte, und sucht hiemit um Ermächtigung dazu an,
da dann die ganze Summe dieses Vorschusses ungefähr Fr. sooo
betragen wird.

Abstimmung einstimmig.

Ein Vortrag des RegiernngSrathS besagt, er habe

von der an den Großen Rath gerichteten und ihm am ti- Okt.
vom Hrn. Landammann zugesandten Beschwerdeschrift des

Uhrmachers Ludwig Hämmerli in Viel wegen der durch den Re-
gierungörath verhängten Fortweisung dcS Publizisten Jakob
Heinrich Meyer aus Zürich Kenntniß genommen und zeigt dem

Großen Rathe die Gründe der Forlweisung an, mit dem

Antrag zur Tagesordnung zu schreiten, was dann auch beschlossen

ward.

Abstimmung einstimmig.

Hr. NiklauS Bendicht Herren, Amtsrichter zu Bärfi.
schenhanS in der Gemeinde Ncueneck, giebt durch ein Schreiben
vom t2. Oktober die Erklärung, daß er wegen Privatverhältnissen
seine Stelle im Großen Rathe niederlege. — Diese Erklärung
wird nach Vorschrift deS Dekretes vom 25. April 1832 zu
Protokoll genommen.

Aus die Anzeige deS Hrn. LandammannS, daß so eben eine

Zuschrift des Hrn. Fellcnberg in Betreff deS zwischen ihm und
dem Hrn. Schultheißen gestern stattgehabten Vorfalls eingelangt
sei, verlangten einige Mitglieder die Verlesung. Es wurde
jedoch in Berückfichtigung der vorgerückten Zeit einerseits, und
der Weitläufigkeit der Zuschrift anderseits gegen 3 t Srim-
men entschieden, die Verlesung solle erst in einer folgenden

Sitzung stattfinden und die Zuschrift auf den Kanzleitisch gelegt
werden.

Von Seite der Bittschriftenkommisfion wurden folgende von

ihr untersuchte Bittschriften und Vorstellungen durch den Hrn.

Landammann zu den von dem Großen Rath zu behandelnden
gelegt

t) Ehrerbietige Zuschrift der Münsinger Volksversammlung
auf Abberufung des Hrn. Herzogs von Montcbcllo
antragend.

2) PenfionSbcgchren der Anne Marie, geb- Ory, von Dcvelier,
Wittwe des I. JaqueS Saucy.

3) Ehrerbietiges Ansuchen des SichcrheitSvereinS von Bern
rücksichtlich der Anstellung von Flüchtlingen, Ausübung
politischer Rechte von Seite KanlonSfremder, und
Ausschließung der Ausländer oder KantonSfreniden von allen
richterlichen oder Administrativbehörden.

4) Adresse von Staatsbürgern aus dem Bezirke Nydan in Be-
zug auf die gegenwärtigen politischen Verhältnisse:c.

Z) Ehrerbietige Bittschrift der Burgcrgemeinde Courroux, Be¬
zirks Dclöbcrg, dahin gehend, daß die an sich ungültigen,
durch Artikel 13. deS BergbaugefttzcS von 1834 aufgehobenen

Bergbauprivilcgien der Eisenwerkherren von Bclleson-
taine und Untcrvelicr im Thale DelSbcrg nicht mehr ferner
durch Verweigerung dcS Bergbaues in diesem Bezirke an
andere Partikularen zu beschützen seien.

Nun wurde noch beschlossen, das Protokoll der heutigen
Sitzung und die nach den Beschlüssen vom in. und it. Oktober
abzufassende Instruktion für die TagsatzungSgesandtschaft solle
dem Hrn. Landammann, dem Hrn. Vizepräsidenten dcS Großen
RathS und dem Hrn. Schultheißen zur Prüfung und Genehmigung

übergeben werden.

Dann erklärte der Hr. Landammann diese außerordentliche

Sitzung deS Großen Rathes als geschlossen.

55
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